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1.1
1. Rechtliche Grundlagen des Religionsunterrichts
1.1 Auszüge aus dem Grundgesetz, der Landesverfassung 
und dem Schulgesetz

1.1.1 Grundgesetz (Auszug)

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 10. Mai 1949 (Auszug)

Artikel 7

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.

1.1.2 Verfassung des Landes Baden-Württemberg

Vom 11. November 1953 –Auszug

Artikel 11

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.

(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten.

(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, insbesondere auch Erziehungshilfen, bereitzustellen.

Artikel 14

(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.

(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich. (....)

Artikel 18

Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt. Die Teilnahme am Religionsunterricht und an religiösen Schulfeiern bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten, die Erteilung des Religionsunterrichts der des Lehrers überlassen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.1
1.1.3 Schulgesetz

Schulgesetz für Baden-Wüttemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 GBl. S. 397; K.u.U. S. 5584/1983; geändert durch: 1. Landesplanungsgesetz (LplG) vom 10. Oktober 1983 (GBl. S. 621)/2. Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien vom 19. März 1985 (GBl. S. 71); zuletzt geändert 22.2.1988. K.u.U. S. 82/1988

9. Teil: Religionsunterricht

§ 96 Grundsätze

(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen öffentlichen Schulen.

(2) Der Religionsunterricht wird, nach Bekenntnissen getrennt, in Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt.

(3) Für eine religiöse Minderheit von mindestens acht Schülern an einer Schule ist Religionsunterricht einzurichten.

(4) Wird für eine religiöse Minderheit von weniger als acht Schülern religiöse Unterweisung erteilt, hat der Schulträger den Unterrichtsraum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

§ 97 Religionslehrer

(1) Zur Erteilung des Religionsunterrichts und zur religiösen Unterweisung können neben Geistlichen und staatlich ausgebildeten Lehrern, Diplomtheologen und graduierten Religionspädagogen, die zur Erteilung des Unterrichts bereit und von der Religionsgemeinschaft dazu bevollmächtigt sind, nur solche Personen zugelassen werden, die eine katechetische Ausbildung erhalten haben.

(2) Die Voraussetzungen für die Bevollmächtigung der Lehrer zur Erteilung des Religionsunterrichts und zur religiösen Unterweisung werden von den Religionsgemeinschaften bestimmt. Die Richtlinien für die Ausbildung und den Nachweis der Eignung und Lehrbefähigung der kirchlich ausgebildeten Religionslehrer werden zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und den Religionsgemeinschaften vereinbart.

(3) Wegen der Übernahme von Geistlichen als Religionslehrer in den Landesdienst und deren Rückruf in den Kirchendienst in besonderen Fällen kann das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Vereinbarungen mit den Kirchen treffen. 

§ 98 Lehrplan und Schulbücher

Die Religionsgemeinschaft stellt den Lehrplan für den Religionsunterricht auf und bestimmt die Religionsbücher für die Schüler; die Bekanntgabe besorgt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. § 94 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 99 Aufsicht über den Religionsunterricht

(1) Die Aufsicht der Religionsgemeinschaften über den Religionsunterricht wird durch reli-gionspädagogisch erfahrene Beauftragte der Religionsgemeinschaften wahrgenommen.

(2) Die allgemeine Aufsicht des Staates erstreckt sich darauf, daß bei der Erteilung des Religionsunterrichts der Stundenplan beachtet, die Unterrichtszeit eingehalten und die Schulordnung gewahrt wird.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.1
§ 100 Teilnahme am Religionsunterricht

(1) Über die Teilnahme am Religionsunterricht bestimmen die Erziehungsberechtigten. Nach Eintritt der Religionsmündigkeit steht dieses Recht aus Glaubens- und Gewissensgründen dem Schüler zu.

(2) Die Erklärung über die Abmeldung vom Religionsunterricht ist gegenüber dem Schulleiter schriftlich, von einem minderjährigen religionsmündigen Schüler persönlich abzugeben. Zum Termin zur Abgabe der persönlichen Erklärung des religionsmündigen Schülers sind die Erziehungsberechtigten einzuladen.

(3) Die Abmeldung vom Religionsunterricht ist nur zu Beginn eines Schulhalbjahres zulässig.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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1.2 Die rechtlichen Normen und ihre Unterscheidung von Rechtsqualität 
(Wertigkeit) her – dargestellt am Religionsunterricht

Definition der Wertigkeit

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik. Es regelt die rechtliche und politische Grundordnung der Bundesrepublik.

Die Landesverfassung (LV) ist ein Gesetz (s. u.), das in besonderer Form zustandegekommen ist und nur in einem besonderen Verfahren geändert werden kann. (Gilt auch für GG).

Das Gesetz im formellen Sinn ist ein vom Landtag verfassungsmäßig beschlossener und von der Regierung im Gesetzblatt verkündeter Rechtssatz.

Das Gesetz im materiellen Sinn ist jede hoheitliche Anordnung, die für eine unbestimmte Vielzahl von Personen allgemein verbindliche Regelungen enthält.

Dies gilt auch für:

Die Rechtsverordnung. Sie wird ebenfalls im Gesetzblatt veröffentlicht und zusätzlich im "Amtsblatt" des betreffenden Ministeriums. Rechtsverordnungen bedürfen der Ermächtigung durch ein Gesetz (Gesetzesvorbehalt).

Die Verwaltungsvorschrift (V V) enthält Anordnungen der vorgesetzten gegenüber den nachgeordneten Behörden, die innerhalb der Verwaltung für eine Vielzahl von Fällen gelten soll.

Sie wird von der Exekutive (MKS) kraft ihrer Organisationsgewalt erlassen, bedarf keiner besonderen Ermächtigung und wir nur in K. u. U. veröffentlicht.

Eine Sonderstellung nehmen die Bildungspläne ein. Sie bedürfen – wie die Rechtsverordnungen – einer gesetzlichen Ermächtigung (SchG § 35), werden jedoch nicht als förmliche Rechtsverordnungen qualifiziert.

Inhalte für den Religionsunterricht (RU)

Diese Grundordnung hat in Art. 6 den Bereich "Ehe und Familie" und in Art. 7 das Schulwesen und den Religionsunterricht (Art. 7, Abs. 3) zum Inhalt.

Das "Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RKEG)" vom 15.7.1921 gilt gemäß Art. 125 Nr. 1 i. V. m. Art. 74 Nr. 1 GG als Bundesrecht fort.

Die "Verfassung des Landes Baden-Württemberg" regelt in Abschnitt III (Art. 11 bis 22) "Erziehung und Unterricht" im Art. 16 "Christliche Gemeinschaftsschule" und in Art. 18 "Religionsunterricht" die mit der religiösen Erziehung zusammenhängenden Fragen.

Das "Schulgesetz für Baden-Württemberg" (SchG) regelt in den §§ 96 – 100 a die Grundsätze des RU sowie Einzelfragen, Religionslehrer, Lehrplan und Schulbücher, die Aufsicht über den und die Teilnahme am Religionsunterricht und die Frage des "Ersatzfaches" (Ethikunterricht).

Die §§ 35, Abs. 3, 89 Abs. 1 und 2 Nr. 3 und 87 des SchG stellen die Ermächtigung dar für:

Die "Verordnung des MKS über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbesuchsverordnung)" vom 21. März 1982 – K. u. U. 1982, S. 387 regelt in § 4 As. 2 Nr. 1 und 2 und in der Anlage dazu die Beurlaubung vom Schulbesuch aus religiösen Gründen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.2
Die "Teilnahme am Religionsunterricht" wird in der Verwaltungsvorschrift vom 31.3.83 – K. u. U. 1983, S. 423 geregelt.

Die Verwaltungsvorschrift vom 21.5.85 – K. u. U. S. 311/1985 enthält Regelungen über "Schul- und Schülergottesdienste".

Die Fachlehrpläne für evangelische und katholische Religionslehre sind Bestandteil des Bildungsplanes der jeweiligen Schulart.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.3
(Nr. 8234)

Gesetz über die religiöse Kindererziehung

vom 15. Juli 1921

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

§ 1

Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung der Eltern, soweit Ihnen das Recht und die Pflicht zusteht, für die Person des Kindes zu sorgen. Die Einigung ist jederzeit widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten gelöst.

§ 2

Besteht eine solche Einigung nicht oder nicht mehr, so gelten auch für die religiöse Erziehung die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen.

Es kann jedoch während bestehender Ehe von keinem Elternteil ohne die Zustimmung des anderen bestimmt werden, daß das Kind in einem anderen als dem zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen Bekenntnis oder in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen, oder daß ein Kind vom Religionsunterricht abgemeldet werden soll.

Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann die Vermittlung oder Entscheidung des Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Für die Entscheidung sind, auch soweit ein Mißbrauch im Sinne des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht vorliegt, die Zwecke der Erziehung maßgebend. Vor der Entscheidung sind die Ehegatten sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. Der § 1847 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches findet entsprechende Anwendung. Das Kind ist zu hören, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat.

§ 3

Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, neben einem dem Kinde bestellten Vormund oder Pfleger zu, so geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen Bekenntnisses, in dem das Kind erzogen werden soll, die Meinung des Vaters oder der Mutter vor, es sei denn, daß dem Vater oder der Mutter das Recht der religiösen Erziehung aufgrund des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches entzogen ist. 

Steht die Sorge für die Person eines Kindes einem Vormund oder Pfleger allein zu, so hat dieser auch über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen. Er bedarf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Vor der Genehmigung sind die Eltern sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. Der § 1847 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches findet entsprechende Anwendung. Auch ist das Kind zu hören, wenn es das zehnte Lebensjahr vollendet hat. Weder der Vormund noch der Pfleger können eine schon erfolgte Bestimmung über die religiöse Erziehung ändern.

§ 4

Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes sind ohne bürgerliche Wirkung.

§ 5

Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahres steht dem Kinde die Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösem Bekenntnis es sich halten will. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.3
§ 6

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Erziehung der Kinder in einer nicht bekenntnismäßigen Weltanschauung entsprechende Anwendung.

§ 7

Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das Vormundschaftsgericht zuständig. Ein Einschreiten von Amts wegen findet dabei nicht statt, es sei denn, daß die Voraussetzungen des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegen.

§ 8

Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen der Landesgesetze sowie Artikel 134 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch werden aufgehoben.

§ 9

Verträge über religiöse Erziehung bleiben in Kraft, soweit sie vor Verkündung dieses Gesetzes abgeschlossen sind. Auf Antrag der Eltern oder des überlebenden Elternteils wird ein bestehender Vertrag durch Beschluß des Vormundschaftsgerichts aufgehoben.

§ 10

Wenn beide Eltern vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben sind und über die religiöse Erziehung in einem bestimmten Bekenntnis nachweisbar einig waren, so kann der Vormund bestimmen, daß sein Mündel in diesem Bekenntnis erzogen wird. Er bedarf zu dieser Bestimmung der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.

§ 11

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1922 in Kraft. Der Reichspräsident ist jedoch ermächtigt, das Gesetz für ein Land im Einvernehmen mit der Landesregierung zu einem früheren Zeitpunkt in Kraft zu setzen.

Berlin, den 15. Juli 1921


Der Reichspräsident


Ebert


Der Reichsminister der Justiz


Schiffer

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1.4
1.4 Religionsunterricht

1.4.1 Verwaltungsvorschrift
Teilnahme am Religionsunterricht. Verwaltungsvorschrift vom 31. März 1983; K. u. U. S. 423/1983; geändert K. u. U. S. 365/1986; neu erlassen 12.8.1993; K. u. U. S. 411/1993; vom 21.12.2000 K. u. U. S. 16
A

1. Teilnahmepflicht

1.1. Der Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz, Artikel 18 Landesverfassung und § 96 Abs. 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) an allen öffentlichen Schulen des Landes ordentliches Lehrfach. Damit ist jeder Schüler, der in Baden-Württemberg eine öffentliche Schule besucht, grundsätzlich zur Teilnahme am Religionsunterricht seines Bekenntnisses verpflichtet.

1.2. Ausnahmsweise kann ein Schüler in folgenden Fällen anstelle des Religionsunterrichts der eigenen Religionsgemeinschaft den einer anderen Religionsgemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten besuchen, und zwar

1.2.1. im Verlauf der Klasse 11 sowie der Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt höchstens zwei Schulhalbjahre bzw. zwei Kurse mit Zustimmung der eigenen sowie der Religionsgemeinschaft, deren Religionsunterricht besucht werden soll;

1.2.2. wenn an der besuchten Schule überhaupt kein Religionsunterricht der eigenen Religionsgemeinschaft erteilt wird, mit Zustimmung der Religionsgemeinschaft, deren Religionsunterricht besucht werden soll;

1.2.3. wenn an der besuchten Schule in dem betreffenden Schuljahr kein Religionsunterricht der eigenen Religionsgemeinschaft stattfindet, mit Zustimmung der Religionsgemeinschaft, deren Religionsunterricht besucht werden soll;

1.2.4. in einzelnen Härtefällen mit Zustimmung der eigenen sowie der Religionsgemeinschaft, deren Religionsunterricht besucht werden soll. 
Schüler, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, können mit Zustimmung der Religionsgemeinschaft, deren Religionslehre besucht werden soll, den Religionsunterricht besuchen. 
Die Zustimmung erteilt die jeweils von der Religionsgemeinschaft dafür bestimmte Stelle.

1.3. Über die Teilnahme am Religionsunterricht bestimmen die Erziehungsberechtigten. Nach Eintritt der Religionsmündigkeit steht das Recht, über die Teilnahme am Religionsunterricht zu bestimmen, aus Glaubens- und Gewissensgründen dem Schüler selbst zu. Gemäß § 5 Satz 1 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung (RKEG) vom 5. Juli 1921 (RGBl. S. 939) ist ein Schüler religionsmündig, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat. Hat ein Schüler das 12. Lebensjahr vollendet, darf er gemäß § 5 Satz 2 RKEG nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis erzogen und damit auch nicht von seinen Erziehungsberechtigten gegen seinen Willen vom Religionsunterricht abgemeldet werden.

( Grundgesetz Art. 140; ( Verfassung § 18; ( Schulgesetz § 100
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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2. Abmeldung

Das Verfahren über die Abmeldung vom Religionsunterricht richtet sich nach § 100 SchG. Ergänzend gilt folgendes:

2.1 Die Abmeldeerklärung für einen nicht religionsmündigen Schüler ist von demjenigen zu unterzeichnen, dem das Sorgerecht für den Schüler zusteht. Die Abmeldeerklärung muß daher in der Regel von beiden Elternteilen unterzeichnet sein.

2.2 Von einem Vormund oder einem Pfleger eines nicht religionsmündigen Schülers ist in entsprechender Anwendung von § 3 Abs. 2 RKEG die Genehmigung der Abmeldung durch das Vormundschaftsgericht nachzuweisen.

2.3 Die Abmeldeerklärung eines religionsmündigen Schülers ist nur wirksam, wenn Glaubens- und Gewissensgründe vorgebracht werden. Eine Überprüfung der angegebenen Glaubens- und Gewissensgründe ist nicht statthaft.

2.4 Die Abmeldung vom Religionsunterricht muß spätestens zwei Wochen nach Beginn des Unterrichts des Schulhalbjahres erklärt werden, zu dem sie wirksam werden soll.

2.5 Da das Recht auf Abmeldung vom Religionsunterricht ein höchstpersönliches Recht der Erziehungsberechtigten bzw. des religionsmündigen Schülers ist, ist es nicht zulässig, daß die Schule Schüler über eine beabsichtigte Abmeldung befragt oder für die schriftliche Abmeldung der Erziehungsberechtigten und der volljährigen Schüler oder die Ankündigung der persönlichen Erklärung der Abmeldung bei Schülern, die zwar das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, Formulare bereithält.

3. Ethikunterricht

Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, haben an den Schulen, an denen das Fach Ethik eingeführt ist, den Unterricht in diesem Fach zu besuchen.

( Ethik

4. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft.

1.4.2
1.4.2 Vereinbarung zwischen den evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg
B

Nachstehend gibt das Ministerium für Kultus und Sport die von den evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg zur Ausführung der Regelungen über den Besuch des Religionsunterrichts einer anderen als der eigenen Religionsgemeinschaft geschlossene Vereinbarung bekannt:

Vereinbarung

zwischen den evangelischen und katholischen Kirchen 

in Baden - Württemberg

vom 31. März 1983

Zu Ziffer 1.2 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus und Sport vom 31. März 1983 über die Teilnahme am Religionsunterricht wird Folgendes vereinbart:

1. Zu Ziffer 1.2.1

In diesen Fällen wird allgemein zugestimmt, dass evangelische bzw. katholische Schüler zwei Kurse bzw. zwei Schulhalbjahre den Religionsunterricht der anderen Kirche besuchen können, sofern nicht in besonderen Fällen von den kirchlichen Oberbehörden Einwendungen bestehen.

2. Zu Ziffer 1.2.2

Der Fall, dass an der Schule kein evangelischer bzw. katholischer Religionsunterricht erteilt wird, tritt nicht auf. Für die Erteilung der Zustimmung zur Aufnahme von Schülern anderer Religionsgemeinschaften ist der Religionslehrer im Rahmen der jeweiligen kirchlichen Bestimmungen zuständig.

3. Zu Ziffer 1.2.3

Es besteht Übereinstimmung, dass dieser Fall für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht möglichst nicht eintreten sollte. In erster Linie muss versucht werden, den Religionsunterricht jahrgangsübergreifend anzubieten. Wenn die Fortführung des Religionsunterrichts aus organisatorischen oder personellen Gründen nicht möglich erscheint, benachrichtigen die Schulen unmittelbar die zuständigen kirchlichen Oberbehörden. Wenn die Voraussetzungen von Ziffer 1.2.3 eintreten, wird allgemein die Zustimmung erteilt, dass evangelische bzw. katholische Schüler den Religionsunterricht der anderen Kirche besuchen können.

4. Zu Ziffer 1.2.4

Die Zustimmung ist von den zuständigen kirchlichen Oberbehörden zu erteilen. 

Hinweise der Redaktion:

a) Laut Schreiben des MKS vom 22.2.1990 Nr. II/4-6520, 40/108 werden neuapostolische Schüler/innen von der Teilnahme am Ethik-Unterricht befreit, wenn sie an einer religiösen Unterweisung ihrer Kirche teilnehmen, die nach dem Lehrplan erfolgt, der dem MKS vorgelegt wurde (Umfang: in der Regel zwei Wochenstunden).

b) Dies gilt laut Erlaß vom 13.1.1992 Nr. II/4-6520.51/74 auch für Mormon/innen (Kirche Jesu Christi). Die Noten für die kirchliche Unterweisung finden keinen Eingang in die Schulzeugnisse und sind nicht versetzungsrelevant.

c) Zur Teilnahme evangelisch-methodistischer Schüler/innen am Evangelischen Religionsunterricht hat das MKS mit Bekanntmachung vom 10. Februar 1989 II/I-6520.40/57; K. u. U. S. 39/1989 bekanntgegeben:

1. Die Evangelisch-methodistische Kirche in Baden und Württemberg hat folgendes mitgeteilt: "Nachdem zwischen der Evangelisch-methodistischen Kirche und den Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft besteht, erklären wir die Lehrpläne für das Fach Evangelische Religionslehre in Baden-Württemberg als mit unseren Glaubensgrundsätzen übereinstimmend und anerkennen den im landeskirchlichen Auftrag erteilten Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach für Kinder, die unserer Kirche angehören." Die Evangelischen Oberkirchenräte in Karlsruhe und Stuttgart haben hierzu ihre Zustimmung erteilt.

2. Dies bedeutet, daß der evangelische Religionsunterricht für die Schüler/innen, die der Evangelisch-methodistischen Kirche in Baden und Württemberg angehören, ordentliches Lehrfach ist. Diese Schüler/innen sind somit grundsätzlich zum Besuch des Evangelischen Religionsunterrichts verpflichtet, unbeschadet des Abmelderechts nach § 100 Schulgesetz.
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1.4.3
	Anschrift der Schule / 
Stempel


Betr.:  Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht für Nichtmitglieder der betreffenden Religionsgemeinschaft

Durch Antragsteller(in) auszufüllen

	
   Name der Schülerin / des Schülers                                                                 Geburtsdatum

   Anschrift

Für oben Genannte(n) wird die Teilnahme am

(   evangelischen Religionsunterricht 

(   katholischen Religionsunterricht

ab Klasse ___________ beantragt. 

(      Er / sie gehört keiner Religionsgemeinschaft an

(      Er / sie gehört folgender Religionsgemeinschaft an, für die an der Schule kein eigener Religions-
 unterricht erteilt wird:

                _____________________________________________________________________________

________________________________                                                   ______________________________

Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift Antragsteller(in) bzw.

                                                                                                                    Erziehungsberechtigte/r


	Für die Zustimmung zur Teilnahme am Religionsunterricht ist die jeweilige Religionsgemeinschaft zuständig. Wird sie erteilt, sind damit alle Rechte und Pflichten des Besuches dieses Unterrichtes verbunden.


	Stellungnahme der zuständigen Religionslehrkraft / ggf. Schuldekan


Die erforderliche Zustimmung wird hiermit

(  erteilt

(  nicht erteilt.

Anmerkungen:  __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ort, Datum                                                                                          Unterschrift
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785. Vereinbarung

über die Erteilung des Unterrichtsfachs Evang. Religionslehre durch die Mitglieder einer Freikirche und über die Teilnahme von Schülern, die einer Freikirche angehören, am evangelischen Religionsunterricht

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 17. Januar 1984

(Abl. 51 S. 24)

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend Kenntnis von einer Vereinba​rung, die am 30. Dezember 1983 zwischen dem Bund Freier evangelischer Gemeinden, dem Bund Evangelisch‑Freikirchlicher Gemeinden, der Evangelisch‑methodistischen Kirche und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg abgeschlossen worden ist.

Vereinbarung

Zwischen

dem Bund Freier evangelischer Gemeinden, dem Bund Evangelisch‑Freikirchlicher Gemeinden, der Evangelisch‑methodistischen Kirche 

und

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

über die Erteilung des Unterrichtsfachs Evang. Religionslehre durch die Mitglieder einer Freikirche und über die Teilnahme von Schülern, die einer Freikirche angehören, am evangelischen Religionsunterricht.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden, der Bund Evangelisch‑Freikirchlicher Gemeinden und die Evangelisch‑methodistische Kirche— im folgenden "Freikirchen" genannt—einerseits und die Evangelische Landeskirche in Württemberg andererseits sind übereingekommenen, über die Erteilung des Unterrichtsfachs Evang. Religionslehre an öffentlichen Schulen im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg durch Mitglieder einer Freikirche sowie über die Teilnahme am evang. Religionsunterricht durch Schüler, die einer Freikirche angehören, folgende Vereinbarung zu schließen:

I. Erteilung des Faches Religionslehre

Die Erteilung des Unterrichtsfachs Evang. Religionslehre durch Personen, die einer Freikirche angehören, setzt die Bevollmächtigung durch die Freikirche (Vocation) und die Zustimmung des Evangelischen Oberkirchenrats voraus.

A
Lehrer

1. Lehrer, die Mitglied einer Freikirche sind, können die Bevollmächtigung (Vocation) zur Erteilung des Unterrichtsfachs Evang. Religionslehre von ihrer Kirche erlangen.

2. Die betreffende Freikirche erteilt die Bevollmächtigung solchen Lehrern, die die staatliche Lehrbefähigung für das Unterrichtsfach Evang. Religionslehre erworben und ihre Ausbildung mit der 2. Staatsprüfung für das Lehramt abgeschlossen haben und im Schuldienst des Landes Baden‑Württemberg stehen.

3. Unbeschadet der vorstehenden Regelung nimmt die Evangelische Landeskirche in Württemberg in Fragen des evangelischen Religionsunterrichts gegenüber dem Staat die in der Verfassung und den Schulgesetzen des Landes vorgesehenen Zuständigkeiten wahr.

4. Lehrer, die von ihrer Freikirche die Bevollmächtigung für die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts (Vocation) erhalten haben, erhalten auf Antrag die Zustimmung zur Erteilung des Unterrichtsfachs Religionslehre durch den Oberkirchenrat, nachdem sie diesem gegenüber schriftlich erklärt haben, daß sie den Religionsunterricht nach den gesetzlichen Bestimmungen unter der Aufsicht der Beauftragten der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und unter Einhaltung der gültigen Lehrpläne sowie unter Verwendung der genehmigten Lehr‑ und Lernmittel erteilen wollen. Der Antrag wird über die Leitung der Freikirche an den Evangelischen Oberkirchenrat gerichtet.

5. Der Oberkirchenrat unterrichtet die Leitung der betreffenden Freikirche und die zuständigen staatlichen Stellen über die erteilte Zustimmung. Der Einsatz im Religionsunterricht erfolgt in Absprache der zuständigen staatlichen und landeskirchlichen Stellen (Oberschulamt —Oberkirchenrat, Staatliches Schulamt—Dekanatamt / Schuldekan).

B 
Ordinierte Pastoren

Die Ordination von Pastoren der Freikirchen schließt die Vocation ein. Anträge auf Zustimmung zur Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts werden über die Leitung der Freikirche an den Evangelischen Oberkirchenrat gerichtet.

II. Teilnahme von Schülern am evang. Religionsunterricht

Schüler, die einer Freikirche angehören, können an dem in den öffentlichen Schulen des Landes Baden-Württemberg eingerichteten evang. Religionsunterricht teilnehmen.

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.

Für die Evangelische Landeskirche in Württemberg

Landesbischof
D. Hans v. Keler

Für den Bund Freier evangelischer Gemeinden 

Bundesvorsteher 
Karl Heinz Knöppel

Bundesgeschäftsführer
Heinz‑Adolf Ritter

Für den Bund Evangelisch‑Freikirchlicher Gemeinden

Präsident
Günter Hitzemann

Generalsekretär
Siegfried Kerstan

Für die Evangelisch‑methodistische Kirche

Kirchenvorstand
Hermann Sticher

1. Schriftführer
Albrecht Els
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1.6 Aufsichtspflicht über Schüler

Ministerium für Kultus und Sport Baden Württemberg

Postfach 480    7000 Stuttgart1

	
	


	An das 

Oberschulamt Stuttgart 


Karlsruhe


Tübingen
	Stuttgart, den
 22. Juni 1978

Tel. Durchwahl (0711) 2193 
– 2601

Aktenzeichen:
UA I 3103 / 227

(Bitte bei Antwort angeben)


Betr.: Aufsichtspflicht über Schüler

hier: Hohlstunden wegen Nichtteilnahme am Religionsunterricht

Aus gegebenem Anlaß wird auf folgendes hingewiesen:

Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Schüler, die während einer Unterrichtsstunde in Religionslehre keinen Unterricht haben (Hohlstunde), weil sie keiner oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, um der Aufsichtspflicht nachzukommen, in dem Klassenzimmer unterzubringen, in dem der Religionsunterricht erteilt wird.

Davon unberührt bleibt die ordnungsgemäße Teilnahme eines Schülers am Religionsunterricht einer Religionsgemeinschaft, der er nicht angehört (vgl. Erlaß des Kultusministeriums vom 29. 12. 1977 ‑ UA I 31037210).

Es wird gebeten, die Schulen hiervon zu unterrichten.

Dr. Muser

Ministerialrat
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1.6.1
1.6.1 Fallbeispiele

	1

Ein Schüler (15 Jahre), der keiner Religionsgemeinschaft angehört, entschloß sich, von der 9. Klasse der Realschule an, am evangelischen Religionsunterricht teilzunehmen.

Am Ende der 9. Klasse erhielt er im Zeugnis die Note "befriedigend". Da die Eltern mit der Entscheidung des Schü​lers, am Religionsunterricht teilzunehmen, nicht einverstanden waren, weigern sie sich, das Zeugnis zu unterschreiben.




	2

Bei der Klassenkonferenz (Kl. 9 RS) am Ende des 1. Schulhalbjahres erklärt die Religionslehrerin, sie könne der Schülerin S. keine Note erteilen, da diese häufig ‑ insbesondere bei schriftl. Leistungsbeurteilungen ‑ gefehlt habe. Auch andere Fachlehrer sowie der Klassenlehrer, der daraufhin das Tagebuch überprüft, bestätigen relativ häufiges, teilweise sogar unentschuldigtes Fehlen. In einem der Schule vorliegendem Schreiben der Eltern erklären diese, sie hätten ohnehin vor, ihre Tochter vom Religionsunterricht abzumelden.




	3

Sie sind Religionslehrer (in) an einer Schule mit relativ hohem Ausländeranteil. Zu Beginn des Schuljahres erklärt ihnen der Schulleiter, daß er einen für sie günstigen Stundenplan nur dann erstellen könne, wenn sie in jeder Religionsstunde Zwischen 3 und 7 ausländische Schüler, die nicht verpflichtet sind, am Religionsunterricht teilzunehmen, im Unterrichtsraum mitbeaufsichtigen.


	4

Sie übernehmen zu Beginn eines Schuljahres eine neue Religionsgruppe (Klasse 3) mit 33 Schülern. Gleich in der ersten Stunde stellen sie fest, daß in dieser Klasse verschiedene Kinder ohne Konfessionszugehörigkeit sind.




	5

Die Eltern eines römisch‑katholisch getauften Kindes, das in Klasse 1 und 2 den katholischen Religionsunterricht besuchte, soll nach dem Willen seiner Eltern ab der 3. Klasse am evang. Religionsunterricht teilnehmen. Die Schulleitung vertritt die Meinung, daß dies rechtlich nicht möglich sei.




	6

Sie sind Religionslehrer (in) in einer 6. Klasse, Die Eltern eines neuspostolischen Schülers (12 Jahre ) dieser Klasse haben gegenüber dem Schulleiter erklärt, daß ihr Sohn nicht mehr am evang. Religionsunterricht teilnehmen dürfe. Der Schüler kommt in der ersten Unterrichtswoche zu ihnen mit der Bitte, weiterhin am evang. Religionsunterricht teilnehmen zu dürfen.
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1.6.2
Fragen eines Schulleiters:

1. Ist ein ungetaufter Schüler evangelisch, wenn seine Eltern, ohne Kirchensteuer zu zahlen und ohne schriftliche Bestätigung, dies behaupten?

2. Ist er mit der Taufe evangelisch, wenn seine Eltern sich inzwischen von der Kirche abgemeldet haben?

3. Ist er evangelisch, wenn die Eltern zwar Kirchensteuer zahlen, der Schüler aber nicht getauft ist (insbesondere auch bei konfessionsverschiedenen Eltern)?

	
	Recht im Alltag

23. April 1992

Evangelische Religion

für katholisches Kind

Einem römisch-katholisch getauften Kind darf von seiner Schule nicht verboten werden, am evangelischen Religionsunterricht teilzunehmen. Diese Entscheidung traf das Verwaltungsgericht Braunschweig. Danach gilt es für ein solches Verbot keine Rechtsgrundlage. Vielmehr könnten die Eltern bestimmen, welchen Religionsunterricht ihre Kinder erhalten sollen. Der Staat dürfe einen Wechsel zum Unterricht einer anderen Religionsgemeinschaft weder begünstigen noch erschweren, hieß es (Az: 6 A 61071/91).

Dem Urteil lag die Klage eines Braunschweiger Anwaltsehepaars zugrunde, dessen zwei katholisch getaufte Kinder eine Grundschule in der Stadt besuchen. Während der Sohn von Anfang an zum evangelischen Religionsunterricht angemeldet wurde, nahm die Tochter zunächst am katholischen Unterricht teil. Auf Wunsch ihrer Eltern wechselte sie 1988 in den evangelischen über. Die Schulleitung meinte dies sei nach dem niedersächsischen Schulgesetz rechtlich nicht zulässig. Dagegen verwiesen die Eltern auf die Zustimmung der evangelischen Landeskirche.
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1.6.3
Grund-, Haupt- und Realschule Königsbronn

89548 Königsbronn, den 19. 09.97


Springenstr. 19 / Postfach 11 64


Fernruf (07328) 82 36/37


Telefax (07328) 82 46

Betr.: Abmeldung vom Religionsunterricht

Bezug: § 100 Schulgesetz u. VV vom 31.03.83

Beil.: ohne

Sehr geehrte Eltern, liebe(r) .............................................

Ich habe heute die Abmeldung vom Religionsunterricht erhalten und darf Sie bzw. Dich darauf aufmerksam machen, daß sie weder in Form noch in Inhalt mit den einschlägigen Vorschriften übereinstimmt, sie ist deswegen auch nicht rechtswirksam.

Begründung:

1. Der Religionsunterricht ist ordentliches und versetzungsrelevantes Unterrichtsfach und unterliegt der Schulbesuchs- bzw. Teilnahmepflicht.
2. Religionsmündige Schüler ab dem 14. Lebensjahr müssen ihre Abmeldung persönlich beim Schulleiter erklären. Zu diesem Abmeldetermin sind die Erziehungsberechtigten einzuladen. Eine Abmeldung setzt das Vorliegen bzw. das Vorbringen von Glaubens- und Gewissensgründen voraus; der Schulleiter hat sich dessen zu vergewissern, eine Überprüfung dieser Gründe findet nicht statt.
3. Schüler, die sich unter diesen Voraussetzungen vom Religionsunterricht abgemeldet haben, sind verpflichtet, am Unterricht im Ersatzfach Ethik teilzunehmen, das ebenfalls ordentliches Unterrichtsfach und versetzungsrelevant ist.
Ich gehe davon aus, daß Ihnen bzw. Dir die rechtlichen Hintergründe nicht bekannt waren, die Abmeldungsfrist läuft am ..................ab. Bis dahin ist die Teilnahme am Religionsunterricht verpflichtend. Ich darf Sie bzw. Dich sehr herzlich zu einem persönlichen Gespräch einladen und Sie außerdem bitten, den u.a. Abschnitt auszufüllen und bis ...................... an mich zurückzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

(..............., Rektor)

An die Schulleitung der GHRS Königsbronn

Wir haben Ihr Schreiben bezüglich der Abmeldung vom Religionsunterricht und Ihre Einladung zu einem persönlichen Gespräch erhalten und bitten dafür um folgenden Termin:

Wochentag: ____________________ Datum _____________________ Uhrzeit _________________

Unterschrift des Schülers: ______________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________
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2. Ergänzende rechtliche Vorschriften für die Erteilung von Religionsunterricht

2.1
Schulgesetz

Schulgesetz für Baden‑Württemberg (SchG) In der Fassung vom 1. August 1983 (GBI. S. 397), zuletzt geändert 18. Dezember 199S; Ku.U. S. 29/1996

1. Teil: Das Schulwesen

A. Auftrag der Schule

§ 1

Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, insbesondere daraus, daß jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftlicher Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und daß er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muß.

(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs‑ und Bildungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere gehalten, die Schüler

in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zur Achtung der Würde und der Überzeugung anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern,

zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich‑demokratischen Grundordnung zu erziehen, die im einzelnen eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ausschließt, wobei jedoch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie in Grundgesetz und Landesverfassung verankert, nicht in Frage gestellt werden darf,

auf die Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten vorzubereiten und die dazu notwendige Urteils- und Entscheidungsfähigkeit zu vermitteln,

auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vorzubereiten.

(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das verfassungsmäßige Recht der Eltern die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, zu achten und die Verantwortung der übrigen Träger der Erziehung und Bildung zu berücksichtigen.

(4) Die zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlichen Vorschriften und Maßnahmen müssen diesen Grundsätzen entsprechen. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung der Bildungs- und Lehrpläne sowie für die Lehrerfortbildung.
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2.2
Christlicher Charakter (Grund- und Hauptschule) 

	
	Christlicher Charakter (Grund- und Hauptschulen)
	


Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden‑Württemberg und zur Ausführung von Artikel 15 Abs. 2 der Verfassung; hier: Christlicher Charakter der öffentlichen Volksschulen (Grund‑ und Hauptschulen); Verwaltungsvorschrift vom 25. November 1991 (K.u.U. S. 458)

Hinweis der Redaktion: Diese Verwaltungsvorschrift ist als Bekanntmachung des damaligen Kultusministeriums im Jahr 1967 erstmals veröffentlicht worden. Die hier abgedruckte ‑ textlich völlig unveränderte - Fassung ist die Wieder-Inkraftsetzung der aufgrund der Bereinigungsanordnung der Landesregierung erloschenen Erstfassung mit Wirkung vom 1.1.1992.

I.

Die Schulfrage hat in der Verfassungsgeschichte unseres Landes eine bedeutende Rolle gespielt. Bei den Beratungen der Verfassungsgebenden Landesversammlung in den Jahren 1952 und 1953 gelang es nicht, eine für alle Landesteile einheitliche Lösung zu finden. Die Verfassung beließ daher zunächst den einzelnen Landesteilen ihr Schulrecht.

Vor etwa zwei Jahren belebte sich die Diskussion um die Schulfrage neu. Anlaß dazu gab die Notwendigkeit der Neuorganisation des Volksschulwesens mit dem Ziel, entsprechend dem Verfassungsauftrag des Art. 11 der Landesverfassung die Begabungsreserven im ländlichen Raum zu erschließen und das ländliche Schulwesen so auszubauen, daß auch den Landkindern gleiche Bildungschancen offenstehen. Dieses Ziel hat bei allen politischen Kräften des Landes und auch bei den Kirchen grundsätzliche Zustimmung gefunden.

Zur Verwirklichung dieses Verfassungsauftrags hat der Landtag von Baden-Württemberg am 8. Februar 1967 das Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und zur Ausführung von Art. 15 Abs. 2 der Verfassung (Ges.BI. S. 7) verabschiedet. Das Gesetz ist am 10. Februar 1967 in Kraft getreten und damit geltendes Landesrecht geworden.

Nach Artikel I Nr. 2 des Gesetzes vom 8. Februar 1967 sind die öffentlichen Volksschulen im ganzen Land christliche Gemeinschaftsschulen nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 1951 in Baden für die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben. Der christliche Charakter dieser Schulen wird also verstärkt durch Übernahme der Regelungen und Sicherungen, die im badischen Simultanschulrecht für die christliche Gemeinschaftsschule entwickelt und nach 1945 im Gebiet des früheren Landes Baden auf eine neue verfassungsrechtliche Grundlage gestellt worden sind.

Es ist nunmehr Aufgabe der Schulverwaltung, alles zu tun, damit diese Schulform entsprechend dem erklärten Willen des Landtags und der Landesregierung den Namen "christliche Gemeinschaftsschule" zu Recht trägt. Daß es dazu nur kommen kann, wenn Lehrer, Eltern und Kirchen vertrauensvoll zusammenarbeiten, liegt auf der Hand. Denn wer die Schulwirklichkeit kennt, weiß, daß der christliche Charakter einer Schule nicht nur von der Bekenntniszugehörigkeit der Schüler und Lehrer, sondern weit mehr noch von der geistigen Haltung der Lehrer und Eltern bestimmt und getragen wird. Ich wende mich deshalb mit Vertrauen an Lehrer und Eltern, daß sie verantwortungsbewußt mithelfen mögen, das christlich bestimmte Erziehungsziel der Landesverfassung zu verwirklichen.

II.

Die Rechtsgrundsätze, welche die badische Simultanschule hauptsächlich kennzeichnen, sind in den §§ 34, 40. 41 und 44 des Badischen Schulgesetzes vom 7.Juli 1910 (Bad. Gesetz- und Verordnungsblatt S. 385) in der Fassung des Gesetzes vom 30. März 1926 (Bad. Gesetz- und Verordnungsblatt S. 63) enthalten (s. Anlage). Sie gelten nunmehr im ganzen Land. Ich gebe hiermit den wesentlichen Inhalt dieser Rechtsgrundsätze und die dazu erforderlichen Bestimmungen bekannt und bitte, sie zu beachten.

1. Es ist gesetzlich festgelegt daß für den Religionsunterricht in den Bildungsplan der Volksschulen (Grund‑ und Hauptschulen) drei Wochenstunden aufgenommen werden.

2. Die Kirchen haben einen Rechtsanspruch auf Unterstützung bei der Erteilung des Religionsunterrichts durch staatliche Lehrer. Das gleiche Recht haben gemäß §§ 40 und 41 des Badischen Schulgesetzes die anerkannten Religionsgemeinschaften unter den dort genannten Voraussetzungen.

3. Aus dem wöchentlichen Stundendeputat eines staatlichen Lehrers sollen zum Zwecke der Erteilung des Religionsunterrichts, soweit erforderlich, je bis zu sechs Wochenstunden verwendet werden, unbeschadet des Rechts des Lehrers, gemäß Art. 18 der Landesverfassung die Erteilung von Religionsunterricht abzulehnen. Entsprechend der badischen Regelung hat die Schulverwaltung nunmehr im ganzen Land bei der Zuteilung von Lehrern die Erteilung von Religionsstunden durch staatliche Lehrer zu berücksichtigen. Die Schulverwaltung achtet darauf, daß genügend Lehrer mit der Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts (Missio canonica bzw. Vocatio) zur Verfügung stehen, und daß dem Wunsch von Lehrern auf Erteilung von Religionsunterricht nach Möglichkeit entsprochen wird.

4. Bei der Ausbildung des Volksschullehrers an den Pädagogischen Hochschulen ist Religionslehre grundsätzlich verpflichtendes Fach. Abmeldung auf Grund der in Art. 3 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 1 des Grundgesetzes garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit ist möglich. Zur badischen Tradition gehört auch eine Gestaltung der Studienordnungen an den Pädagogischen Hochschulen mit dem Ziel, bei voller Wahrung der Freiwilligkeit genügend Lehrer zur Erteilung des Religionsunterrichts zur Verfügung zu haben. 

5. Die Kirchen und die anerkannten Religionsgemeinschaften haben das Recht die Prüfung für die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts (Missio canonica bzw. Vocatio) im Rahmen der Ersten und Zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen durch Beauftragte abzunehmen. Die Möglichkeit des Erwerbs dieser Befähigung und die religionspädagogische Fortbildung der Religionslehrer wird gewährleistet.

6. Der Grundsatz des konfessionellen Schüler-Lehrer-Proporzes, der auch in Art. 16 der Landesverfassung verankert ist, gilt in der Ausprägung, die er im Badischen Schulgesetz erfahren hat. Danach soll bei der Besetzung von Lehrerstellen an Volksschulen auf das religiöse Bekennntis der die Schule besuchenden Kinder nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden.

7. Die Ausstattung der Schulräume mit christlichen Symbolen wird gewährleistet. Dabei ist das Empfinden beider Konfessionen zu achten.

8. Die bestehenden Einrichtungen und Maßnahmen der religiösen Bildung und Schulseelsorge werden gewährleistet. Dazu gehören vor allem

Schulgottesdienst,

Schülergottesdienst,

Unterrichtsbefreiung entsprechend dem örtlichen Brauch für kirchliche Veranstaltungen.

Schüler und Lehrer erhalten die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Bei Nachbarschaftsschulen ist die Teilnahme auch am Wohnort zu ermöglichen, sofern damit verbundene Schwierigkeiten bei der Schülerbeförderung ausgeräumt werden können; die Beteiligten (Schulträger, Schule, Kirche, Eltern) haben sich darum ernstlich zu bemühen. Weiterhin gelten der Erlaß des Kultusministeriums vom 2. März 1957 (K.u.U. S. 136) über die Unterrichtsbefreiung für besondere kirchliche Veranstaltungen sowie § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage in der Fassung vom 25. Juli 1962 (Ges.BI. S. 173), der den Schülern an kirchlichen Feiertagen Unterrichtsfreiheit gewährleistet

9. Im Rahmen der Schulorganisation ist auf die Erteilung des Religionsunterrichts Rücksicht zu nehmen und darauf zu achten, daß gleichwertige Unterrichtsräume, Unterrichtsstunden sowie Anschauungs- und Arbeitsmaterial wie für den übrigen Unterricht zur Verfügung stehen.

10. Im Unterricht und im Schulleben sind ‑ bei aller Verschiedenheit der beiden Bekenntnisse in Lehre und geistlichem Leben ‑ die christlichen Güter auf der beiden Bekenntnissen gemeinsamen Grundlage zu pflegen. Dies ist bei der Gestaltung der Bildungspläne zu beachten.

11. Das Schulgebet ist als christliches Gebet zu pflegen; gemeinsame Texte aus dem ökumenischen Gebetsschatz sind zur Verfügung zu stellen.

12. Im Musikunterricht ist das gemeinsame Kirchenliedgut beider Bekenntnisse zu pflegen. Für die Pflege des konfessionellen Kirchenlieds soll unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine halbe Wochenstunde (bzw. eine volle Unterrichtsstunde 14tägig) vorgesehen werden.

13. Gemäß Art. 16 Abs. 3 der Landesverfassung sind Zweifelsfragen, die sich bei der Auslegung des christlichen Charakters der Volksschule ergeben, in gemeinsamen Beratungen zwischen dem Staat, den Religionsgemeinschaften, den Lehrern und den Eltern zu beheben.

Anlage

Die Bestimmungen des Badischen Schulgesetzes, welche die badische Simultanschule hauptsächlich kennzeichnen, haben folgenden Wortlaut:

§ 34

(1) Bei Besetzung von Lehrerstellen an Volksschulen soll auf das religiöse Bekenntnis der die Schule besuchenden Kinder tunlichst Rücksicht genommen werden.

(2) Insbesondere wird bestimmt:

1. An Schulen, die nur Kinder eines Bekenntnisses zu unterrichten haben, sollen nur Lehrer des betreffenden Bekenntnisses angestellt werden.

2. Gehören die Schulkinder verschiedenen Bekenntnissen an und ist nach deren Gesamtzahl nur ein Lehrer erforderlich (§ 26 dieses Gesetzes), so wird dieser dem Bekenntnis der Mehrheit der Schüler entnommen.

3. Wenn eine Volksschule mit mehr als einem Lehrer von Schülern verschiedener Bekenntnisse besucht wird, so soll, wenn die Zahl der Schulkinder des Bekenntnisses der Minderheit dauernd über 40 beträgt, eine dieser Lehrerstellen, und wenn an der Schule mehrere Hauptlehrerstellen errichtet sind, eine Hauptlehrerstelle mit einem Lehrer aus dem Bekenntnis der Minderheit besetzt werden.

(4) Wenn an einer von Schülern verschiedener Bekenntnisse besuchten Volksschule infolge des Schülerrückganges die einzige mit einem Lehrer des Bekenntnisses der Minderheit besetzte Lehrerstelle in Wegfall zu kommen hat und eine Aushilfsleistung in Erteilung des Religionsunterrichts an die Kinder dieses Bekenntnisses durch einen benachbarten Lehrer nicht möglich ist, soll die Stelle, sofern der Schülerrückgang nur vorübergehend ist, einstweilen aufrechterhalten bleiben.

§ 40

(1) Für den Religionsunterricht werden für jede getrennt unterrichtete Abteilung der Schüler in den Lehrplan der Volksschule wöchentlich drei Stunden aufgenommen

(2) Der Religionsunterricht wird durch die betreffenden Kirchen- und Religionsgemeinschaften besorgt und überwacht. Sie werden bei Erteilung desselben durch den gemäß § 44 Abs. 3 als befähigt erklärten Lehrer unterstützt. Zu diesem Zwecke sollen aus dem wöchentlichen Stundendeputat eines Lehrers, soweit erforderlich, je sechs Stunden verwendet werden. Im übrigen geschieht die Verteilung der Religionsstunden zwischen dem Geistlichen und dem Lehrer im Einverständnis der beiderseitigen Behörden.

(3) Der gesamte Lehrplan für den Religionsunterricht in den einzelnen Stufen und Klassen der Volksschule wird von der oberen geistlichen Behörde aufgestellt, welche die Ausführung desselben durch ihre Beamten überwachen und Prüfungen über den Religionsunterricht vornehmen lassen kann.

(4) Die Kirchen- und Religionsgemeinschaften haben bei ihren Verfügungen in Betreff des Religionsunterrichts in den Volksschulen die bestehende Schulordnung zu achten. Diese Verfügungen verkünden auf Mitteilung der geistlichen Behörden die oberen Schulbehörden an die Lehrer zur Nachachtung.

(5) Die Verkündung kann nicht versagt werden, wenn die Verfügungen nichts mit den allgemeinen Schulordnungen Unvereinbares enthalten.

6) Die Geistlichen sind als Religionslehrer in den Volksschulen an die Schulordnung gebunden.

(7) Den staatlichen sowohl als den geistlichen Behörden bleibt vorbehalten, die Erteilung des Religionsunterrichts durch den Lehrer abzustellen.

§ 41

(1) Für Schulen, welche Schüler verschiedener Bekenntnisse zu unterrichten haben, aber nicht mit Lehrern aus jedem der betreffenden Bekenntnisse besetzt sind, kann die Oberschulbehörde anordnen, daß die Unterstützung für den Religionsunterricht (§ 40 Abs. 2) des eines eigenen Lehrers entbehrenden Bekenntnisses – sofern die Zahl der diesem Bekenntnisse angehörenden Schulkinder dauernd mindestens fünfzehn beträgt – durch einen benachbarten Lehrer geleistet werde.

(2) In gleicher Weise, oder durch Auferlegung besonders zu vergütender Unterrichtsstunden (§ 55) an einen bekenntnisangehörigen Lehrer der betreffenden Schule, kann Aushilfe im Religionsunterricht für Volksschulen angeordnet werden, an welchen zwar Lehrer des betreffenden Bekenntnisses angestellt sind, jedoch in geringerer Zahl, als nach § 26 und § 34 Abs. 2, 1 anzustellen wären, wenn die betreffende Schule von Kindern noch anderer Bekenntnisse nicht besucht würde.

(3) Die durch Verordnung zu regelnde Vergütung für diese Aushilfe (Abs. 1 und 2) hat die Staatskasse zu leisten.

(4) Auch wo eine Anordnung nach Abs. 1 dieses Paragraphen nicht getroffen ist, muß für den vorgeschriebenen Religionsunterricht des eines eigenen Lehrers entbehrenden Bekenntnisses jedenfalls das vorhandene Schullokal und Heizung dargeboten werden, soweit dadurch der übrige Unterricht nicht beeinträchtigt wird.

§ 44

(3) Bei beiden Prüfungen sind die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgesellschaften durch Beauftragte vertreten, welche in Religionslehre prüfen. Die Entscheidung über die Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts steht den Religionsgesellschaften zu und wird den Befähigten durch die oberste Schulbehörde eröffnet.

A. Auftrag der Schule

§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, insbesondere daraus, daß jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftlicher Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und daß er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muß.

(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere gehalten; die Schüler

‑ in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zur Achtung der Würde und der Überzeugung anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern,

‑ zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu erziehen, die im einzelnen eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ausschließt, wobei jedoch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie in Grundgesetz und Landesverfassung verankert, nicht in Frage gestellt werden darf,

‑ auf die Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten vorzubereiten und die dazu notwendige Urteils- und Entscheidungsfähigkeit zu vermitteln,

‑ auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vorzubereiten.

(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrages hat die Schule das verfassungsmäßige Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, zu achten und die Verantwortung der übrigen Träger der Erziehung und Bildung zu berücksichtigen.

(4) Die zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlichen Vorschriften und Maßnahmen müssen diesen Grundsätzen entsprechen. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung der Bildungs- und Lehrpläne sowie für die Lehrerfortbildung.

	Verfassung des Landes Baden-Württemberg


Vom 11. November 1953 - Auszug

VOM MENSCHEN UND SEINEN ORDNUNGEN

III. Erziehung und Unterricht

Artikel 11

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.

(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten.

(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, insbesondere auch Erziehungsbeihilfen, bereitzustellen.

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

(Schulgesetz § 95

Artikel 12

(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend.

(Schulgesetz § 1

Artikel 13

Die Jugend ist gegen Ausbeutung und gegen sittliche, geistige und körperliche Gefährdung zu schützen. Staat und Gemeinden schaffen die erforderlichen Einrichtungen. Ihre Aufgaben können auch durch die freie Wohlfahrtspflege wahrgenommen werden.

Artikel 14

(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.

(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich. Die Unentgeltlichkeit wird stufenweise verwirklicht. Auf gemeinnütziger Grundlage arbeitende private mittlere und höhere Schulen, die einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, als pädagogisch wertvoll anerkannt sind und eine gleichartige Befreiung gewähren, haben Anspruch auf Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Belastung. Den gleichen Anspruch haben auf gemeinnütziger Grundlage arbeitende private Volksschulen nach Art. 15 Abs. 2. Näheres regelt ein Gesetz.

(3) Das Land hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden den durch die Schulgeld- und Lernmittelfreiheit entstehenden Ausfall und Mehraufwand zu ersetzen. Die Schulträger können an dem Ausfall und Mehraufwand beteiligt werden. Näheres regelt ein Gesetz.

Artikel 15

(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund‑ und Hauptschulen) haben die Schulform der christlichen Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 1951 in Baden für die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben.

(2) Öffentliche Volksschulen (Grund‑ und Hauptschulen) in Südwürttemberg‑Hohenzollern, die am 31. März 1966 als Bekenntnisschulen eingerichtet waren, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten in staatlich geförderte private Volksschulen desselben Bekenntnisses umgewandelt werden. Das Nähere regelt ein Gesetz, das einer Zweidrittelmehrheit bedarf.

(3) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, muß bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens berücksichtigt werden.

(Christlicher Charakter

Artikel 16

(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahme des Religionsunterrichts gemeinsam erteilt.

(2) Bei der Bestellung der Lehrer an den Volksschulen ist auf das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis der Schüler nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Bekenntnismäßig nicht gebundene Lehrer dürfen jedoch nicht benachteiligt werden.

(3) Ergeben sich bei der Auslegung des christlichen Charakters der Volksschule Zweifelsfragen, so sind sie in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat, den Religionsgemeinschaften, den Lehrern und den Eltern zu beheben.

(Christlicher Charakter;

(Schulgottesdienst

Artikel 17

(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
2.3
2.3 Schul- und Schülergottesdienst, Buß- und Bettag

Verwaltungsvorschrift vom 31. Juli 2001
K.u.U. vom 7. September 2001, Nr. 15-16, S. 306
Az.: 41-6539.1/111

I.

Schul- und Schülergottesdienste leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Sie dienen neben dem Religionsunterricht der religiösen Erziehung der Schülerinnen und Schüler. Dies gilt nicht nur für die Grund- und Hauptschulen, die nach Artikel 15 Landesverfassung christliche Gemeinschaftsschulen sind, sondern entsprechend dem Auftrag von Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetz für alle Schularten. Dies erfordert, dass Schul- und Schülergottesdienste im Rahmen der Unterrichtszeit am Vormittag möglich sind. Sie können auch im Schulgebäude abgehalten werden.

1. Schulgottesdienste

Den Schulen wird empfohlen, zu Beginn und Ende eines Schuljahres, vor oder nach größeren Ferienabschnitten (Weihnachtsferien, Osterferien) sowie am Buß- und Bettag in Absprache mit den örtlichen Kirchenbehörden Schulgottesdienste abzuhalten. Dabei soll der Charakter dieser Gottesdienste als Veranstaltung der Schule deutlich werden. Die Teilnahme für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ist freiwillig. Der Schulgottesdienst kann auch ökumenisch gestaltet werden.
2. Schülergottesdienste

Schülergottesdienste liegen in der Verantwortung der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Es ist jedoch Aufgabe der Schule, ihre Durchführung zu unterstützen. Auf Antrag einer örtlichen Kirchenbehörde haben die allgemeinbildenden Schulen sowie die beruflichen Vollzeitschulen eine Unterrichtsstunde in der Woche während der Unterrichtszeit am Vormittag für den Schülergottesdienst freizuhalten. Dies gilt, wenn und solange die auf Grund der Anzahl nichtteilnehmender Schülerinnen und Schüler entstehenden organisatorischen Schwierigkeiten in vertretbarem Rahmen bleiben. In strittigen Fällen führen die kirchlichen Oberbehörden im Zusammenwirken mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde eine Entscheidung herbei. Wo kein regelmäßiger Schülergottesdienst eingerichtet wird, sollten verstärkt Schulgottesdienste oder Schülergottesdienste in bestimmten Abständen oder zu besonderen Anlässen abgehalten werden (z.B. katholische Gottesdienste am Aschermittwoch oder Allerseelen).

3. Beurlaubung für die Teilnahme an Gottesdiensten an Buß- und Bettag

Schülerinnen und Schüler, die während der Unterrichtszeit an einem von der örtlichen Kirchengemeinde getragenen Gottesdienst teilnehmen wollen, sind hierfür vom Unterricht zu befreien.
II.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mir Wirkung vom 1. August 2001 in Kraft. Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften Buß- und Bettag vom 28. Juni 1995 (K.u.U. S. 427) und Schul- und Schülergottesdienste vom 19. Oktober 1995 (K.u.U. S. 554) außer Kraft.
K.u.U. 2001, S. 306

Diese Verwaltungsvorschrift wird erneut in Ausgabe B des Amtsblattes aufgenommen unter Nr. 6539-51

(Christlicher Charakter; (Grundgesetz Art. 140; (Stundenpläne; (Unterrichtsstunden; (Verfassung Art. 18
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2.4
E t h i k

Ethikunterricht an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien; Verwaltungsvorschrift vom 19. Mai 1994; K. u. U. S. 411/1994

I.

Einführung des Faches Ethik

1.1 Einrichtung

Nach § 100 a Schulgesetz ist für Schüler, die nicht am Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach teilnehmen, das Fach Ethik als ordentliches Unterrichtsfach einzurichten. Das Fach Ethik ist bisher an en Klassen 8 bis 10 der Realschulen sowie an den Klassen 8 und 11 und an den Jahrgangsstufen 12 und 13 der Gymnasien eingerichtet. Es wird, soweit die personellen und sächlichen Voraussetzungen an den Schulen dafür vorliegen, beginnend mit dem Schuljahr 1994/95 an den Klassen 8 der Hauptschulen eingerichtet und in den darauffolgenden Schuljahren in den Klassen 9 und 10 fortgeführt; die Entscheidung trifft das Kultusministerium.

1.2 Gruppenbildung

Die Gruppenbildung im Fach Ethik erfolgt nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation (Organisationserlaß) in der jeweils geltenden Fassung. Dabei können auch bei den allgemeinbildenden Gymnasien über Parallelklassen und Klassenstufen hinweg Gruppen gebildet werden. Gegebenenfalls können Gruppen auch zwischen benachbarten Schulen der gleichen Schulart gebildet werden.

Falls im Verlauf des ersten Schulhalbjahres die erforderliche Schülerzahl erreicht wird, ist das Fach Ethik zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres einzurichten.

Falls im Verlauf des Schuljahres die erforderliche Schülerzahl unterschritten wird, ist der Unterricht bis zum Ende des Schuljahres fortzusetzen.

II.

Ethikunterricht in den Klassen 8 bis 11

2.1 Teilnahmepflicht

Zur Teilnahme am Ethikunterricht sind verpflichtet

Schüler, die keiner Religionsgemeinschaft angehören,
Schüler, für die Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach nicht eingerichtet ist.
Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben.
In den Fällen der Buchstaben a) und b) entfällt die Teilnahmepflicht, wenn der Schüler am Religionsunterricht als ordentlichem Unterrichtsfach einer Religionsgemeinschaft mit deren Zustimmung teilnimmt. Ferner besteht keine Teilnahmepflicht, wenn für die Schüler des entsprechenden Bekenntnisses Religionsunterricht an der Schule eingerichtet ist, er jedoch für die entsprechende Klassenstufe ausnahmsweise nicht erteilt wird.

Hinweis der Redaktion: Laut Schreiben des MKS vom 22.2.1990 Nr. II/4-6520, 40/108 werden neuapostolische Schüler von der Teilnahme am Ethikunterricht befreit, wenn sie an einer religiösen Unterweisung ihrer Kirche teilnehmen, die nach dem Lehrplan erfolgt, der dem MKS vorgelegt wurde (Umfang: i.d.R. zwei Wochenstunden). Dies gilt laut Erlaß vom 13.1.1992 Nr. II/4-6520.51/74 auch für Mormonen (Kirche Jesu Christi). Die Noten für die kirchliche Unterweisung finden keinen Eingang in die Schulzeugnisse und sind nicht versetzungsrelevant.

Dies bedeutet, daß der Besuch des Ethikunterrichts für Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften verpflichtend ist.

2.2 Austritt aus dem Ethikunterricht
Der Austritt aus dem Ethikunterricht ist nur zu Beginn eines Schulhalbjahres und nur, wenn anschließend Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach besucht wird, zulässig.

2.3 Leistungserhebung und Leistungsbeurteilung

Das Fach Ethik ist ordentliches Unterrichtsfach. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Leistungserhebung und Leistungsbeurteilung. Das Fach Ethik ist ein für die Versetzung maßgebendes Fach im Sinne der Versetzungsordnungen. Dies gilt auch dann. wenn der Ethikunterricht erst zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres besucht wird.

III.

Ethikunterricht in den Jahrgangsstufen 12 und 13

Für den Ethikunterricht in den Jahrgangsstufen 12 und 13 gelten die Bestimmungen der Verordnungen über die Jahrgangsstufen 12 und 13 sowie über die Abiturprüfung der allgemeinbildenden und der beruflichen Gymnasien.


Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2.5
Schulbesuchsverordnung

Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbesuchsverordnung) vom 21. März 1982; K. u. U. S. 387; zuletzt geändert am 13. Januar 1995; K. u. U. S. 43/1995

§ 1

Teilnahmepflicht und Schulversäumnis

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Bei minderjährigen Schülern haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege des Kindes anvertraut ist, bei berufsschulpflichtigen Schülern außerdem die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von Betrieben) oder deren Bevollmächtigte dafür zu sorgen, daß die Schüler diesen Verpflichtungen Folge leisten.

(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so lange zur Teilnahme verpflichtet, als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. Bei den freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, kann die Schule vor der Anmeldung des Schülers den Zeitpunkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nicht zulässig ist; eine Abmeldung zum Schuljahresende ist jedoch uneingeschränkt zulässig.

(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne an der Teilnahme verhindert (§ 2), von der Teilnahmepflicht befreit (§ 3) oder beurlaubt (§§ 4 und 5) zu sein.

§ 2

Verhinderung der Teilnahme

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige Schüler für sich selbst. Für Berufsschüler sind daneben außerdem die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen oder deren Bevollmächtigte zur Entschuldigung verpflichtet. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens an zweiten Tag der Verhinderung (fern)- mündlich oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen.

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, bei Teilzeitschulen von mehr als drei Unterrichtstagen kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Lassen sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der Teilnahmepflicht gemäß § 1 nachzukommen, auf andere Weise nicht ausräumen, kann der Schulleiter vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. In diesen Fällen und unter den gleichen Voraussetzungen bei langen Erkrankungen kann der Schulleiter auch die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen.

(3) Eine Schülerin, die wegen ihrer Schwangerschaft die Schule nicht besuchen kann oder will, ist wie eine Schülerin zu behandeln, die wegen Krankheit den Unterricht nicht besuchen kann. Für Schülerinnen der Berufsschule gilt dies nur insoweit, als sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr in ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsstätte tätig sind.

(4) Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten bleiben die Vorschriften des Bundesseuchengesetzes vom 18. Juli 1961 (BGBl. I S. 1012) in der jeweils geltenden Fassung sowie des Schulseuchenerlasses vom 11. November 1965 (K. u. U. S. 1006) in der jeweils geltenden Fassung unberührt.

§ 3

Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fällen oder von sonstigen einzelnen Schulveranstaltungen

(1) Schüler werden vom Sportunterricht teilweise oder ganz befreit, wenn es ihr Gesundheitszustand erfordert. Von der Teilnahme am Unterricht in einzelnen anderen Fächern oder von sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen können Schüler nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vorübergehend oder dauernd ganz oder teilweise befreit werden; für Berufsschulpflichtige gilt dies nur dann, wenn der Gesundheitszustand die Teilnahme nicht zuläßt.

(2) Befreiung wird nur auf rechtzeitigen Antrag gewährt. Für minderjährige Schüler können Anträge schriftlich von den Erziehungsberechtigten, für volljährige Schüler von diesen selbst gestellt werden. In dringenden Fällen können auch minderjährige Schüler mündliche Anträge auf Befreiung stellen. Eines schriftlichen Antrages bedarf es ferner nicht, wenn eine Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung des Schülers die Teilnahme am Unterricht oder den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen offensichtlich nicht zuläßt.

(3) Der Antrag auf Befreiung ist zu begründen. Werden gesundheitliche Gründe geltend gemacht, ist für Befreiung bis zu sechs Monaten ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Bei längeren oder auffällig häufigen Erkrankungen gilt § 2 Abs. 3 entsprechend. Im Fall des Abs. 2 Satz 4 ist ein ärztliches Zeugnis nicht vorzulegen. Die Befreiung wird jeweils längstens für die Dauer eines Schuljahres ausgesprochen und kann mit Auflagen verbunden werden.

(4) Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde sowie in den Fällen des Abs. 2 Satz 4 entscheidet der Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung der Klassenlehrer. In den übrigen Fällen entscheidet über Befreiung der Schulleiter.

§ 4

Beurlaubung

(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur auf rchtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist vom Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülern von diesen selbst zu stellen.

(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt:

Kirchliche Veranstaltungen nach Nr. I der Anlage. –Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die Sonntage und Feiertage ..., nach der Schüler an den kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum Besuch des Gottesdienstes dem Unterricht fernzubleiben, bleiben unberührt.

Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften nach Nr. II-VI der Anlage. Dem Antrag muß, soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine schriftliche Bestätigung beigefügt sein.

Hinweis der Redaktion: "Es ist bekannt, daß im Bereich des Islam keine den Kirchenbehörden vergleichbaren Strukturen vorhanden sind, die Bestätigungen bzw. Bescheinigungen über die Religionszugehörigkeit jederzeit erbringen könnten. Deshalb wird von den Schulen auch die einfache mündliche Erklärung der Erziehungsberechtigten über die konfessionelle Zugehörigkeitt als ausreichend akzeptiert." (Schreiben des KM vom 15.10.1997 Nr. IV/I-6601.520/87)

(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem insbesondere anerkannt werden:

1. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Vertrauensarzt einer Krankenkasse veranlaßt oder befürwortet worden sind;

2. Teilnahme am internationalen Schüleraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland;

3. Teilnahme an den von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten zweitägigen Politischen Tagen für die Klassen 10 bis 13;

4. Teilnahme an wissenschaftlichen oder künstlerischen Wettbewerben;

5. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und an Lehrgängen überregionaler oder regionaler Trainingszentren sowie an überregionalen Veranstaltungen von Musik- und Gesangvereinen, anerkannten Jugendverbänden und sozialen Diensten, soweit die Teilnahme vom jeweiligen Verband befürwortet wird;

6. die Ausübung eines Ehrenamtes bei Veranstaltungen von Sport-, Musik- und Gesangvereinen, anerkannten Jugendverbänden und sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen Verband befürwortet wird;

7. Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schüler (§ 69 Abs. 4 SchG), soweit es sich um Schulveranstaltungen handelt (§ 18 SMV-Verordnung), sowie an Sitzungen des Landesschulbeirats (§ 70 SchG) und des Landesschülerbeirats (§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG);

8. die Vollendung des 18. Lebensjahres während des 1. Schulhalbjahres der Berufsschulpflichtigen, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen oder eine Stufenausbildung fortsetzen für eine Beurlaubung für das zweite Schuljahr (§ 78 Abs. 1 Satu 2 i. V.m. Abs. 2 Satz 1 SchG);

9. wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger persönlicher Grund gelten insbesondere Eheschließung der Geschwister, Hochzeitsjubiläen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der Familie, Wohnungswechsel, schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden Familienmitgliedern, sofern der Arzt bescheinigt, daß die Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen Sicherung der Pflege erforderlich ist.

(4) Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht aufgrund einer Beurlaubung tragen die Erziehungsberechtigten, volljährige Schüler für sich selbst die Verantwortung. Die Schulen beraten erforderlichenfalls die Erziehungsberechtigten und den Schüler die Auswirkungen der beantragten Beurlaubung. Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht werden, daß der versäumte Unterricht ganz oder teilweise nachgeholt wird.

Hinweis der Redaktion: Schüler/innen, die von der Teilnahme am Unterricht beurlaubt werden, müssen den versäumten Unterrichtsstoff selbständig nacharbeiten. (Quelle Landtagsdrucksache Nr. 12/1077 vom 25.2.1997)

(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen ist in den Fällen des Absatzes 2 sowie bis zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen in den Fällen des Absatzes 3 der Klassenlehrer, in den übrigen Fällen der Schulleiter.

§ 5

Beurlaubung aus betrieblichen Gründen

(1) Bei Berufsschülern können als Beurlaubungsgründe außerdem anerkannt werden:

1. Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Sinne des § 37 Abs. 7 des BetrVerfG für Mitglieder des Betriebsrates oder der Jugendvertretung;

2. berufliche oder überbetriebliche Ausbildungslehrgänge, sofern der ausfallende Unterricht nicht verlegt werden kann und nachgewiesen wird, daß der Lehrgang nicht in den Schulferien stattfinden kann;

3. Zwischenprüfung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Ausbildungsverordnung;

4. besondere Zwangs- oder Notlage im Betrieb;

5. betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, die in angemessenem Umfang auch der beruflichen Ausbildung dienen, bis zur Dauer einer Woche, sofern nachgewiesen wird, daß die Veranstaltung nicht in den Schulferien stattfinden kann.

(2) § 4 Abs. 1 und 4 gilt für die Beurlaubung aus betrieblich bedingten Gründen entsprechend mit folgender Maßgabe:

1. Der Antrag kann auch von einem der für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen gestellt werden.

2. Vor der Abschlußprüfung im letzten Schulhalbjahr der schulischen Ausbildung sowie bei Blockunterricht ist eine Beurlaubung nach Abs. 1 Nr. 1,2,4 und 5 nicht zulässig.

3. Die Gesamtdauer der Beurlaubung nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 darf zwei Wochen im Schuljahr und vier Wochen während der gesamten Berufsschulzeit nicht überschreiten.

(3) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubungen ist der Schulleiter.

(4) Aus wichtigem Anlaß kann das Oberschulamt mit Zustimmung des Kultusministeriums üer Abs. 1 hinaus weitere betrieblich bedingte Gründe anerkennen sowie Abweichungen von Abs. 2 zulassen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Schüler von Berufskollegs mit Teilzeitunterricht entsprechend.

Hinweise:

Zur Beurlaubung von Berufsschüler/innen zu betrieblichen oder überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen hat das KM mit VwV vom 15.9.1993 (K. u. U. S. 422) verfügt: "Das Kultusministerium stimmt gemäß § 5 As. 4 der Schulbesuchsverordnung zu, daß die Oberschulämter Beurlaubungen bis zu einer Gesamtdauer von sechs Wochen während der gesamten dreijährigen Berufsschulzeit zulassen. Die Beurlaubung darf pro Schuljahr zwei Wochen nicht übersteigen. Verkürzungen der Ausbildungsdauer vermindern die Dauer der möglichen Beurlaubungszeit entsprechend."

Schülerinnen und Schüler, die von der Teilnahme am Unterricht beurlaubt wurden, müssen den versäumten Unterrichtsstoff selbständig nacharbeiten (Stellungnahme des KM; Landtagsdrucksache Nr. 12/1077.25.2.1997).

Anlage zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 der Schulbesuchsverordnung

I. Für folgende kirchliche Veranstaltungen werden die Schüler beurlaubt:

1. Konfirmanden am Montag nach der Konfirmation;

2. Erstkommunikanten am Montag nach der Erst-Kommunion;

3. Firmlinge am Tag der Firmung

4. Schüler der Klasse 9 der Hauptschulen, der Klassen 10 der Realschulen und Gymnasien, der Jahrgangsstufen 13 der Gymnasien, der Abschlußklassen der Berufsfachschulen, der Berufskollegs mit Ausnahme des einjährigen zur Fachhochschulreife führenden Berufskollegs, der Fachschulen für Sozialpädagogik sowie Schüler der entsprechenden Klassen der Sonderschulen für zwei Tage der Besinnung und Orientierung.

II. Schüler der Religionsgemeinschaft Zeugen Jehovas werden einmal im Jahr für die Teilnahme an einer Bezirks- oder Hauptversammlung ihrer Religionsgemeinschaft zeitweise oder für die Dauer der Versammlung beurlaubt.

III. Schüler der Freireligiösen Gemeinde werden am Montag nach ihrer Jugendweihe beurlaubt.

IV. Schüler der jüdischen Religionsgemeinschaft sowie der Gemeinschaft der "Siebenten-Tags-Adventisten" werden an Samstagen ganz oder für die Dauer des Gottesdienstes vom Schulbesuch beurlaubt.

V. Schüler der jüdischen Religionsgemeinschaft werden am jüdischen Neujahrsfest zwei Tage, am Versöhnungsfest einen Tag, am Laubhüttenfest zwei Tage, am Beschlußfest zwei Tage, am Passahfest die zwei ersten und zwei letzten Tage und am jüdischen Pfingstfest zwei Tage beurlaubt. Die jüdischen Feiertage können datenmäßig nicht festgelegt werden, da sie sich nicht nach dem allgemeinen Kalender richten.

VI. Schüler, die der islamischen Religion angehören, werden am Fest des Fastenbrechens sowie am Opferfest einen Tag beurlaubt. Die Feiertage der islamischen Religion können datenmäßig nicht festgelegt werden, da sie sich nicht nach dem allgemeinen Kalender richten.

VII. Schüler, die der Bahai Religionsgemeinschaft angehören, werden an folgenden Festtagen ihrer Religionsgemeinschaft vom Schulbesuch beurlaubt:

	
	21. März
	21. und 29. April

	
	2., 23. und 29. Mai
	9. Juli

	
	20. Oktober
	12. November


VIII. Schüler, die der griechisch-orthodoxen Religionsgemeinschaft angehören, werden am Karfreitag oder Ostermontag des griechisch-orthodoxen Osterfestes beurlaubt.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
2.6
Unterricht (Flexibilisierung)
Flexibilisierung des Unterrichts, Stundenplanung; Verwaltungsvorschrift vom 15. 8. 1996; K. u. U. S. 671/1996

1. Flexibilisierungsmöglichkeiten

Diese Verwaltungsvorschrift hat zum Ziel, flexible Übertragungen der Stundentafeln in die Stundenpläne der Schule zu ermöglichen und zu fördern. Sie eröffnet größere pädagogische Gestaltungsfreiräume für neue Unterrichtsformen, z. B. fächerverbindenden oder projektorientierten Unterricht, Freiarbeit, experimentell‑basierten Unterricht, vorlesungsbezogenen Unterricht. Was bereits bisher im sog. Klassenleherprinzip praktiziert wurde soll künftig verstärkt auch von mehreren Lehrkräften einer Klasse durchgeführt werden: nämlich eine über einzelne Fächer hinausreichende ganzheitliche methodisch‑didaktische Erschließung komplexer Themen bzw. Themenschwerpunkte. Die beteiligten Lehrkräfte sollen sich dabei als Team begreifen und den Stoff im Sinne einer gemeinsamen didaktischen Zielsetzung aufbereiten und darbieten (Lehrer-Team).

Die im Zusammenhang mit dieser pädagogischen Zielsetzung erwünschte flexiblere Handhabung des Stundenplans der Schule schafft die Voraussetzungen dafür, daß die Schul- und Unterrichtszeit besser dem Tages- und Lernrhythmus angepaßt werden kann. Künftig kann sowohl vom 45-Minuten-Takt einer Schulstunde als auch von isolierten Einzelstunden im Wochentakt abgewichen werden. Neben anderen Zeiteinheiten (z. B. 30-, 60- oder 90-Minuten-Stunden) wird Epochenunterricht ermöglicht, der über die traditionellen vierzehntägigen oder halbjährlichen Blockungen hinausgeht und neben den 1-Stunden- bzw. 1,5‑Stunden-Fächern auch alle anderen Fächer umfassen kann. Jede Planung wird flexibler, wenn nicht nur in einem ganzen oder halben Schuljahr gedacht wird, sondern auch Formen einer tertialen oder quartalen Schuljahresplanung genutzt werden, z. B. Zeiträume entsprechend den Einschnitten der größeren Ferienabschnitte. Der neue Ansatz bezüglich, der Unterrichtszeit als auch der Unterrichtsverpflichtung soll vom Umfang des gesamten Schuljahres (ca. 38 Schuljahreswochen) ausgehen. Diese neuen Gestaltungsfreiräume der Schule sollen die Teamarbeit im Lehrerkollegium unterstützen und zu Profilierungen beitragen.

2. Regelungen

Zur Verwirklichung dieser Ziele ergehen folgende Regelungen, die auch kumulativ angewandt werden können. Die erforderlichen Entscheidungen trifft der Schulleiter nach Beratung in der Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz.

2.1 Stundenplanung

Die in den Stundentafeln vorgesehenen Anteile der einzelnen Fächer an der Gesamtstundenzahl können bei der Stundenplanung und Unterrichtsgestaltung über- oder unterschritten werden. Im Schuljahr insgesamt sind die einzelnen Fächer in etwa dem Zeitanteil der Stundentafel entsprechend zu unterrichten.

2.2 Erfüllung des Lehrauftrags

Während eines Schuljahres kann die in der Lehrauftragsverteilung einer Lehrkraft festgelegte Wochenstundenzahl bei der Stundenplanung und Unterrichtsgestaltung situationsangemessen über- oder unterschritten werden. Das in der Lehrauftragsverteilung für das Schuljahr festgelegte Deputat bleibt bestehen. Teil A Abschnitt IV der Verwaltungsvorschrift über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993 (K. u. U. S. 469) bleibt unberührt.

2.3 Dauer der Unterrichtsstunden

Von der Dauer der Unterrichtsstunden von 45 Minuten (vgl. Teil A Abschnitt III der Verwaltungsvorschrift über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993) kann bei der Stundenplanung und Unterrichtsgestaltung abgewichen werden. Im Schuljahr insgesamt hat die Unterrichtszeit jedoch den bei der Lehrauftragsverteilung festgelegten Umfang zu erreichen.

Unterrichtsstunden

Hinweise der Redaktion auf die frühere Rechtslage

Für die Zahl der Unterrichtsstunden und der Unterrichtsbeginn gab es bis 1996 eine Verwaltungsvorschrift des KM (vom 23.7.1993; K.u.U. S. 378/1993), welche eine Reihe von Bestimmungen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler gegen Überforderung enthielt.

Diese VwV ist 1996 durch die VwV (Unterricht (Flexibilisierung) abgelöst worden. Die Bestimmungen der oben genannten VwV vom 23 7.1993 sind seither nicht mehr verbindlich.

Mit dem Außerkraftsetzen wollte das KM diese Bestimmungen jedoch nicht inhaltlich angreifen, weil sie falsch bzw. überholt wären, sondern es hat die Entscheidung hierüber in die Hand der Schulleitung verlagert (wobei die Schulkonferenz gem § 47 Abs. 3 Nr. 2 SchG über den Unterrichtsbeginn in der Grundschule ein Entscheidungsrecht besitzt und die Gesamtlehrerkonferenz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 9 der Konferenzordnung für die Aufstellung der Stundenpläne - unbeschadet der Rechte der Schulleitung gem. § 41 SchG ‑ ein allgemeines Empfehlungsrecht besitzt).

Die zitierten früheren Bestimmungen können deshalb auch weiterhin für die Festlegungen der Schulleitung bzw. für die Beschlüsse der Gremien als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Wir haben die alte VwV des KM deshalb nachfolgend in ihren wesentlichen Teilen abgedruckt.

Festsetzung der Unterrichtsstunden

Für die Festsetzung der Unterrichtsstunden an Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien der Normalform sowie entsprechenden Sonderschulen gilt folgendes:

1. Allgemeines

Der Unterrichtsbeginn und die Unterrichtspausen werden im Rahmen der nachstehenden Vorschrift festgesetzt, über die Festsetzung des Unterrichtsbeginns entscheidet die Schulkonferenz nach Anhörung der Gesamtlehrerkonferenz und des Elternbeirats, über die Festsetzung der Unterrichtspausen der Schulleiter nach Anhörung der Gesamtlehrerkonferenz, der Schulkonferenz und des Elternbeirats. Sie sind für mehrere Schulen einheitlich festzusetzen, soweit es der Einsatz der an diesen Schulen unterrichtenden Lehrer, die gemeinsame Benutzung von Schulräumen und Sportstätten oder die Schülerbeförderung erfordern.

2. Unterrichtsbeginn

Der Unterrichtsbeginn ist in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr festzusetzen. Abweichungen bedürfen der Genehmigung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde. Für die Klassen 1 und 2 der Grundschule soll der Unterricht erst mit der zweiten Unterrichtsstunden beginnen und möglichst nur am Vormittag stattfinden; ein Unterrichtsbeginn mit der ersten Unterrichtsstunden ist zulässig, wenn die Erziehungsberechtigten aller Schüler der Klasse zustimmen oder organisatorische Gründe, z. B. die Schülerbeförderung, dies erfordern.

3. Zahl der Unterrichtsstunden

Soweit es aus schulorganisatorischen Gründen erforderlich ist, können in den Klassen 2 bis 4 der Grundschule höchstens fünf und in den übrigen Schularten höchstens sechs Unterrichtsstunden am Vormittag gehalten werden; in diesem Fall sollte möglichst eine Unterrichtsstunde dem Bereich der musisch‑technischen Fächer angehören. Im übrigen soll der Unterricht am Vormittag in der Grundschule höchstens vier und bei den übrigen Schularten höchstens fünf Unterrichtsstunden umfassen.

4. Unterrichtspausen

Zwischen zwei Unterrichtsstunden müssen mindestens fünf Minuten Pause liegen. Am Vormittag muß außerdem nach der zweiten oder dritten Unterrichtsstunde eine Pause von mindestens 15 Minuten sein.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
2.7
Dienstliche Beurteilung (Religionslehre)

Dienstliche Beurteilung von Lehrern im Landesdienst im Fach Religion; Erlaß des MKS vom 10.Juni 1991; Nr. III/4-6520.40/I 45

Hinweis der Redaktion: Das MKS hat mit den Oberkirchenbehörden 1991 folgende Absprache getroffen, die inhaltlich auch nach der Neuregelung des Beurteilungsverfahrens fortgilt.

1. Hat der Schulleiter eine dienstliche Beurteilung abzugeben, teilt er dies dem zuständigen kirchlichen Beauftragten mit.

2. Der kirchliche Beauftragte fertigt eine Beurteilung für das Fach Religion an und übermittelt sie dem Schulleiter.

3. Im Anschluß daran erstellt der Schulleiter die dienstliche Beurteilung. Vor der Bekanntgabe der dienstlichen Beurteilung an den Lehrer oder ihre Weiterleitung an die Schulaufsichtsbehörde nach Nr. 7.3 der Lehrerbeurteilungsrichtlinien hat der Schulleiter hinsichtlich der Beurteilung im Fach Religion das Einvernehmen mit dem kirchlichen Beauftragten herzustellen. Ansprechpartner für die Beurteilung in den Fächern Evangelische und Katholische Religionslehre sind:

· Evangelische Landeskirche in Württemberg 

die Schuldekane für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen, 

die Fachberater für Religionsunterricht für Gymnasien und berufliche Schulen,

· Evangelische Landeskirche in Baden und Erzdiözese Freiburg 

die Schuldekane mit der Möglichkeit der Delegation an Fachberater/Schulbeauftragte für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen, 

die Fachberater für Religionsunterricht für Gymnasien und berufliche Schulen,

· Diözese Rottenburg/Stuttgart 

die Schulräte im kirchlichen Dienst mit der Möglichkeit der Delegation an Fachberater für die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen, 

die Schuldekane mit der Möglichkeit der Delegation an Fachberater für Religionsunterricht für die Gymnasien und beruflichen Schulen.

Dienstliche Beurteilung (Unterrichtsbesuche)

Ankündigung von Unterrichtsbesuchen durch die Schulaufsichtsbehörden; Verwaltungsvorschrift vom 12. Juli 1991;K. u. U.S.405/1991

Unterrichtsbesuche geben Aufschluß über den Unterricht des Lehrers im schulischen Alltag und über den Leistungsstand der Schüler. Sie dienen der Beratung, der Beurteilung sowie der Schulaufsicht insgesamt.

Unterrichtsbesuche werden angekündigt. Ausgenommen sind Unterrichtsbesuche, die der Feststellung der Bewährung in der Probezeit dienen sowie Unterrichtsbesuche, die mit Maßnahmen der Schulaufsicht (z.B. in Beschwerdefällen) in Zusammenhang stehen.

Bei der Ankündigung von beratenden Besuchen ist ein Termin zu vereinbaren; im übrigen ist ein Besuchszeitraum mitzuteilen, der drei Wochen nicht überschreiten darf.

Uber jeden Unterrichtsbesuch ist ein Gespräch mit dem besuchten Lehrer zu führen.

Bei Schwerbehinderten und Schwerbehinderten Gleichgestellten soll der Besuchende rechtzeitig vor jedem Unterrichtsbesuch mit der Lehrkraft ein Gespräch über den Umfang der Behinderung und deren Auswirkungen auf die Arbeitsleistung führen. In dem Gespräch soll festgestellt werden, wie die Lehrkraft selbst die Auswirkung ihrer Behinderung auf die Arbeitsleistung und auf ihre Verwendungsfähigkeit einschätzt. Auf Wunsch der Lehrkraft ist die Schwerbehindertenvertretung an dem Gespräch zu beteiligen. Auf diese Möglichkeit ist die Lehrkraft bereits bei der Ankündigung hinzuweisen.

Hinweise der Redaktion:

1. Diese Vorschrift wendet sich an die Schulaufsicht. Schulleiterinnen und Schulleiter sind in ihrem Ermessen frei; sie sollten Unterrichtsbesuche u.E. ebenfalls ankündigen.

2. Abweichend hiervon ist bei Schwerbehinderung auch für Schulleiter / innen die Führung eines Vorgesprächs verbindlich
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2.8
Rundschreiben 01/1996  25. Januar 1996  (SSA – Tettnang)

STELLUNGNAHME DES MKS ZUR GIDEON-BIBEL (AZ 6549.13/8)

Außerhalb des Religionsunterrichts ist es rechtlich nicht zulässig, die Gideon-Bibeln an den Schulen in Baden-Württemberg zu verteilen. Die Verwaltungsvorschrift vom 05.08.1995 über Werbung, Wettbewerbe und Erhebungen in Schulen verbietet nämlich, an den Schulen für wirtschaftliche, politische, weltanschauliche und sonstige Interessen zu werben. Durch das Vor- und Nachwort erhält die Bibelausgabe des Gideon-Bundes eine Bewertung, die den religiösen Vorstellungen dieser Gruppierung entspricht.

Der Gideon-Bund darf seine Bibelausgabe selbst dann nicht auf dem Schulgrundstück außerhalb des Religionsunterrichts vertreiben, wenn ihm hierzu vom Schulleiter die Erlaubnis erteilt wurde. Eine derartige Erlaubnis wäre rechtswidrig.

Anders verhält es sich mit dem Religionsunterricht. Welche Materialien im Religionsunterricht besprochen werden oder zur Verteilung gelangen sollen, bestimmt nicht der Schulleiter oder die Schulaufsicht. Diese Entscheidung liegt bei den für die Erteilung des Religionsunterrichts von den Kirchen beauftragten Religionslehrern. Die Schulverwaltung kann insoweit weder etwas anordnen noch etwas verbieten. Wenn also. das Kultusministerium darauf hinweist, daß die Gideon-Bibeln im Religionsunterricht verteilt werden können, so stellt diese keine Genehmigung des Ministeriums dar, sondern lediglich einen Hinweis auf die geltende Rechtslage.

Wenn die Eltern mit der Verteilung der Gideon-Bibeln im Religionsunterricht nicht einverstanden sind, so sollten sie sich mit dem Religionslehrer in Verbindung setzen. In diesem Rahmen kann das Für und Wider einer Verteilung erörtert werden. Das Kultusministerium wird darauf achten, daß Vorfälle einer Mißachtung der geltenden Rechtslage nicht hingenommen werden.
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2.9
Verfahren bei Krankmeldung von Lehrern
AZ:  0301.6

Laut Auszug aus der Verwaltungsvorschrift vom 13.02.1985 (K. u. U. S.33) ist bei Krankmeldungen von Lehrkräften wie folgt zu verfahren:

	2.
	Abwesenheit infolge Krankheit:

	
	

	2.1
	Jede Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Schulleiter mitzuteilen.

	2.2
	Eine ärztliche Bescheinigung über die Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer ist dem Schulleiter stets vorzulegen,

	2.2.1
	von Beamten, wenn die Dienstunfähigkeit länger als 1 Woche dauert,

	2.2.2
	von Angestellten, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage dauert. Die ärztliche Bescheinigung: ist spätestens am darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen.

	2.3
	Der Schulleiter ist berechtigt, im Einzelfall die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit länger als in der ärztlichen Bescheinigung angegeben, ist unverzüglich eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

	
	

	3.
	Meldungen durch den Schulleiter an die Schulaufsicht und an das Landesamt für Besoldung und Versorgung

	
	

	3.1
	Die Abwesenheitsblätter und die ärztlichen Bescheinigungen verbleiben als Bestandteil der Personalhilfsakten an der Schule.

	3.2
	Die Abwesenheit eines Lehrers ist über das Staatliche Schulamt dem Oberschulamt zu melden, wenn

	3.2.1
	die Vertretung nicht innerhalb der Schule geregelt werden kann,

	3.2.2
	die Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit länger als sechs Wochen dauert,

	3.2.3
	die Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit möglicherweise durch Unfall oder Dritte (mit‑)verursacht wurde, 3.2.4 die Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit häufiger auftritt.

	(Die Ziffer 3.2 .gilt für Beamte und Angestellte!!)

	3.3
	Unabhängig von Ziffer 3.2 ist bei Lehrern im Angestelltenverhältnis jede Arbeitsunfähigkeit und die Wiederaufnahme der Arbeit DIREKT dem Landesamt für Besoldung und Versorgung auf den dafür vorgesehenen Vordrucken (LBV‑4~0) zu melden; dem Staatlichen Schulamt ist eine Kopie der Krankmeldung zu übersenden.


Besondere Sorgfalt ist bei Krankmeldungen von Lehrern im Angestelltenverhältnis erforderlich. Aus gegebenem Anlaß bittet das Staatliche Schulamt Tettnang, bei angestellten Lehrern ab sofort vor allem zu beachten, daß

· die Erkrankung immer dem Landesamt für Besoldung und Versorgung auf dem dafür vorgesehenen Formular (LBV-420) zu melden ist,

· immer eine Mehrfertigung der Krankmeldung an das Staatliche Schulamt zu senden ist,

· die Krankmeldung umgehend den entsprechenden Stellen zu übersenden ist,

· nur dann eine ärztliche Bescheinigung erforderlich ist, wenn die Erkrankung voraussichtlich länger als 3 Kalendertage dauert.
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3.1
3. Konfessionelle Kooperation

3.1 KonfessioneIle Kooperation an den Schulen, insbesondere im Religionsunterricht

Beschluß der Schulreferenten der Evang. Landeskirchen in Württemberg und Baden wie der Schulreferenten der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rottenburg vom März 1993

Die evangelische und katholische Kirche in Baden‑Württemberg streben eine intensivere Zusammenarbeit in den Schulen an.

1. Die Bedeutung der Schule für die Erziehung wächst. Der rasche gesellschaftliche Wandel veranlaßt die Kirchen in Baden-Württemberg ebenso wie andere Verantwortliche, über Bildung und Erziehung neu nachzudenken. Sie stimmen der Auffassung zu, daß die Schule sich nicht auf die Vermittlung von Wissen beschränken darf, sondern verstärkt auch ihren Erziehungsauftrag wahrzunehmen hat. Dabei ist die Schule auf alle verantwortlichen Träger der Erziehung angewiesen. Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg nennt neben den Eltern und dem Staat als verantwortliche Träger der Erziehung in ihren Bereichen "die Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend" (Art. 12 Abs. 2 LV)

2. Religion ist im Prozeß der Bildung und Erziehung von großer und zunehmender Bedeutung. Die Vielzahl religiöser und weltanschaulicher Auffassungen und die Vielfalt heutiger Lebensformen machen es jungen Menschen zunehmend schwerer, sich zu orientieren und einen eigenen Weg zu finden. Die Grundrechte auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG) und auch die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) fordern ein qualifiziertes Bildungsangebot. Schülerinnen und Schüler brauchen Information über Religionen und Weltanschauungen, Hilfen zur qualifizierten Auseinandersetzung mit dem Glauben und der Ethik, Anregung zur Lebensorientierung aus dem christlichen Glauben, sowie Begleitung bei der Suche nach Lebenssinn und bei der Bemühung um eine verantwortbare Lebensperspektive. Orientienungswissen ist dafür unverzichtbar, aber nicht ausreichend. Erforderlich sind darüber hinaus orientierende Begegnungen. Religiöse Information und gelebter Glaube gehören zusammen, wenn nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Erziehung angestrebt werden soll.

Der Religionsunterricht nach dem Grundgesetz entspricht diesen Anforderungen mit seiner Bindung an den gelebten

Glauben bestimmter verfaßter Religionsgemeinschaften und mit dem Recht der Erziehungsberechtigten bzw. der religionsmündigen Schülerinnen und Schüler, aus Glaubens‑ und Gewissensgründen sich vom Religionsunter​richt selbst abmelden zu können.

3. Die Kirchen sind zur Übernahme von Verantwortung für die junge Generation bereit. Die evangelische und katholische Kirche in Baden‑Württemberg nehmen teil an der Verantwortung für die Bildung und Erziehung der jungen Generation. Ihre Mitverantwortung bezieht sich gem. Art. 12 und 16 LV auf die Schule im ganzen und speziell auf den Religionsunterricht, entsprechend Art. 7 Abs. 3 GG und Art. 18 LV. Angesichts der zunehmenden auch weltanschaulich ‑ religiösen Pluralität in der Gesellschaft ist es nicht verwunderlich, wenn sich diese Pluralität auch bei Lehrern und Schülern widerspiegelt. Es wäre die falsche Konsequenz, aus diesem Grunde die Bindung des Religionsunterrichts an den gelebten Glauben der einzelnen Kirchen, in Übereinstimmung mit deren Grundsätzen der Religionsunterricht zu erteilen ist, in Frage zu stellen. Statt dessen wollen die evangelische und katholische Kirche den veränderten pädagogischen Herausforderungen

· zunehmender Skepsis gegenüber religiösen Aussagen 

· nachlassender Erziehungskraft der Familie

· Einfluß der Medien und anderer Miterzieher, 

· Problemen der Gewalt, der Sucht u. ä.

· schwieriger gewordenen organisatorischen Problemen der Schule

durch ausdrückliche Beteiligung am erzieherischen Auftrag der Schule und eine Intensivierung ihrer eigenen Zusammenarbeit Rechnung tragen.

4. Schon bisher gibt es vielfältige Formen evangelisch ‑ katholischer Zusammenarbeit im schulischen Bereich. Seit Jahren gibt es regelmäßige Zusammenkünfte der Schulreferenten der vier Kirchen in Baden-Württemberg. bei denen alle Fragen des Religionsunterrichts und der Bildung besprochen werden. Religionslehrerverbände kooperieren ebenfalls seit langem. In der Oberstufe des Gymnasiums ist die Teilnahme an Kursen der anderen Konfession einvernehmlich geregelt. Seit der Reform der gymnasialen Oberstufe werden gemeinsame Aufgaben für das schriftliche Abitur (Aufgabe A) ausgearbeitet. Gemeinsame Schulgottesdienste gibt es an vielen Orten. Vor einigen Jahren haben die vier Kirchen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die im Auftrag der Kirchen als Dienstleistung für die Schule eine Veröffentlichung zum Thema "Besinnung am Morgen" ausgearbeitet hat, die für die Hand der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und anderer pädagogisch interessierter Lehrkräfte gedacht ist. Auf dem Gebiet der Lehrerfortbildung für den Religionsunterricht gibt es an manchen Stellen eine bewährte Zusammenarbeit. Im Zuge der Lehrplanfortschreibung seit 1992 hat die evangelisch ‑ katholische Zusammenarbeit eine neue Qualität bekommen: Aufgrund eines Vorgabepapiers der vier Kirchenleitungen haben die Lehrplankommissionen für Evangelische und Katholische Religionslehre sich um eine möglichst intensive Zusammenarbeit bemüht.

5. Die Schulreferenten der evangelischen und katholischen Kirchenleitungen regen neue Überlegungen für die evangelisch ‑ katholische Kooperation an. Dabei verfolgen sie das pädagogische Ziel, daß Christen verschiedener Herkunft und möglicherweise unterschiedlicher Auffassungen einander besser wahrnehmen, sich gegenseitig befragen und lernen, einander auch in auseinandergehenden Urteilen gegenseitig anzunehmen. Sie befürworten eine regere und intensivere Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Religionslehrerinnen und Religionslehrer, insbesondere auf folgenden Gebieten:

· Bildung einer gemeinsamen Fachschaft zur Stärkung der Fächer Katholische und Evangelische Religionslehre bei Wahrung des jeweils besonderen konfessionellen Auftrags;

· Zusammenarbeit bei fächerübergreifenden Themen im fächerverbindenden Unterricht und bei Projektwochen im Rahmen des Lehrplans; (Die in Vorbereitung befindliche "Fortschreibung der Lehrpläne" aller Fächer mit ihrer Tendenz, fächerverbindendes Lernen zu fördern, bietet neue Chancen der konfessionellen Zusammenarbeit, die von Religionslehrerinnen und Religionslehrern genutzt werden sollten!);

· Gemeinsame Vorbereitung und Gestaltung von ökumenischen Schulgottesdiensten unter Wahrung auch von konfessionellen Schul‑ und Schülergottesdiensten;

· Gemeinsame Unterrichtsphasen bei Themen, die für beide Konfessionen von besonderem Gewicht sind, z. B. Reformation, kirchliches Amt;

· Gemeinsame Bemühungen um die Elternarbeit an der Schule;

· Abstimmung bei Projekten der Schulseelsorge und von "Jugendarbeit und Schule";

· Abgestimmte oder gemeinsame Beiträge zum Unterricht in den ersten Wochen (ca. 6 Wochen) der ersten Jahrgangsstufe in der Grundschule in Absprache mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern;

· Zusammenarbeit bei der Organisation und Durchführung des Religionsunterrichts als Teil des Gesamtunterrichts an den Schulen für Geistigbehinderte;

· Zusammenarbeit der Religionslehrerinnen und Religionslehrer an beruflichen Schulen bei der Organisation und Durchführung des Religionsunterrichts im Rahmen von Regelungen mit den Kirchenleitungen;

· Gegenseitige Aushilfe von evangelischen und katholischen Religionslehrern in akuten Notfällen;

· Aufnahme von Schülern in den konfessionellen Religionsunterricht, die keiner der beiden christlichen Kirchen angehören (auf Antrag der Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten, mit Zustimmung des Religionslehrers und entsprechend den kirchlichen Rahmenbedingungen).

Für die Verwirklichung dieser Zusammenarbeit gelten folgende Grundsätze:

a) Die Schulreferenten der Kirchenleitungen unterstützen ausdrücklich die hier aufgezeigte Entwicklung zu stärkerer ökumenischer Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Religionslehrerinnen und Religionslehrer an den Schulen. Voraussetzung solcher Zusammenarbeit ist gegenseitiges Vertrauen und innere Bereitschaft, zu der wir ermutigen möchten. Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt vor der Freiheit und Selbstverantwortung unter Kolleginnen und Kollegen sind dafür unabdingbare Voraussetzung,

b) Die Schulreferenten der Kirchenleitungen sind daran interessiert, Erfahrungen konfessioneller Kooperation aus den Schulen kennenzulernen und sie auszuwerten. Vorhaben, die über den hier beschriebenen Rahmen interkonfessioneller Kooperation an den Schulen hinausgehen, sind rechtzeitig den Kirchenleitungen vorzulegen und bedürfen deren gemeinsamer Genehmigung.

c) Grundsätzlich halten die vier Kirchenleitungen daran fest, daß bei ihnen die Hoheit über die Inhalte der Lehrpläne und die Grundsätze zur Erteilung des Religionsunterrichts sowie der Bevollmächtigung der Religionslehrkräfte (Missio bzw. Vocatio) und die Aufsicht über den Religions​unterricht liegt. (Dies ist vor allem in Konfliktfällen von Bedeutung). Jede andere Regelung würde die religiös‑weltanschauliche Neutralität des Staates in Frage stellen und eine Fülle von Problemen aufwerfen, die wesentlich schwieriger zu bearbeiten wären, als die derzeit vorhandenen und in ihrer Schwierigkeit den Kirchen durchaus bewußten Probleme.

6. Die plurale Gesellschaft braucht verstärkte Bemühungen um eine gemeinsame Wertordnung. Die Kirchenleitungen machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die zunehmende gesellschaftliche und weltanschaulich‑religiöse Pluralität auch im Lebensstil und in der Lebensauffassung die Erziehungsaufgabe erschwert. Was im Religionsunterricht besonders deutlich und oft schmerzhaft an den Tag kommt, betrifft die Erziehungsaufgabe der Schule in einem viel tieferen Sinne: Es stellt sich nämlich die Frage, auf welche Erziehungsziele sich eine Schule verständigen kann, die auf eine so starke Pluralität der Überzeugungen Rücksicht nehmen muß. Wer den Bekenntnisgebundenen Religionsunterricht für überholt hält, verkennt nicht nur die Lebensbedeutung einer kirchlichen Bindung und individuellreligiöser Lebensorientierung, sondern bestreitet damit im Grunde überhaupt die Möglichkeit einer Erziehung, welche auch die Person der Schülerinnen und Schüler in ihrer Suche nach einem persönlichen Lebenssinn einbezieht und sich um Fragen der Ethik und einer gemeinsamen Wertordnung in der Gesellschaft bemüht.

Die ökumenische Annäherung und Zusammenarbeit zwischen den christlichen Kirchen heute lebt sowohl von der Gemeinsamkeit in wesentlichen grundsätzlichen Fragen, als auch von der persönlichen Überzeugungskraft und Prägung der Mitglieder der christlichen Kirchen. Beides sind nach Überzeugung der Schulreferenten der Kirchenleitungen in Baden‑Württemberg entscheidende Voraussetzungen für Dialog, Solidarität und Toleranz. Gerade deshalb ist es problematisch, das Thema Religion und konfessioneller Glaube, weil es so schwierig geworden ist, als Privatangelegenheit zu behandeln oder aus Indifferenz zu vernachlässigen. Die Schulreferenten sehen darin die Gefahr des Rückzuges auf reine Wissensvermittlung ohne Verankerung in einem Koordinatensystem gemeinsam anerkannter Werte. Nach Überzeugung der Kirchen nimmt die Bedeutung des Religionsunterrichts im Fächerkanon der öffentlichen Schulen noch zu. Nur so bleibt der notwendige "Streit um die Wirklichkeit" in der Schule institutionell verankert.

7. Das Fach Ethik verdient mehr Aufmerksamkeit.

Die kirchlichen Schulreferenten unterstreichen erneut ihre Bereitschaft, Kinder und Jugendliche, die keiner Religionsgemeinschaft angehören oder für deren Bekenntnis an der jeweiligen Schule kein Religionsunterricht eingerichtet ist, auf ihren Wunsch bzw. auf den der Erziehungsberechtigten hin und mit Zustimmung der aufnehmenden Religionsgemeinschaft am Religionsunterricht mit den entsprechenden Rechten und Pflichten teilnehmen zu lassen. In der Regel kann der Religionslehrer diese Entscheidung vor Ort treffen. Im Hinblick auf die größer werdende Zahl nicht am Religionsunterricht teilnehmender Schülerinnen und Schüler kommt dem Fach Ethik zunehmend Bedeutung zu. Die Einrichtung dieses Faches an Berufsschulen (berufliche Teilzeitschulen) und an den Hauptschulen ist wichtig, ebenso die ausreichende Qualifizierung der Lehrkräfte für dieses Fach. Die Schulreferenten werden die Bemühungen um fächerverbindende Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Religionslehrerinnen und Religionslehrer auch mit den Lehrern, die das Ersatzfach Ethik in den Schulen und in den Lehrerfortbildungseinrichtungen unterrichten, unterstützen.
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3.2
Evang. Oberkirchenrat
Bischöfliches Schulamt

Stuttgart
Rottenburg

Projektversuche zur Konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht (Fassung vom 1.2.1998)

	1.
	Vorbemerkung

	
	

	1.1
	Reguläre Möglichkeiten der Kooperation

	
	Die Regel ist der nach Konfessionen im ökumenischen Geist erteilte Religionsunterricht. Lehrerinnen und Lehrer wurden bisher schon ermutigt
 , die gegebenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu nützen, z.B.

	
	· Zusammenarbeit in Fachkonferenzen,

	
	· Absprachen über gemeinsame Unterrichtsphasen und ‑projekte,

	
	· Planung und Durchführung von Schulgottesdiensten und anderen Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts,

	
	· wechselseitige Verwendung von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien,

	
	· gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen.

	
	

	1.2
	Teilnahme am Religionsunterricht der anderen Konfession im Gaststatus

	
	

	
	Gibt es nur eine sehr geringe Zahl von evangelischen oder katholischen Schülerinnen und Schülern an der Schule oder kann der Religionsunterricht einer Konfession z.B. wegen Lehremangels nicht erteilt werden, so ist schon heute die Teilnahme am Religionsunterricht der anderen Konfession möglich
. In diesem Fall wird im Zeugnisformular als Konfession beim Religionsunterricht die Konfession des unterrichtenden Lehrers / der Lehrerin eingetragen. Unter Bemerkungen wird (entsprechend der Konfession des Schülers / der Schülerin eingetragen): Evangelischer bzw. katholischer Religionsunterricht wurde in dieser Klassenstufe nicht erteilt.

	
	

	1.3
	Ausgewählte Projektversuche

	
	

	
	Um Möglichkeiten und Chancen einer intensiveren konfessionellen Kooperation auszuloten, genehmigen die Kirchenleitungen eine begrenzte Anzahl von Projektversuchen.

	
	

	2.
	Projektversuche zur Konfessionellen Kooperation Religionsunterricht

	
	

	2.1
	Leitende Interessen bei Projektversuchen

	
	

	
	· Die Beteiligten wollen zu Erkenntnissen darüber gelangen,

	
	· ob konfessionelle Kooperation zur Stärkung der je eigenen religiösen Identität von Kindern und Jugendlichen beiträgt,

	
	· ob die den Kindern und Jugendlichen wichtigen Lebens‑ und Glaubensthemen im konfessionellen Dialog angemessener bearbeitet werden können,

	
	· was konfessionelle Kooperation leisten kann, um Achtung vor Verschiedenheit und das Wachsen von Gemeinschaft in Vielfalt zu fördern,

	
	· wieweit konfessionelle Kooperation die Dialogfähigkeit stärkt,

	
	· wie und wieweit konfessionelle Profilierung im konfessionell kooperativen Religionsunterricht möglich ist.,

	
	· welche Probleme und Fragen sich ergeben, die bei einer engeren konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht geklärt werden müssen,

	
	· ob eine Verständigung über die religionsdidaktische Orientierung sich befruchtend und belebend auf den Religionsunterricht auswirkt.

	
	

	2.2.
	Gesichtspunkte für die Auswahl von Klassen für Projektversuche

	
	

	
	· Bereitschaft der an den betroffenen Klassen unterrichtenden Religionslehrerinnen und ‑ lehrer beider Kirchen,

	
	· Bereitschaft der Schuldekaninnen und Schuldekane beider Kirchen zur Begleitung der Versuche,

	
	· Berücksichtigung unterschiedlicher Schularten und Jahrgangsstufen,

	
	· Berücksichtigung unterschiedlicher soziokultureller und regionaler Rahmenbedingungen, z.B. ökumenische Zusammenarbeit im ortskirchlichen Umfeld,

	
	· Fundierte Begründung der geplanten konfessionellen Kooperation,

	
	· Bereitschaft zur Dokumentation des Versuchs durch die Beteiligten in Zusammenarbeit mit Personen, die von den Kirchenleitungen beauftragt wurden.

	
	

	2.3
	Antragstellung und Entscheidung

	
	

	
	der Regel empfehlen sich folgende Schritte:

	
	· Austausch und Abstimmung unter den Religionslehrerinnen und ‑lehrern die einen Projektversuch planen,

	
	· Gespräch mit Fachkonferenz und Schulleitung,

	
	· Anfrage an die Beauftragten beider Kirchen (Schuldekane und ‑dekaninnen), ob das Vorhaben in die Gesamtplanung paßt und ob eine Begleitung möglich ist,

	
	· Konkrete Absprachen mit den Schuldekanen und ‑dekaninnen,

	
	· Herstellung des Einvernehmens mit den Erziehungsberechtigten,

	
	· Einbeziehung der Kirchengemeinden (besonders bei GHRS),

	
	· rechtzeitiger Antrag über die Schuldekane und ‑dekaninnen beider Kirchen auf Genehmigung an beide Kirchenleitungen; aus dem Antrag soll das religionspädagogische Interesse deutlich hervorgehen.

	
	· Entscheidung und schriftlicher Bescheid der beiden Kirchenleitungen an die antragstellenden Schulen.

	
	· Information und Vorbereitung der in den Versuch einbezogenen Klassen.

	
	

	2.4
	Absprachen und Abklärung unter den am Versuch beteiligten Lehrern und Lehrerinnen und der Schulleitung

	
	

	
	· Erstellung eines Themen‑ und Stoffverteilungsplans,

	
	· Entscheidung über Unterrichtsmaterialien,

	
	· Lehrer/innen‑Einsatz: gemeinsame und getrennte Phasen, phasenweise Teamteaching, Lehrerwechsel nach festgelegtem Rhythmus,

	
	· Stundenplan und Zeitstruktur vorüberlegen,

	
	· Regelung des Verfahrens bei Auswertung und Berichterstattung,

	
	· bei Lehrerinnen/Lehrer‑Wechsel während des Versuchs sollte für Kontinuität gesorgt sein,

	
	· Eintrag des Fachs im Zeugnisformular:

	
	bei Schülerinnen und Schülern, die einer Kirche angehören, wird die Konfession ihrer Kirche eingetragen, bei konfessionslosen Schülerinnen und Schülern die Konfession, für die sie bei ihrer Anmeldung optiert haben.

	
	

	2.5
	Aufgaben der zentralen Begleitgruppe

	
	

	
	· Zur Begleitung und Auswertung aller Projektversuche haben die beiden Kirchenleitungen eine zentrale Begleitgruppe eingerichtet. Sie übernimmt u.a. folgende Aufgaben:

	
	· Organisation von Erfahrungsaustausch und Auswertung unter den beteiligten

· Lehrerinnen und Lehrern sowie Schuldekaninnen und ‑dekanen,

	
	· Erstellung von Berichten an die Kirchenleitungen (als Hilfe für weitere Entscheidungen),

	
	· Gewinnen von religionspädagogisch / didaktischen Gesichtspunkten für die Weiterentwicklung des Religionsunterrichts,

	
	· Auswertung und Empfehlungen,

	
	· Evtl. Publikation über Ergebnisse und Folgerungen.

	
	


Stuttgart, 1. Februar 1998

gez.
gez.

Hansgeorg Bauer, Oberkirchenrat
Peter Schmid, Domkapitular

Evangelische Landeskirche Württemberg
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD):

Zur Kooperation von Evangelischem und Katholischem Religionsunterricht

	Herausgeber:
	

	
	

	Sekretariat der 
	Kirchenamt der

	Deutschen Bischofskonferenz
	Evang. Kirche in Deutschland

	Kaiserstraße 163
	Herrenhäuser Straße 12

	53113 Bonn
	30419 Hannover

	Tel. (0228) 103-0
	Tel. (0511) 2796-0

	Fax (0228) 103-201
	Fax (0511) 2796-277


	I.
	Grundlagen

	
	

	1.
	Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat 1994 in der Denkschrift "Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität", die deutschen Bischöfe haben 1996 in ihrer Erklärung "Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen Religionsunterrichts" die jeweilige Positionen zu Sinn, Aufgaben und Gestalt des Religionsunterrichts im Rahmen des Bildungsauftrages öffentlicher Schulen dargelegt.

	2.
	In beiden Schriften wird mit unterschiedlichen, aber vergleichbaren Begründungen die Konfessionalität des Religionsunterrichts betont. Übereinstimmung besteht darin, daß konfessioneller Religionsunterricht immer auch in ökumenischem Geist erteilt wird. Bei der Kooperation von evangelischem und katholischem Religionsunterricht sind sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen zu beachten, die in den beiden Schriften aufgezeigt werden.

	
	

	
	

	II.
	Formen der konfessionellen Kooperation

	
	

	Im Sinne der gemeinsamer Grundlagen können folgende Formen konfessioneller Kooperation genutzt werden:

	
	

	1.
	In der schulischen Praxis

	
	

	
	· gemeinsame Elternabende zum Religionsunterricht,

	
	· wechselseitiger Gebrauch von Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern zu bestimmten Themen,

	
	· Zusammenarbeit bei Stoffverteilungsplänen

	
	· Zusammenwirken der Fachkonferenzen

	
	· Einladung der Religionslehrerin bzw. des Religionslehrers der je anderen Konfession in den eigenen Religionsunterricht zu bestimmten Themen und Fragestellungen,

	
	· zeitweiliges Team-Teaching von bestimmten Themen oder Unterrichtsreihen,

	
	· gemeinsame Unterrichtsprojekte und Projekttage,

	
	· Einladung der Pfarrerin bzw. des Pfarrers oder anderer Vertreter der je anderen Konfession in den Religionsunterricht,

	
	· Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulpastoral / Schulseelsorge,

	
	· gemeinsame Gestaltung von schulischen und kirchlichen Feiertagen, von Schulgottesdiensten, Andachten, Schulfeiern u. a.,

	
	· konfessionell ‑ kooperative Arbeitsgemeinschaften auf freiwilliger Basis als zusätzliches Angebot.

	
	

	2.
	Auf der Ebene der Schulverwaltungen:

	
	

	
	· Abstimmung und Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von Lehrplänen,

	
	· Entwicklung gemeinsamer Unterrichtsmaterialien durch Fachleute beider Konfessionen.

	
	

	3.
	In der Lehrerbildung:

	
	

	3.1
	Im Vorbereitungsdienst (Referendariat):

	
	· gemeinsame Arbeitssitzungen der Verantwortlichen für den Vorbereitungsdienst,

	
	· gelegentliche gemeinsame Seminartreffen und Veranstaltungen,

	
	· Entwicklung und Reflexion kooperativer Modelle,

	
	· Planung und Durchführung konfessionell‑kooperativer Unterrichtselemente.

	
	

	3.2
	In der Fortbildung:

	
	· Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der je anderen Konfession,

	
	· Planung und Durchführung von Fortbildungen unter Mitwirkung von Referentinnen und Referenten der anderen Konfession,

	
	· Planung und Durchführung gemeinsamer Fortbildung zum Themen​bereich konfessionelle Kooperation.

	
	

	Die Einführung solcher Kooperationsformen setzt voraus, daß sowohl evangelische als auch katholische Kooperationspartner vorhanden sind. Neben der Zustimmung der unmittelbar Beteiligten muß die Zustimmung der zuständigen kirchlichen Stellen gewährleistet sein.

	
	

	
	

	III.
	Weitere Möglichkeiten des konfessionellen Religionsunterrichts

	
	

	1.
	Regionale Gegebenheiten, schulformspezifische Besonderheiten und schulreformerische Herausforderungen legen Kooperationsformen nahe, die über die oben genannten hinausgehen, z. B. in den östlichen Bundesländern, in Diasporagebieten oder bei Sonder‑ und Berufsschulen.

	2.
	Für einen Religionsunterricht in ökumenischem Geist stellt sich daher auch die Frage der Teilnahme von Schülern und Schülerinnen am Religionsunterricht der jeweils anderen Konfession. Evangelischer Religionsunterricht macht die Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler zur evangelische Kirche nicht zur Teilnahmebedingung. Dies versteht sich allerdings unter der Voraussetzung, daß für evangelische und katholische Kinder, Jugendlich und junge Erwachsene dem Grundgesetz gemäß Religionsunterricht in ihre Konfession angeboten wird und sie in der Regel an diesem teilnehmen. FL den Katholischen Religionsunterricht gilt, daß über die Konfessionszugehörigkeit der Lehrenden und die Bindung der Inhalte des Religionsunterricht an die Grundsätze der Kirche hinaus auch die Schülerinnen und Schüler de katholischen Kirche angehören. Am Katholischen Religionsunterricht können jedoch in Ausnahmefällen Schüler und Schülerinnen einer anderen Konfession teilnehmen insbesondere dann, wenn der Religionsunterricht diese Konfession nicht angeboten werden kann.

	
	Für beide Kirchen ist die Teilnahme konfessionsloser Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht möglich.

	3.
	Diesbezügliche Regelungen in den Bundesländern bedürfen einer Vereinbarung zwischen den betroffenen Diözesen, Landeskirchen und Landesregierungen. Sie dürfen nicht aus schulorganisatorischen Gründen angeordnet werden; das gilt gerade auch dann, wenn Schülerinnen und Schüler eine Konfession eine Minderheit an der Schule bilden. Die Verfahrensweisen sind genau zu bestimmen. Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulleitung sind in geeigneter Form zu beteiligen. Das Profil de' jeweiligen konfessionellen Religionsunterrichts muß gewahrt bleiben. Zeitlich befristete Erprobungen ‑ eventuell mit wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung ‑ können sinnvoll sein. Ihre Ergebnisse sollen den kirchlicher Schulverwaltungen rückgemeldet werden.


Würzburg, im Januar 1998 
Hannover, im Februar 1998
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k o o p e r a t i o n

Formen der Zusammenarbeit der Fächer evangelische und katholische Religionslehre

Neue Herausforderungen – Neue Chancen

Wolfgang Kalmbach

Wer hätte das für möglich gehalten, was durch die Lehrplanfortschreibung an Annäherung der beiden Konfessionen möglich wurde! Gewiß, es waren äußere Faktoren, Zwänge und Anlässe, neu über ökumenische Zusammenarbeit nachzudenken. Trotzdem sind alle für diesen gemeinsamen Weg dankbar und können sagen: er hat sich für die Ökumene gelohnt.

Ein Rückblick in die 70er Jahre zeigt positive Ansätze, aber auch Ernüchterung und Enttäuschung. Auf dem Tisch lag ein gemeinsamer evangelisch-katholischer Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Die Kolleginnen und Kollegen beider Konfessionen haben viel in dieses Werk investiert und meinten damals, es wäre der Durchbruch. Es kam ganz anders. Die kirchlichen Behörden konnten sich nicht hinter einen gemeinsam verantworteten Plan stellen: zwei, nach Konfessionen getrennte Pläne erschienen. Ökumenische Zusammenarbeit brannte im Anschluß daran 15 Jahre lang auf Sparflamme. Es gibt nun Gründe, die dazu führten, daß die Kirchen in den 90er Jahren wieder stärker aufeinander zugegangen sind.

1. Religionsunterricht – ein Nischenfach?

Wir alle wissen es, täglich erleben es die Religionslehrerinnen und Religionslehrer in ihrem Unterricht: Die Folgen des so häufig beschriebenen Traditionsabbruchs sind unübersehbar. Kirche ist nicht mehr gefragt, ihre Legitimation ist geschwunden. Der Religionsunterricht steht in Gefahr, nur noch als "Nischenfach" wahrgenommen zu werden. Die durch die Lehrplanfortschreibung angestrebte stärkere Vernetzung der Fächer eröffnete den Kirchen die Möglichkeit, den Religionsunterricht mehr in der Schule zu integrieren, seine Bedeutung und seinen Beitrag zum allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag auch thematisch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Fächerverbindendes Lernen unter Einbeziehung der Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre, so die Überlegungen, kann jedoch nur realisiert werden, wenn beide Fächer gemeinsam agieren. An diesem Punkt entstand ein zweifaches "Ja" zur stärkeren Einbindung des Religionsunterrichts in die Schule. 

Ein Ja zur verstärkten Kooperation der beiden Fächer Evangelische und Katholische Religionslehre.

Ein Ja zur verstärken Kooperation beider Fächer mit den anderen Fächern der Schule. Die Kirchen mußten reagieren, um in der Schule bildungspolitisch nicht ins Abseits zu geraten. Das Vorgabepapier der vier Kirchen brachte dies zum Ausdruck.

2. Die Grundlage der Kooperation

Das gemeinsam erarbeitete Vorgabepapier für die Lehrplanarbeit vom 18. August 1992 und das Grundlagenpapier der Kirchenleitungen zur konfessionellen Kooperation vom März 1993 (vgl. Entwurf 1/1993, S. 3 f.) öffnete die Tür zu konfessionell-kooperativem Arbeiten an den Schulen. In Punkt 5 des Vorgabepapiers heißt es: "Die Evangelischen und katholischen Lehrplankommissionen sollen miteinander kooperieren: Sie versuchen, für jedes Schuljahr bestimmte gemeinsame Themen zu finden und in den Formulierungen aufeinander abzustimmen. Sie versuchen, ihre Beiträge zu den fächerverbindenden Themen unter Beibehaltung der konfessionellen Aspekte gemeinsam zu formulieren. Die Evangelischen und die katholischen Lehrplankommissionen tagen nach Möglichkeit zur selben Zeit und am selben Ort." Der Beschluß der Schulreferenten steckt weiterhin den Rahmen ab, in dem sich konfessionelle Kooperation bewegen kann:
· Bildung einer gemeinsamen Fachschaft an der Schule.
· Zusammenarbeit bei fächerübergreifenden Projekten.
· Gemeinsame Vorbereitung und Durchführung ökumenischer Schulgottesdienste.
· Gemeinsame Unterrichtsphasen bei Themen, die für beide Konfessionen wichtig sind.
· Abstimmungen bei Projekten der Schulseelsorge bzw. bei der Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule.
· Gemeinsamer Unterricht in den ersten sechs Wochen eines Schuljahres in Klasse 1/2.
· Gegenseitige Vertretung bei unterrichtlichen Engpässen.
Wünschenswert ist nun, daß mit dieser Kooperation Wege zum ökumenischen Lernen gegangen werden können, daß die christliche Sichtweise zur Deutung unserer Wirklichkeit gemeinsam stärker eingebracht werden kann.

3. Möglichkeiten zur Kooperation – Ökumenische Chancen?

Die Lehrpläne Evangelische und Katholische Religionslehre sind nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell näher zusammengerückt. Der katholische Lehrplan beinhaltet nun auch fünf bis neun Unterrichtseinheiten pro Schuljahr, drei davon als Pflichteinheiten. Die Lehrpläne sind in einer elementaren Sprache formuliert und haben sich weiter auf den realen Unterricht und die dort verwendete Sprache zubewegt. Die Abstimmung der Pläne gelang in den Bereichen Hauptschule und Realschule am intensivsten. Lehrplaneinheiten sind zum Teil inhaltlich identisch: die Beiträge zu den fächerverbindenden Themen gemeinsam formuliert. Im Fachpapier Evang. Religionslehre lesen wir zum Stichwort "Umgang mit dem Plan": Der Wahlbereich erlaubt es, auf unterschiedliche Klassen und Lernsituationen einzugehen. Wahleinheiten können in Teilen oder kombiniert unterrichtet werden, aktuelle Themen früherer Schuljahre können Platz finden." Dies erhöht die Flexibilität der inhaltlichen Zusammenarbeit.
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3.5 Genehmigung 

Mail von Herrn Gruber, OKR, 04.03.2004

Bis zur Klärung noch offener juristischer Fragen werden keine neuen Anträge auf Versuche mit der konfessionellen Kooperation genehmigt. Bestehende Versuche können fortgesetzt werden, d.h. jeweils in der genehmigten Klassenstufe, nicht in der nachfolgenden (z.B. Klasse 5 wieder neu, nicht mit der gleichen Klasse in Klasse 6).

Angestrebt ist ein Modell, dem in Baden-Württemberg alle vier Kirchen zustimmen (bis Ende 2004).
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4. Konfirmandenunterricht

4.1 Konfirmationsordnung

4.1
150. Konfirmationsordnung

Vom 21. Oktober 1965 (Abl. 42 S. 45 ‑ i. d. F. der Bekanntmachung vom

7. Februar 1977; Abl. 47 S. 323)

mit

151. Ausführungsbestimmungen')

§ 5

(1) Konfirmiert kann werden, wer getauft ist und der evangelischen Kirche angehört, außerdem am Religionsunterricht und an dem die Konfirmation vorbereitenden Unterricht ordnungsgemäß teilgenommen sowie ein Mindestalter (Abs. 2 und 3) erreicht hat.

5.1 Der Nachweis des Vollzugs der Taufe geschieht durch Vorlage der Taufurkunde. Auf sie kann verzichtet werden, wenn für den Konfirmator die vollzogene Taufe zweifelsfrei feststeht. Gültig ist eine Taufe, die in einer Mitgliedskirche des Ökumenischen Rates der Kirchen oder in einer der in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen verbundenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften vollzogen wurde. Bei Taufen, die in einer anderen christlichen Kirche oder christlichen Gemeinschaft vollzogen worden sind, ist eine schriftliche Anfrage an den Oberkirchenrat zu richten.

5.2 Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche ist neben der Taufe der evangelische Bekenntnisstand. In Zweifelsfällen, die vor allem bei Mischehen und bei Taufen außerhalb der evangelischen Kirche auftreten können, ist eine schriftliche Anfrage unter Darlegung des Sachverhalts an den Oberkirchenrat zu richten. Das Kind kann vorläufig in den Konfirmandenunterricht aufgenommen werden.

5.3 Nicht getaufte Kinder können in den Konfirmandenunterricht aufgenommen werden. Den Erziehungsberechtigten und dem Kind ist mitzuteilen, daß der Unterricht in diesem Fall Taufunterricht ist und die Taufe nach Möglichkeit im Konfirmationsgottesdienst vollzogen wird (vgl. § 8 Abs. 2 der Taufordnung, Abl. Bd. 42, S. 1).

(2) Das Mindestalter (Abs. 1) haben die Kinder, die im Jahr der Konfirmation ihr 14. Lebensjahr vollenden.

(3) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann das Dekanatamt, wenn dringende Gründe vorliegen, Kinder ausnahmsweise 1 Jahr früher zur Konfirmation zulassen.

Vgl. Az 51.26 Nr. 454/2.2 vom 01.10.2004 von Kirchenrat Dopffel

Die Rahmenordnung und der zugehörige Erlass des Oberkirchenrats (AZ 51.26 Nr.318) vom 9. August 2000 legen fest, dass der Konfirmandenunterricht mindestens 80 Unterrichtsstunden umfasst.
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4.2 Unterrichtsfreie Nachmittage für Konfirmandenunterricht

Unterrichtsfreie Nachmittage für den Konfirmandenunterricht, Erlaß des KM vom 26.6.1992; Nr. 11/4‑6S02 I/II.

Das Ministerium für Kultus und Sport ... Iegt fest, daß Iandeseinheitlich in den Klassen 7 und 8 ein Nachmittag, pro Woche, in der Regel der Mittwoch unterrichtsfrei gehalten werden soll. Die konkreten Absprachen hierüber sollen, wie bisher, vor Ort erfolgen.

Diese Bestimmung wurde 2004 erneuert:

Bekanntmachung vom 18. Juli 2004 

Az. RA-6502.10/50

Das Kultusministerium weist darauf hin, dass in den Klassen 7 und 8 ein Nachmittag – in der Regel der Mittwoch – für den Konfirmandenunterricht unterrichtsfrei gehalten werden soll. Die konkreten Absprachen werden von Ort getroffen.

Aus: K.u.U. 14-15/2004 vom 10. September 2004, S. 222
Vgl. Az 51.26 Nr. 454/2.2 vom 01.10.2004 von Kirchenrat Dopffel
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5. Religionsunterricht der Pfarrerinnen und Pfarrer

5.1
480. Kirchliche Verordnung über die Verpflichtung der Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an Schulen

Vom 23. Februar und 28., Juni 1988 (Abl. 53 S. 298) ‑

i. d. F. vom 26. 6. 1994 (Abl. 56 S. 144) ‑

vom 23. 5. 1995 (Abl. 56 S. 395) ‑ und

vom 11. 7. 2000 (Abl. 59 S. 118)

Zur Ausführung von § 30 Abs. 3 i. V m. § 75 Abs. 1 des Kirchlichen Gesetzes über das Dienstverhältnis der Pfarrer der Evang. Landeskirche in Württemberg (Württ. Pfarrergesetz) vom 2. Juni 1977 (Abl. 47 S. 511) in der Fassung vom 23. Februar 1983 (Abl. 50 S. 363) wird nach Beratung gemäß § 39 Abs. 1 der Kirchenverfassung folgendes verordnet:

§ 1 Festsetzung des Unterrichtsauftrags

(1) Ständige Pfarrer und unständige Pfarrer im Pfarrdienst, deren Tätigkeit überwiegend einer oder mehreren Kirchengemeinden gilt (Gemeindepfarrer), sind zur Erteilung von Religionsunterricht in folgendem Umfang verpflichtet:
Bei einem Seelsorgebezirk bis zu 1 000 Gemeindegliedern
8 Wochenstunden,

bei einem Seelsorgebezirk über 1000 bis zu 2 000 Gemeindegliedern
6 Wochenstunden,

bei einem Seelsorgebezirk über 2 000 Gemeindeglieder
4 Wochenstunden.

Gemeindeglieder nach dieser Verordnung sind diejenigen, die Kirchengemeindeglieder nach § 6 Abs. 1 und 2 KGO in dem Seelsorgebezirk sind.

(1a) Inhaber einer Pfarrstelle mit eingeschränktem Dienstauftrag nach § 23 a Württ. Pfarrergesetz sind zur Erteilung von Religionsunterricht in folgendem Umfang verpflichtet:

Bei einer Einschränkung auf 75 v. H. eines vollen Dienstauftrags
6 Wochenstunden,

bei einer Einschränkung auf 50 v. H. eines vollen Dienstauftrags
4 Wochenstunden.

(2) Unständige Pfarrer im Pfarrdienst ohne eigenen Seelsorgebezirk haben in der Regel acht Wochenstunden zu erteilen. Unständige Pfarrer im Pfarramtlichen Hilfsdienst haben in der Regel vier Wochenstunden zu erteilen. Unständige Pfarrer im Vorbereitungsdienst werden unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Ausbildung mit der Erteilung von Religionsunterricht beauftragt.

(3) Dekane sind nicht verpflichtet, Religionsunterricht zu erteilen.

(4) Ab Beginn des Schuljahres, in dem ein Pfarrer das 55. Lebensjahr vollendet, ermäßigt sich sein Unterrichtsauftrag um 2 Wochenstunden.

(5) Pfarrern mit besonderem Dienstauftrag kann ein Unterrichtsauftrag im Religionsunterricht erteilt werden.

(6) Bei Bedarf kann ein höherer Unterrichtsauftrag als nach Abs. 1 oder 2 vorgesehen zugewiesen werden.

(7) Der gesamte Unterrichtsauftrag im Kirchenbezirk ergibt sich aus den Unterrichtsverpflichtungen der Pfarrer nach den Absätzen 1 bis 6, wobei Befreiungen vom Religionsunterricht, die der Oberkirchenrat aufgrund eines amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses erteilt, abzurechnen sind.

§ 2 Herabsetzung und Erlaß von Unterrichtsaufträgen

(1) Das Dekanatamt (Schuldekan in Abstimmung mit dem Dekan) kann auf Antrag eines Pfarrers seinen Unterrichtsauftrag

aus dienstlichen Gründen (insbesondere wegen Wahrnehmung größerer Sonderaufträge und umfangreicher Bezirksämter und wegen besonders schwieriger Unterrichtsaufträge) oder 

aus persönlichen Gründen
)
herabsetzen oder erlassen. Die Entscheidung wird jeweils für ein Schuljahr getroffen. Der Antrag und die Entscheidung ist jeweils zum Ende eines Schuljahres zurücknehmbar. Wird dem Antrag nicht stattgegeben oder eine bisherige Entscheidung vom Dekanatamt zurückgenommen, so ist dem Antragsteller hierüber ein mit Gründen versehener Bescheid zu erteilen.

(2) Der Unterrichtsauftrag kann wegen eines Sonderauftrags oder Bezirksamts nur herabgesetzt werden, wenn dieses nicht innerhalb des Dienstauftrags wahrgenommen werden kann und dadurch eine zusätzliche Beanspruchung vorhanden ist, die mindestens einem halben Tag pro Woche entspricht. Der Nachlaß soll in der Regel zwei Wochenstunden nicht überschreiten. Sonderaufgaben und Dienstaufträge, die durch eine Zulage oder eine höhere besoldungsmäßige Einstufung berücksichtigt werden (z. B. Geschäftsführung), können keinen Nachlaß im Religionsunterricht begründen. Ein Nachlaß für besonders schwierige Unterrichtsaufträge kann in der Einarbeitung für die Oberstufe (in der Regel bis zu drei Jahren) gewährt werden und in besonders großen und besonders schwierigen Förderschulklassen. Grundsätzlich kann in jeder Schulart aufgrund besonderer Verhältnisse ein Nachlaß gewährt werden. Der Nachlaß soll in der Regel zwei Wochenstunden nicht überschreiten.

(3) Der Gesamtumfang der vom Dekanatamt gewährten Herabsetzungen und Erlässe aus dienstlichen Gründen darf 15 v. H. des gesamten Unterrichtsauftrags des Kirchenbezirks nur mit Genehmigung des Oberkirchenrats übersteigen.

(4) Jeder Kirchenbezirk kann, wenn der Unterrichtsauftrag des Kirchenbezirks abgedeckt ist, einen oder mehrere Gemeindepfarrer mit dessen bzw. deren Zustimmung als Springer mit einem Unterrichtsauftrag bis zu insgesamt 8 Wochenstunden einsetzen, die bei Krankheits‑ und Fortbildungsvertretungen für den Religionsunterricht zur Verfügung stehen. Mit Genehmigung des Oberkirchenrats kann der Unterrichtsauftrag von insgesamt 8 Wochenstunden überschritten werden.

(5) Die Verpflichtung zur Erteilung von Religionsunterricht kann aus persönlichen Gründen in begründeten Fällen herabgesetzt oder erlassen werden. Die Dienstbezüge vermindern sich entsprechend (vgl. § 2 b Pfarrbesoldungsgesetz), falls die Befreiung nicht aufgrund eines amts‑ oder vertrauensärztlichen Zeugnisses erfolgte.

§ 3 Stellvertretung im Religionsunterricht

Die Pfarrer sind untereinander zur Vertretung im Religionsunterricht verpflichtet.
 Auf den übrigen Dienstauftrag ist Rücksicht zu nehmen.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 1988 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kirchliche Verordnung über die Verpflichtung der Gemeindepfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen vom 28. Februar 1978 (Abl. 48 S. 82) außer Kraft.

EKWü 12 Juni 1996/16. Dezember 2000
Aus der Sammlung: Das Recht der evangelischen Landeskirche in Württemberg 480
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5.2
5.2 Erhöhung der Deputate für Pfarrerinnen und Pfarrer für Religionsunterricht und Lehrkräfte für Religionsunterricht im Kirchenbeamtenverhältnis an Gymnasien, Waldorfschulen und beruflichen Schulen

Zum 1. September 2003 wird das Regelstundenmaß analog zu der geänderten Verwaltungsvorschrift „Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg“ K. u. U. Nr. 14/2003 (16. Juli 2003), Seite 110 auf 25 Wochenstunden erhöht.

Von dieser Anhebung sind die 55- bis 59-jährigen Pfarrerinnen und Pfarrer für Religionsunterricht und Lehrkräfte für Religionsunterricht im Kirchenbeamtenverhältnis ausgenommen.

Bei 75%-Dienstaufträgen erhöht sich das Deputat auf 19 Wochenstunden. Als Ausgleich für die damit verbundene Mehrarbeit erhält die Lehrkraft alle 5 Jahre eine Stunde Deputatsnachlass.

Bei 50%-Dienstaufträgen erhöht sich das Deputat auf 12,5 Wochenstunden. Im Wechsel können somit im ersten Jahr 13 Wochenstunden, im folgenden Jahr 12 Wochenstunden erteilt werden.

(AZ 64.10 zu Nr. 33/2.1 vom 13. Juli 2003)
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5.3
5.3 Religionsunterricht der Pfarrerinnen z. A. und Pfarrer z. A. und der Pfarrerinnen und Pfarrer mit eingeschränkten Dienstaufträgen;

hier: Deputatsempfehlung

Um das Religionsunterrichtsdeputat bei eingeschränkten Dienstaufträgen im Pfarrdienst in ein organisatorisch leichter zu handhabendes Verhältnis zu den weiteren parochialen Diensten zu beringen, ergeht an die Schuldekaninnen und Schuldekane die folgende Empfehlung:

Von der generellen Verpflichtung zu Erteilung von Religionsunterricht soll bei eingeschränkten Dienstaufträgen mit einem Seelsorgebezirk von über 1000 Gemeindegliedern folgender Gebrauch gemacht werden:

Bei einem Dienstauftrag von 75% 4 Wochenstunden Religionsunterricht und 

bei einem Dienstauftrag von 50% 3 Wochenstunden Religionsunterricht.
Sofern es die Unterrichtsversorgung zulässt, soll dieser Empfehlung entsprochen werden. Auf die grundsätzlichen Regelungen zur Festsetzung der Unterrichtsaufträge für ständige und unständige Pfarrerinnen und Pfarrer wird an dieser Stelle hingewiesen (RS 480. Kirchliche Verordnung übrr die Verpflichtung der Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen).

Ralf Gruber, 23.01.2001

AZ 62.00-1 Nr. 241/2.1
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5.4
5.4 Deputatsnachlass für ehrenamtliche Aufgaben
Für Ehrenämter wie Mitgliedschaft in der Landessynode kann kein Deputatsnachlass gewährt werden. Im Fall der Landessynode würde dies eine Bevorzugung der Pfarrerinnen und Pfarrer darstellen, da andere Synodale auch keinen dienstlichen Nachlass erhalten (alle Laien, Dekane, Schuldekane etc.).

(Beschlossen auf der Dienstbesprechung der Schuldekane am 1.07.2004)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
5.5
5.4 Pfarrer-Stellvertretung

540. Verordnung des Oberkirchenrates über Urlaub, Dienstbefreiung und Stellvertretung der Pfarrer

(Urlaubs- und Stellvertretungsordnung), Fassung vom 1. Juni 1993

Grundsatz der Erreichbarkeit

1.1 Die Verpflichtung für den Dienstbereich in angemessener Frist erreichbar zu sein, gilt für folgende Pfarrer: 
Gemeindepfarrer …

1.2 Um sicherzustellen, dass Pfarrämter in dringenden Fällen in angemessener Zeit erreichbar sich, sollen in den Kirchenbezirken Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienste festgelegt werden.

Erholungsurlaub
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres
38 Kalendertage
bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres 
43 Kalendertage
ab Vollendung des 40. Lebensjahres
44 Kalendertage
ab Vollendung des 58. Lebensjahres
46 Kalendertage

Tagungsurlaub

Ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub erhalten die Pfarrer in jedem Kalenderjahr bis zu zehn Kalendertage Tagungsurlaub für Kurse, Tagungen, anderer dienstlich nicht angeordnete Fortbildungsveranstaltungen (Nummer 11.2) und ähnliche Veranstaltungen, bei denen erwartet werden kann, dass die Teilnahme für den Dienst des Pfarrers förderlich ist.

6. Schulferien

Der Erholungsurlaub von Pfarrern, die Religionsunterricht an den Schulen halten, soll möglichst in die Zeit der Schulferien gelegt werden.

7. Tagungsurlaub

7.2 Der Anspruch auf Tagungsurlaub erlischt, wenn er nicht im Urlaubsjahr angetreten wird. 

8. Genehmigung des Urlaubs, Urlaubsvertretung

8.1 Jeder Urlaub bedarf der Genehmigung. Er darf vor Erteilung der Genehmigung nicht angetreten werden

8.2 Das Dekanatamt stellt in der Regeln zum Jahresbeginn für seinen Bezirk einen Urlaubsplan auf.

8.3 Urlaubsgesuche sind unter der Angabe der Urlaubsanschrift und der gewünschten Urlaubszeit in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Urlaubsantritt der zuständigen Stelle vorzulegen. Bei Tagungs- und Sonderurlaub ist auch der Urlaubszweck anzugeben. Dem Urlaubsgesuch ist ein Vorschlag des Pfarrers zur Regelung der Stellvertretung beizufügen. 

8.4 In der Regel vertreten sich die Pfarrer gegenseitig. …

8.5 Vertretungen im Religionsunterricht durch zusätzliche Vertretungskräfte werden nur angeordnet, wenn mehr als vier Unterrichtsstunden hintereinander anfallen würden.

11. Dienstliche Abwesenheit

11.1 Der Dienstbefreiung bedarf es nicht, wenn die Abwesenheit des Pfarrers aus dienstlichen Gründen erforderlich ist (dienstliche Abwesenheit)

11.2 Dienstliche Abwesenheit ist anzunehmen insbesondere bei 

a)  Wahrnehmung von Bezirksämtern

b)  Teilnahme an vom Oberkirchenrat angeordneten Veranstaltungen, z.B. Vikarskurse, Pastoralkolleg, Pfarrkonvent, KTA, Landessynode, Pfarrervertretung…

16. Regelung der Stellvertretung

16.1 Die Regelung der Stellvertretung obliegt der unmittelbar dienstlich vorgesetzten Stelle. Bei den Inhabern von Gemeinde- und Bezirkspfarrämtern ist dies das Dekanatamt. Innerhalb des Dekanatamtes ist bei Pfarrern, die Religionsunterricht zu halten haben, jeweils der Schuldekan zu beteiligen. Die Regelung erfolgt auf Vorschlag oder nach Anhörung des Vertretenen.

16.2 Für jedes Pfarramt ist ein Pfarrer zum ordentlichen Stellvertreter zu bestimmen, der bei Verhinderung oder Ausscheiden des Amtsinhabers die pfarramtlichen Pflichten und Rechte allgemein wahrnimmt. Bei Gemeindepfarrämtern ist der Kirchengemeinderat zu hören.

16.3 Alle Pfarrer sind verpflichtet, Vertretungsdienste zu übernehmen. Bei Pfarrern mit eingeschränktem Dienstauftrag muss die Belastung durch die Vertretung jedoch im Verhältnis zur Einschränkung des Dienstes gemindert sein. Der unmittelbare Dienstvorgesetzte kann die Übernahme der allgemeinen Stellvertretung und die vertretungsweise Wahrnehmung einzelner Dienste durch einen bestimmten Pfarrer anordnen. Dieser ist vorher zu hören.

16.4 Wird eine Pfarrstelle von einem Theologenehepaar gemeinsam versehen, so sind beide in der Regel zur gegenseitigen Stellvertretung verpflichtet…

16.5 Der Pfarrer hat sich in jedem Fall der Abwesenheit, die eine Vertretung notwendig macht (vgl. Nr. 1.3), rechtzeitig zu versichern, dass der ordentliche Stellvertreter die Vertretung übernehmen kann. Ist dies nicht der Fall, hat er sich  um eine anderweitige Regelung zu bemühen. … Ist eine befriedigende Regelung der Stellvertretung nicht möglich, so können Urlaub und Dienstbefreiung verweigert und eine dienstliche Abwesenheit untersagt werden.

16.6 Bei Pfarrern, die Religionsunterricht zu halten haben, muss die Stellvertretung auch die Vertretung im Religionsunterricht umfassen. Der … vorzulegende Vorschlag ist mit der Schulleitung abzusprechen. …

17. Entschädigung

17.1 Für die Wahrnehmung der allgemeinen Stellvertretung im Gemeindepfarramt, der Urlaubsvertretung und der vertretungsweisen Übernahme einzelner Dienste wird keine Entschädigung gewährt. 

17.2 Abweichend von Nummer 17.1 erhält ein Pfarrer mit eingeschränktem Dienstauftrag für eine mindestens vierwöchige vertretungsweise Wahrnehmung eines vom Oberkirchenrat übertragenen Dienstauftrages eine dem Umfang seiner dienstlichen Inanspruchnahme und der haushaltsmäßigen Bewertung des wahrgenommenen Dienstauftrags entsprechende Vergütung.
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5.6
5.5 „Verkauf“ von Religionsstunden

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 27. Juni 1995

AZ 62.0-1 Nr. 223

Die Durchschnittlichen Vertretungskosten gemäß § 2 b Pfarrbesoldungsgesetz (Abl. 56 S. 355) für die Befreiung vom Religionsunterricht aus persönlichen Gründen (vgl. die kirchliche Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Verpflichtung der Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen, § 1 Abs. 5) betragen im Schuljahr 1995/96 je Wochenstunde und Monat DM 190.-.

Dr. Daur

Aus: Abl Bd 56, Nr. 19, 396 vom 31. Juli 1995

Für 2004/05 gilt der Satz von € 97.- pro Wochenstunde und Monat.

Eine Anhebung ist für das Schuljahr 2005/06 geplant.
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6. Rechtliche Grundlagen für den Dienst der Religionspädagoginnen und 
Religionspädagogen

6.1
789 Kirchliches Gesetz über die zentrale Anstellung der Religionspädagogen und Religionspädagoginnen sowie der sonstigen Religionslehrkräfte (Religionslehrkräfteanstellungsgesetz) 

Vom 28. März 2003

§ 1 Anstellungsträger

Anstellungsträger von Religionspädagoginnen oder Religionspädagogen sowie sonstigen Religionslehrkräften ist die Evangelische Landeskirche in Württemberg.

§ 2 Dienst- und Fachaufsicht

Die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht führt der für die jeweiligen Unterrichtsorte zuständige Schuldekan.

§ 3 Besetzung der Stellen 

(1) Stellen sind in der Regel auszuschreiben.

(2) Bei der Besetzung schlägt der Oberkirchenrat dem Besetzungsgremium zwei, höchstens drei für die Stelle in Betracht kommende Bewerberinnen oder Bewerber im Benehmen mit dem Schuldekan vor, in dessen Zuständigkeitsbereich die Bewerberin oder der Bewerber tätig sein soll.

Ist nur eine Bewerberin oder ein Bewerber vorhanden, so wird nur diese Person vorgeschlagen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder des Besetzungsgremiums erhält. … 

(3) Das Besetzungsgremium besteht aus dem Schuldekan und vier vom Kirchenbezirksausschuss ernannten Mitgliedern. Der Kirchenbezirksausschuss regelt auch die Stellvertretung. Der Schuldekan führt den Vorsitz.
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6.2
Dienstanweisung

für

Katecheten

Der Kirchenbezirksausschuß/Kirchengemeinderat.............................................erläßt für .............................................................................................................................................

der/die laut Anstellungsvertrag vom als Katechet/in angestellt ist und am ................................... im Gottesdienst in sein/ihr Amt eingeführt wird/wurde, folgende

Dienstanweisung:

§ 1

Auftrag

Der/Die Katechet/in ist aufgrund seiner/ihrer durch den Evang. Oberkirchenrat ausgesprochenen Bevollmächtigung mit der Erteilung des Faches Evang. Religionslehre an öffentlichen Schulen und an Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) beauftragt. Als kirchliche/r Mitarbeiter/in ist er/sie beteiligt am Auftrag der Kirche. Er/Sie ist verpflichtet, seinen/ihren Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung der evangelischen Kirche zu tun und mitzuhelfen, daß das Heil in Jesus Christus aufgrund der Heiligen Schrift in Übereinstimmung mit dem Zeugnis der Reformation allen Menschen verkündigt wird. Der/Die Katechet/in nimmt in der Schule im Rahmen der staatlichen Schulordnung einen Dienst wahr, der in der besonderen Verantwortung der Landeskirche für den Religionsunterricht begründet ist (Art. 7,3 GG; Art. 18 LV sowie 55 96 ‑ 100 SchG).

§ 2

Aufgabenbereich

Zur Wahrnehmung seines/ihres Auftrags ist er/sie als kirchliche/r Religionslehrer/in bestellt. Neben seiner/ihrer Unterrichtstätigkeit hat er/sie an Konferenzen, Konventen und anderen dienstlichen Veranstaltungen für Lehrer/innen teilzunehmen.

Für die Zuweisung des Lehrauftrags ist der Schuldekan zuständig. Der volle Unterrichtsauftrag richtet sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen.

§ 3

Nebentätigkeit

Der/Die Katechet/in kann andere als die in § 2 genannten Aufgaben, soweit sie gegen Entgelt wahrgenommen werden, nur mit Zustimmung des Kirchenbezirksausschusses/Kirchengemeinderats übernehmen 15 2 Abs. 5 KAO). Dieser entscheidet nach Anhörung des Schuldekans.

§ 4

Dienstaufsicht

Die Dienstaufsicht führt der zuständige Schuldekan. Im Rahmen seines/ihres Dienstauftrags nimmt der/die Katechet/in auch an Dienstbesprechungen teil.

§ 5

Unterrichtsplanung ‑ Tätigkeitsbericht

Zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres erarbeitet er/sie im Einvernehmen mit der Fachlehrerkonferenz einen Stoffverteilungsplan, den er/sie dem Schulleiter und dem Schuldekan vorlegt. Am Ende des Schuljahres legt der/die Katechet/in dem Schuldekan einen schriftlichen Tätigkeitsbericht vor.

§ 6

Abwesenheit

Die Vertretung in Fällen dienstlich begründeter Abwesenheit regelt der/die Katechet/in im Einvernehmen mit dem Schuldekan.

6.2
In Krankheitsfällen ist der Schuldekan unverzüglich zu benachrichtigen. Die dem/der Katechet/in gegenüber dem Anstellungsträger und der Schulleitung obliegenden Verpflichtungen bleiben unberührt.

Seinen/lhren Urlaub nimmt der/die Katechet/in während der Schulferien.

§ 7

Fortbildung

Der/die Katechet/in verpflichtet, gemäß § 11 der Verordnung über die Regelung der Ausbildung und Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter vom 17. 4. 1974 Ab. Bd. 46 S. 111 an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.

Zum Zwecke fachlicher Beratung und zum Erfahrungsaustausch nimmt er/sie an fachbezogenen Veranstaltungen teil.

Von dieser Dienstanweisung erhält je eine Ausfertigung: 

der Kirchenbezirk/die Kirchengemeinde, 

der/die Katechet/in, 

der Schuldekan.

......................., den ..............................................
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709 Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (TV ATZ)

Vom 5. Mai 1998 (Abl. 58 S. 208) – geändert durch den 1. ÄndTV vom 15. März 1999 (Abl. 58 S. 294) – und 2. ÄndTV vom 30. Juni 2000 (Abl. 59 S. 208)

§ 2 Voraussetzungen

(1) Der Arbeitgeber kann mit Arbeitnehmern, die 

a) das 55. Lebensjahr vollendet haben,

b) eine Beschäftigungszeit von fünf Jahren

c) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Dritten Sozialgesetzbuch gestanden haben,
Altersteilzeit vereinbaren.

(2) Arbeitnehmer, die das 60.Lebensjahr vollendet haben und die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, haben Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. …
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6.4
700. Kirchliche Anstellungsordnung (KAO)

Vom 27. April 1988 (Abl. 53 S. 173) ‑ in der Fassung vom 8. Oktober 1992 (Abl. 55 S 392) - vom 3 Februar 1993 (Abl. 55 S.484) ‑ vom 29. April 1993 (Abl. 55 S. 633) ‑ vom 9. September 1993 (Abl.56 S. 5) ‑ vom 10. Februar 1994 (Abl.56 S. 92) ‑vom 28. April 1994 (Abl. 56 S. 103) ‑ vom 23. Juni 1994 (Abl. 56 S.179) – vom 8. September 1994 (Abl.56 S. 217) ‑ vom 2, Dezember 1994 (Abl. 56 S.330) ‑ vom 9. Februar 1995 (Abl. 56 S.367) ‑ vom 6. Juli 1995 (Abl.56 S.488) – vom 15. September 1995 (Abl. 56 S.495) ‑ vom 11. Oktober 1995 (Abl.56 S. 530) ‑ vom 6. Dezember 1995 (Abl. 57 S. 42, 89) ‑ vom 29. Februar 1996 (Abl 57 S.89) ‑ vom 8. Mai 1996 (Abl. 57 S. 113) ‑ vom 29. November 1996 (Abl. 57 S.235) ‑ vom 12. Juni 1997 (Abl .57 S.348) ‑ vom 4. Dezember 1997 (Abl.58 S.43) ‑ vom 20. März 1998 (Abl. 58 S. 75) ‑ vom 10. Juni 1998 (Abl. 58 S. 115) ‑ und vom 23. Juli 1998 (Abl. 58 S. 134) – und vom 10. Okotber 2003 (Abl 60 S. 346)
§ 12 Arbeitszeit

(1) Anstelle von § 15 Abs. 1‑3 BAT wird bestimmt:

1. a) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich bzw. 38,5 Stunden bei Mitarbeitern, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit weniger als 18,7 Wochenstunden beträgt. Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. Bei Angestellten, die ständig Wechselschicht‑ oder Schichtarbeit zu leisten haben, kann ein längerer Zeitraum zugrundegelegte werden. Durch Dienstvereinbarung oder einzelvertraglich kann ein längerer Ausgleichszeitraum zugrundegelegte werden. Die Festlegung des Zeitraums für die Berechnung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit sowie sein Beginn und sein Ende ist in der Regel durch Dienstvereinbarung im voraus festzulegen. Bei Gleitzeitregelungen sind Übertragungsmöglichkeiten von Dienstplan zu Dienstplan bzw. Monat vorzusehen.

b) Das Wochendeputat der Religionspädagogen und der sonstigen privatrechtlich angestellten Lehrkräfte beträgt 24 Unterrichtsstunden. Bei Mitarbeitern nach Satz 1, deren Wochendeputat 16 oder mehr Wochenstunden beträgt und die an mehreren Schulen unterrichten, wird ihr Regelstundendeputat wie folgt ermäßigt:

· wenn sie an drei Schulen unterrichten: um eine Wochenstunde

· wenn sie an vier oder mehr Schulen unterrichten: um zwei Wochenstunden.

Deputatsermäßigungen, die für Schwerbehinderte oder aus Altersgründen nach den nachfolgenden Bestimmungen zusätzlich gewährt werden, bleiben hierbei außer Betracht. Unterricht an mehreren Schulen liegt vor, wenn die in Frage kommenden Schulen getrennten Schulleitungen unterstehen. Das Regelstundenmaß
 der vollbeschäftigten Mitarbeiter nach Satz 1 ‑ einschließlich der Teilzeitbeschäftigten mit einer Reduzierung bis zu 2 Wochenstunden ‑ ermäßigt sich zu Beginn des Schuljahres, in dem sie

‑ das 55. Lebensjahr vollenden, um 1 Wochenstunde
,

‑ das 60. Lebensjahr vollenden, um 2 Wochenstunden.

Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern mit mindestens einem halben Lehrauftrag ermäßigt sich das Regelstundenmaß zu Beginn des Schuljahres, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, um 1 Wochenstunde. Bei schwerbehinderten Religionspädagogen und sonstigen privatrechtlich angestellten Lehrkräften werden die Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg über die Stundenermäßigung schwerbehinderter Lehrer in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß angewandt. Das Nähere hierzu wird vom Oberkirchenrat bestimmt. Die Deputatsermäßigung wird anstelle des nach dem Schwerbehindertengesetz zustehenden Zusatzurlaubs gewährt.

Anmerkung:

Zur Reduzierung des Unterrichtsdeputats für schwerbehinderte Lehrkräfte:
6.4
Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus und Sport Baden‑Württemberg vom 17. Mai 1983 ist schwerbehinderten Lehrern vom zuständigen Oberschulamt auf Antrag eine Stundenermäßigung unter Berücksichtigung des Maßes der Behinderung zu gewähren. Ent​sprechendes gilt für teilzeitbeschäftigte Lehrer mit mindestens halbem Dienstauftrag. Voraussetzung ist in der Regel das Vorliegen eines amtsärztlichen Zeugnisses. In diesem Falle kann der Deputatsnachlaß bis zu maximal sechs Wochenstunden gewährt werden. Die Zahl der zu erlassenden Stunden hängt vom Grad und der Art der Behinderung ab.
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6.5
6.5 Dienstbefreiung

700 Kirchliche Anstellungsordnung (KAO)

§ 29 Dienstbefreiung

Bei schwerer Erkrankung 

- eines Kindes

- eines Angehörigen

(3) Der Mitarbeiter wird ferner für einen Arbeitstag unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26 BAT) und der in Monatsbeiträgen festgelegten Zulagen von der Arbeit freigestellt:

- bei der Taufe eines Kindes eines Mitarbeiters

- bei der kirchlichen Eheschließung eines Mitarbeiters

- bei der Konfirmation bzw. Erstkommunion eines Kindes eines Mitarbeiters oder am Tag vor oder nach dem Ereignis.

(6) Religionspädagogen sowie Gemeindediakone mit katechetischem Hauptauftrag erhalten, soweit sie in den Schulferien nicht dienstlich verpflichtet sind, an Fortbildungsveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Freizeiten teilzunehmen, die restlichen, über den Erholungsurlaub (§ 48 BAT) hinausgehenden Tage der Schulferien zu ihrer persönlichen Fortbildung und zur Vorbereitung des neuen Unterrichtsabschnittes Dienstbefreiung.
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6.6
6.6 Fahrtkosten

§ 20 Fahrtkosten zwischen Wohnung und Dienststätte

20.1 
Die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Dienststätte sind grundsätzlich vom Mitarbeiter zu tragen. Durch besondere Richtlinien wird bestimmt, wann und in welcher Höhe Mitarbeitern aus sozialen Gründen Fahrtkostenzuschüsse gewährt werden.

< siehe unter „Fahrtkostenzuschüsse“ >

20.2 
Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte aus besonderem dienstlichem Anlaß können die entstandenen notwendigen Fahrtkosten erstattet werden. 

20.3 
Für Katecheten und anderen kirchlichen Lehrkräften im Religionsunterricht, deren Dienstauftrag sich auf mehrere Schulen erstreckt, ist jeweils zum Schuljahresbeginn schriftlich festzuhalten, welche Schule die regelmäßige Dienststätte ist, d.h. an welcher Schule in Anbetracht des Stundenplans der Dienstauftrag überwiegend ausgeführt wird. Wird an keiner Schule wenigstens die Hälfte der im Dienstauftrag festgelegten Unterrichtsstunden erteilt, gilt als regelmäßige Dienststätte die der Wohnung am nächsten gelegene Schule. 

Aufgrund der vorgenannten Festsetzung ist eine Fahrtkostenverqütung nach § 6, § 7 oder § 7a für alle Fahrten möglich, die zur Erteilung des Unterrichts an einer weiteren Schule als der regelmäßigen Dienststätte notwendig sind. Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststelle gehören zu den Aufwendungen der privaten Lebensführung und können nicht als Reisekosten erstattet werden. Bei der Ermittlung der zu verqütenden Fahrtkilometer ist deshalb ‑ soweit es nicht um reine Dienstfahrten handelt ‑ ein Eigenanteil in Höhe der (einfachen oder doppelten) Strecke zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte von der Gesamtzahl der Fahrtkilometer abzusetzen. Näheres hierzu regelt der Oberkirchenrat durch Ausführungsbestimmungen.

20.4 
Katecheten und andere Lehrkräfte, die einen vom Schuldekan angeordneten Vertretungsdienst wahrnehmen, erhalten unabhängig davon, ob sich dieser Dienstauftrag auf mehrere Schulen erstreckt, bis zur Dauer eines Schuljahres alle dafür notwendigen Fahrtkosten nach § 6, § 7 bzw. § 7a erstattet. Satz 1 gilt auch für die in Absatz 3 Satz 1 genannten Mitarbeiter, wenn deren Gesamtdienstauftrag 8 Wochenstunden oder weniger umfaßt. 

< § 20 Abs.3 und 4 in der ab 1.2.1992 geltenden Fassung >

Zu § 20 (Fahrtkosten zwischen Wohnung und Dienststätte)

Zu Abs. 3:

1. 
Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte können einmal pro Arbeitstag im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten als Werbungskosten beim Finanzamt geltend gemacht werden. Soweit die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, z.B. ein Dienst am Abend oder am arbeitsfreien Wochenende oder eine um mindestens vier Stunden unterbrochene regelmäßige Arbeitszeit, gilt diese auch für zusätzliche Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte.
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6.7
6.7 Religionslehrer-Vereinbarung

782 Religionslehrer-Vereinbarung

Notwendige Ausbildung

I. Lehrbefähigung

Die Lehrbefähigung der kirchlich ausgebildeten Religionslehrkräfte mit vollem Dienstauftrag erstreckt sich auf die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts an der Grund- und Hauptschule, der Realschule, der Sonderschule, an der Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums sowie an beruflichen Schulen bis einschließlich des 10. Schuljahres.
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7. Schuldekanin/Schuldekan: Dienst und Aufgaben
7.1
7.1 Aufgaben und Stellung des Schuldekans in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Schulbeauftragte                                                                                       Ev. Oberkirchenrat Stuttgart
EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN WÜRTTEMBERG

Aufgaben und Stellung des Schuldekans in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Vom 2. Mai 1988

Der Schuldekan ist in seinem Dienstbereich der Beauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für den evangelischen Religionsunterricht und für Fragen der christlichen Erziehung. Er ist der kirchliche Ansprechpartner für Schulverwaltung, Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler. Im folgenden sind seine Aufgaben beschrieben, soweit sie Schule und Religionsunterricht betreffen.

I. Grundlagen

1.
Die Verantwortung für die christliche Erziehung und Begleitung der Jugend ist eine der wesentlichen Aufgaben christlicher Gemeinde. Im Kirchenbezirk obliegt dem Dekanatamt die Aufgabe der Visitation. (Sie ist beratender und begleitender Besuchsdienst und kirchenamtliche Aufsicht für die Kirchengemeinden, ihre Pfarrer und ihre Mitarbeiter.)

In Wahrnehmung dieses Visitationsauftrages soll der Schuldekan mithelfen, daß Eltern und alle in Kindergarten, Schule, Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht und christlicher Jugendarbeit Tätigen sich als derselben Aufgabe an der jungen Generation verpflichtet verstehen und ihnen Anregung und Beratung geben. Er soll dazu beitragen, daß die Bemühungen um die Begegnung junger Menschen mit der christlichen Botschaft und der Lebenswirklichkeit der Kirche nicht in voneinander isolierte Bereiche zerfallen.

2.
Nach Artikel 13 der Landesverfassung Baden-Württemberg nimmt die Kirche die Aufsicht über den Religionsunterricht wahr.

In Vollzug dieses Auftrags überträgt der Oberkirchenrat dem Schuldekan in den ihm zugewiesenen Kirchenbezirken die Aufsicht über den Religionsunterricht an allen öffentlichen Schulen und an allen Schulen in privater Trägerschaft. Die Ernennung zum Schuldekan erfolgt im Benehmen mit dem Oberschulamt.

II. Rechtsstellung

1.
Der Aufgabenbereich des Schuldekans ist Bestandteil der Aufgaben des Dekanatamtes. Schuldekan und Dekan sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Der Schuldekan nimmt seine Aufgaben eigenständig wahr. Er steht jedoch in der Gesamtverantwortung des Dekanatamtes. Dekan und Schuldekan unterstehen der Dienstaufsicht des Oberkirchenrates.

Der Schuldekan wird im Verhinderungsfall vom Dekan vertreten, soweit nicht bestimmte Aufgaben (z. B. Mitwirkung bei Prüfungen) einem benachbarten Schuldekan übertragen sind.

2.
Der Dienstbereich des Schuldekans deckt sich mit den Grenzen eines oder mehrerer Kirchenbezirke.

Der Schuldekan führt das Dienstsiegel:

Evang.Dekanatamt X / Evang. Dekanatämter X Y
‑ Schuldekan ‑

3.
Der Schuldekan führt sein Amt selbständig im Rahmen der kirchlichen Ordnungen und Weisungen des Evangelischen Oberkirchenrats.

Die Visitation in den Gemeinden führt der Schuldekan zusammen mit dem Dekan durch. In der Gemeinde des Dekans tritt an die Stelle des Dekans der Prälat.

4.
Im Kirchenbezirk oder den Kirchenbezirken seines Dienstbereichs ist der Schuldekan Mitglied der Bezirkssynode. An den Sitzungen des Kirchenbezirksausschusses und in Dekanatsorten an den Sitzungen des Kirchengemeinderats oder des Gesamtkirchengemeinderats kann er beratend teilnehmen.

III. Aufgaben

des Schuldekans im Bereich der Schule

1.
Der Schuldekan hilft mit, den Erziehungs- und Bildungsauftrag nach Artikel 12 der Landesverfassung an der öffentlichen Schule zu erfüllen. Der Schuldekan ist Kooperationspartner der Schule, die sich als „Christliche Gemeinschaftsschule“ (Artikel 15 Landesverfassung) versteht. Er berät, wirkt mit insbesondere in Fragen des/der

- religiösen Erziehung (Elternarbeit),

- Lehrerfortbildung,

- Schul- und Schülergottesdienste,

- Schulgebets,

- christlichen Feste im Schulalltag,

- kirchlichen Einkehrtage für Schüler und Lehrer.

2.
Aufgabe des Schuldekans ist die Aufsicht über den Religionsunterricht im Sinne von § 99 Abs. 1 des Schulgesetzes.

Dies bedeutet im einzelnen:

2.1 Beratung, Fortbildung und Förderung aller, die Religionsunterricht erteilen (vgl. Abschnitt IV).

2,2 Koordination des Religionsunterrichts (vgl. Abschnitt V).

2.3 Sorge für die ordnungsgemäße Erteilung des Religionsunterrichts (vgl. Abschnitt VI).

2.4 Unterrichtsbesuche (vgl. Abschnitt VII).

2.5 Bericht über die Situation des Religionsunterrichts (vgl. Abschnitt VIII).

2~6 Bei Schwierigkeiten, insbesondere bei Beschwerden, Aufklärung von Sachverhalten und gegebenenfalls Einleitung von notwendigen Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Oberkirchenrat.

2.7 Aufgrund besonderer Beauftragung Mitwirkung in der religionspädagogischen Ausbildung und bei Prüfungen.

3.
Bei Dekanen sowie bei

hauptberuflichen Pfarrern für Religionsunterricht und staatlichen Lehrern an Gymnasien und beruflichen Schulen

obliegt die unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichts (insbesondere im Sinne von 2.4) den besonderen Beauftragten des Oberkirchenrats, soweit im Einzelfall nicht der Schuldekan beauftragt worden ist.

IV. Fortbildung

1.
Der Schuldekan ist in seinem Dienstbereich für die Planung und Durchführung der religionspädagogischen Fortbildung verantwortlich. Mit dem für überregionale Fortbildungstagungen zuständigen Pädagogisch-Theologischen Zentrum hält er Kontakt.

2.
Bei der Durchführung regionaler Arbeitsgemeinschaften arbeitet der Schuldekan mit dem vom Staat berufenen Fachberater eng zusammen. Dessen Zuständigkeiten werden von dieser Ordnung nicht berührt.

3.
Der Schuldekan beteiligt sich nach Möglichkeit an der fächerübergreifenden Fortbildung der Lehrer und bringt den Beitrag des christlichen Glaubens und der christlichen Erziehung zur Sprache.

V. Koordination

1.
Der Schuldekan sorgt im Zusammenwirken mit dem Schulleiter und dem Staatlichen Schulamt für eine sachgemäße und ausgewogene Verteilung der Lehraufträge der Religionslehrer.

2.
Der Schuldekan hat das Recht, Einsicht in die Verteilung der Lehraufträge sowie in den Stundenplan zu nehmen.

3.
Der Schuldekan kann Pfarrer und kirchlich angestellte Lehrkräfte zur Übernahme von Religionsunterricht auch an Schulen verpflichten, die nicht im Dienstbereich des Betroffenen liegen. Entsprechendes gilt für Vertretungsaufträge.

VI. Ordnungsgemäße Erteilung des

Religionsunterrichts

1.
Der Schuldekan achtet darauf, daß der Religionsunterricht in dem durch den Stundenplan vorgesehenen Umfang erteilt wird und ist für die Regelung von Vertretungen mitverantwortlich.

2.
Der Schuldekan achtet auf die Einhaltung des Lehrplans und hat das Recht, Einblick in den Stoffverteilungsplan der Religionslehrer zu nehmen.

3.
Der Schuldekan informiert die Religionslehrer über geeignete Unterrichtsmedien und berät die Schule bei der Anschaffung lehrplangemäßer Lehr- und Lernmittel.

VII. Einsichtnahme in den Religionsunterricht

1. Durch regelmäßigen Kontakt mit der Schule und durch Einsichtnahme in den Unterricht informiert sich der Schuldekan über den Stand des Religionsunterrichts. Die Unterrichtsbesuche sollen dazu beitragen, dass der evangelische Religionsunterricht pädagogisch fachgerecht und den Grundsätzen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gemäß erteilt wird (vgl. Artikel 7 Abs. 3 GG und Artikel 18 LV Baden-Württemberg) und in ihm die in der öffentlichen Schule geltenden allgemeinen Bestimmungen beachtet werden. Der Schuldekan hat dabei besondere seelsorgerliche Verantwortung.

2. Schulbesuche in Verbindung mit einzelnen Unterrichts besuchen sollen in mindestens sechsjährigem Turnus erfolgen. Dabei findet ein Gespräch mit der Schulleitung und eine Fachkonferenz der Religionslehrer statt. Diese Besuche werden, soweit sinnvoll und möglich, mit der Visitation der Kirchengemeinde verbunden. Solche Besuche kündigt der Schuldekan in der Regel an.

3. Besteht Anlass zu einer besonderen Beurteilung des Lehrers oder liegt eine Beschwerde vor, so wird ein Unterrichtsbesuch durchgeführt, der in der Regel ohne Ankündigung erfolgt. Der Schulleiter wird vor Beginn des Besuchs informiert. Anlass und Ergebnis des Besuchs wird mit dem Besuchten ausführlich erörtert. Wird ein schriftlicher Bericht erstellt, so wird dieser dem beurteilten Lehrer zur Kenntnis gegeben.

4. An den Besuchen im Religionsunterricht von staatlichen Lehrern zum Zweck der dienstlichen Beurteilung ist der Schuldekan, bei Lehrern an Gymnasien und beruflichen Schulen der Fachberater für Religionsunterricht oder der besondere Beauftragte des Oberkirchenrats beteiligt. Er verantwortet die inhaltliche Bewertung des Unterrichts.
VIII. Berichte

1. Der Schuldekan legt dem Oberkirchenrat auf dem Weg über den Prälaten einen Jahresbericht über die Situation des Religionsunterrichts in seinem Dienstbereich vor.

2. Der Schuldekan berichtet der (den) Bezirkssynode(n) seines Dienstbereichs regelmäßig über die Entwicklung des Religionsunterrichts, über besondere Schwierigkeiten und notwendig werdende Maßnahmen.

3. Aus Anlass der Visitation einer Kirchengemeinde informiert der Schuldekan den Kirchengemeinderat über die allgemeine Situation des Religionsunterrichts sowie die Bemühungen um die christliche Erziehung der Jugend am Ort. Für den Evangelischen Oberkirchenrat erstellt der Schuldekan einen schriftlichen Bericht.

IX. Dienstaufsicht

über Religionslehrer im Kirchendienst

Über die kirchlich angestellten Religionslehrer (Katecheten) übt der Schuldekan neben der Fachaufsicht auch die Dienstaufsicht aus.
X. Interkonfessionelle Zusammenarbeit

Der Schuldekan arbeitet mit dem katholischen Schulrat/Schuldekan zusammen. In Absprache mit diesem sucht er das Gespräch der evangelischen und katholischen Religionslehrer an einer Schule zu fördern.

XI. Außerschulische Verpflichtungen des Schuldekans

Aus dem in Nr. I beschriebenen Auftrag ergeben sich für den Schuldekan weitere Aufgabenfelder, die hier nicht näher beschrieben sind.

Sie erfordern enge Zusammenarbeit mit den Gemeindepfarrern und den kirchlichen Mitarbeitern in Kindergarten, Jugendarbeit, Kindergottesdienst und den Kontakt zu kommunalen Behörden. Er bemüht sich um die Zurüstung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag und hält Verbindung zu außerschulischen Bildungseinrichtungen (z.B. Erwachsenenbildungswerke).

K.u.U. 1990, Nr. 17, S. 393-395
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7.2
7.2: 786. Dienstanweisung für Schuldekane

Erlaß des Oberkirchenrats vom 11. März 1965 (Abl. 41 S. 271)

Die Dienstanweisung für Schuldekane wird unter Aufhebung der früheren Bestimmungen (AbI. 33 S. 280, AbI. 34 S89 und AbI. 38 S. 193) wie folgt neu gefaßt:

§ 1 Aufgabenkreis

(1) Der Schuldekan soll dazu helfen, daß sich alle an der evangelischen Erziehung und Unterweisung der Jugend Beteiligten (Eltern, Schule, Jugendwerk, Kindergarten, Leiter und Helfer im Kindergottesdienst und andere Dienstgruppen) als aufeinander angewiesene Mitarbeiter an derselben Aufgabe, die nur in Zusammenarbeit erfüllt werden kann, verstehen lernen. Er soll dafür Anregungen geben und von Zeit zu Zeit die Leiter solcher Gruppen zu gemeinsamen Beratungen einladen.

(2) Der Schuldekan hat die Aufsicht über den evangelischen Religionsunterricht der Pfarrer,Lehrer, Katecheten, Gemeindehelfer und kirchlichen Hilfskräfte. Ausgenommen von seiner Aufsicht ist der Religionsunterricht, der von Dekanen und von Studienräten bzw. Pfarrern für Religionsunterricht gegeben wird, sowie der Unterricht an Pädagogischen Hochschulen und kirchlichen Ausbildungsstätten. Durch besondere Anordnung können Schuldekane vom Oberkirchenrat auch mit der Aufsicht über den Religionsunterricht von Pfarrern bzw. Studienräten für Religionsunterricht beauftragt werden.

(3) Der Schuldekan soll im besonderen dafür sorgen:

a) daß der Religionsunterricht ordnungsgemäß erteilt wird, wozu gehört, daß er mit den Bezirksschulämtern, den Schulvorständen, den Lehrern und Pfarrern Fühlung hat und sie über wichtige Vorgänge auf dem Gebiet des Religionsunterrichts informiert;
b) daß die Fortbildung aller gefördert wird, die Religionsunterricht erteilen; dazu gehört die Pflege der Religionspädagogischen Arbeitsgemeinschaften und entsprechender besonderer Zusammenkünfte, vor allem aber auch die Förderung der katechetischen Hilfskräfte, die er regelmäßig anleiten und denen er auch sonst mit Rat und Tat beistehen soll;
c) daß das Verständnis der Eltern für die religiöse Erziehung ihrer Kinder geweckt und gefördert wird.

(4) Der Schuldekan wirkt mit bei der Planung der Schulgottesdienste, deren Gestaltung und Durchführung, desgleichen bei der Vorbereitung und Durchführung religiöser Schulwochen.

(5) Der Schuldekan pflegt insbesondere die Verbindung mit dem Katechetischen Amt und den katechetischen Ausbildungsstätten der Landeskirche.

§ 2 Schulbesuche
(1) Der Schuldekan informiert sich über den Stand des Religionsunterrichts durch Besuche im Unterricht. In der Regel kündigt er dem Unterrichtenden seinen Besuch an. Der Schulleiter ist vor dem Besuch zu verständigen.

(2) Jede Schule ist in dreijährigem Turnus zu besuchen. Schulleiter und Klassenlehrer sollen zu dem Besuch eingeladen werden.

(3) Im Anschluß an den Besuch wird der Unterricht mit dem Religionslehrer besprochen.

§ 3 Berichte

(1) Auf 1. Juni jeden Jahres legt der Schuldekan über den zuständigen Prälaten dem Oberkirchenrat einen Jahresbericht vor.

(2) Den jährlichen Vikariatsberichten fügt der Schuldekan eine Äußerung bei über den Unterricht der unständigen Pfarrer und der Vikarinnen.

§ 4 Dienstrechtliche Stellung

(1) Die Aufgaben des Schuldekans sind Bestandteil des Aufgabenbereichs eines Dekanatamtes. Der Schuldekan und Dekan sind auf enge Zusammenarbeit angewiesen.

(2) Der Dienstbereich des Schuldekans deckt sich mit den Grenzen eines oder mehrerer Dekanate.

(3) Der Schuldekan führt sein Amt nach den Anweisungen des Oberkirchenrats. Er ist in seinem Aufgabenbereich selbständig. Visitation und Inspektion des Schuldekans richten sich nach den für das Dekanatamt geltenden Bestimmungen.

(4) Ist der Schuldekan nicht Mitglied der Organe der Kirchengemeinde und des Kirchenbezirks, zu denen der Dekan kraft Amtes gehört, so hat er in diesem beratende Stimme.

(5) Der Schuldekan führt das Dienstsiegel: 
Evangelisches Dekanatamt
- Schuldekan -

(6) Ein ordinierter Schuldekan soll in regelmäßigem Turnus in den Gottesdienstplan einer Gemeinde eingereiht werden. Auch ein nicht ordinierter Schuldekan kann vom Oberkirchenrat ermächtigt werden, Predigtgottesdienst (ohne Talar) zu halten.

§ 5 Verpflichtung

Die Verpflichtung des Schuldekans erfolgt in einem Gottesdienst durch den Prälaten des Sprengels. In diesem Gottesdienst macht der Schuldekan die Gemeinde mit seinem Lebenslauf bekannt; ist er Theologe, so hält er die Predigt. Der Schuldekan legt folgendes Gelöbnis ab:

„Ich gelobe vor Gott, mein Amt als Schuldekan im Aufsehen auf Jesus Christus, dem alleinigen Herrn der Kirche zu führen.

Getreu meiner Gliedschaft in der Evang. Kirche will ich in meinem Teil dafür Sorge tragen, daß die meiner Leitung anbefohlene christliche Unterweisung auf dem Grund des Evangeliums geschehe; wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist.

Ich will in dem mir übertragenen Aufsichtsamt für christliche Unterweisung die kirchliche Ordnung nach meiner Dienstanweisung gewissenhaft wahren, über die mir anbefohlenen Lehrkräfte und kirchlichen Einrichtungen meines Amtsbereichs eine sorgfältige Aufsicht führen und darauf acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde.

So will ich treulich mithelfen, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das Haupt ist, Christus."
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7.2 Erlaß des Oberkirchenrats zur Zusammenarbeit von Dekaninnen, Dekanen, Schuldekaninnen und Schuldekanen

vom 16. Mai 2000 AZ 15.10 Nr. 45

Zur Ordnung der Zusammenarbeit der Schuldekaninnen und Schuldekane [mit ihrem in § 1 Dienstanweisung für Schuldekane vom 11. März 1965 (AbI. 41 S. 271) bestimmten Aufgabenkreis] und den Dekaninnen und Dekanen (mit dem insbesondere in der Kirchenbezirks- und Visitationsordnung sowie anderen Regelungen festgelegten Aufgabenkreis) wird bestimmt:

1. Zusammenarbeit von Dekanin oder Dekan und Schuldekanin oder Schuldekan 

1.1. Dekanin oder Dekan und Schuldekanin oder Schuldekan nehmen die Aufgaben des Dekanatamts wahr. Aufgaben in den ihnen zugeordneten Teilhereichen des einen Amtes erfüllen sie selbständig. Sie sind zur Zusammenarbeit verpflichtet.
1.2 Dekanin oder Dekan und Schuldekanin oder Schuldekan führen regelmäßige Dienstbesprechungen durch. Dabei werden auch die Ergebnisse der Dekansdienstbesprechung und Schuldekansdienstbesprechungen mit ihren Konsequenzen für den Kirchenbezirk erörtert. Personalentscheidungen bei kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Dienstauftrag Bezug zum Religionsunterricht hat, werden abgesprochen. Hierzu gehören auch die Veränderungen im Pfarrdienst
.

2. Abgrenzung der Aufgabenbereiche

2.1 Im Blick auf die zugeordneten Teilbereiche repräsentieren Dekanin oder Dekan und Schuldekanin oder Schuldekan das Dekanatamt nach außen.

2.2 Im Rahmen des von Dekanatamt zu verantwortenden Bildungsauftrags ist abzusprechen, für welche Bereiche Dekanin oder Dekan oder Schuldekanin oder Schuldekan jeweils zuständig sind (z.B. Kindergarten-, Eltern-, Erwachsenen-, Konfirmandenarbeit). Felder für besondere Absprachen sind insbesondere

- die Visitation

- die Ausbildung und Beurteilung der Vikarinnen und Vikare

- die Beratung, Begleitung und Beurteilung der Personen im unständigen und ständigen Pfarrdienst.

Dr. Daur

Beschluss des Kollgiums vom 16. Mai 2000, Dezernat 2 und Dezernat 4

Abl 59, Nr. 12, 30.12.2000, S. 188f.
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7.3.1
7.3.1 Zusammenarbeit von Dekan und Schuldekan

1.  Rechtsquellen


Dienstanweisung für Schuldekane (Rechtssammlung 786)


Kirchenbezirksordnung (Rechtssammlung 60/61)


Kirchengerneindeordnung (Rechtssammlung 50/51)


Visitationsordnung (Rechtssammlung 90/91)


Kirchliche Verordnung über die Verpflichtung der Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen (Rechtssammlung 480)


Pfarrerstellenbesetzungsgesetz (Rechtssammlung 80/81)


Urlaubs- und Stellvertretungsordnung (Rechtssammlung 540)


Aufgaben und Stellung des Schuldekans in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Kultus und Unterricht 1990)
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Informationen für die Schuldekaninnen und Schuldekane

Ev. Religionsunterricht am Gymnasium

- Organisation und Fachaufsicht -
Aus der Dienstordnung für Schuldekane ('K. u. U.' 17/1990) ergeben sich hier in Kürze folgende Regelungen und Verantwortlichkeiten:

A) Unterrichtsversorgung

Zur Zeit haben wir nahezu Vollversorgung (Ausfall 1 %). Im Mai jeden Jahres bearbeiten die gymnasialen Schulleiter jeweils die Lehrerbedarfsübersicht des kommenden Schuljahres für das Oberschulamt. Spätestens hier bespricht der Schuldekan mit dem Schulleiter die Versorgung des nächsten Schuljahres: Wie viele kirchl. Stunden braucht die Schule, wer scheidet aus, etc.?

Zu empfehlen ist hier auch ein Fragebogen des Schuldekans (Beispiel Bernecker). In der Regel ersetzt das Oberschulamt ausscheidende staatliche Lehrer. Falls die Kirche hier in Zukunft größere Lücken bei den kirchlichen Lehrkräften entstehen lassen muss (Einsparungen), wird der Beauftragte des Oberkirchenrats für den Religionsunterricht an Gymnasien vom Schuldekan informiert, um beim Staat auf die Zuweisung einer weiteren Lehrkraft hinzuwirken. Notwendiger Vertretungsunterricht für kirchliche Religionspädagogen regelt der Schuldekan alleine, bei vom Oberkirchenrat bezahlten kirchlichen Lehrern, Gemeindepfarrern und Pfarrern für RU in Zusammenarbeit mit dem Schulreferat des Oberkirchenrats. Müssen staatliche Lehrer vertreten werden, kann die Kirche hierfür keinesfalls Kosten übernehmen, höchstens Hinweise auf arbeitssuchende Religionslehrer geben. Der Staat hat Geld für Krankheits- und Mutterschutzvertretungen für staatliche Lehrer.

Die jährliche Statistik über Teilnahme und Versorgung des Religionsunterrichts wird primär vom Schuldekan erstellt und verantwortet (Stichwoche im Oktober). Hier dürfen die Sekretärinnen niemals ratlos allein gelassen werden.

B) Dienstaufsicht

Der Schuldekan hat die Dienstaufsicht bei den kirchlichen Religionspädagogen, den Gemeindepfarrern im Religionsunterricht und den hauptamtlichen kirchlichen Pfarrern für Religionsunterricht incl. Pfarrern z. A. auf Dienstaushilfe beim Schuldekan. 

C) Fachaufsicht

Der Schuldekan hat die Fachaufsicht bei den kirchlichen Religionspädagogen und den Gemeindepfarrern im Religionsunterricht. Bei den staatlichen Religionslehrern an GHRS ist er bei beurteilenden Unterrichtsstunden (Prüfungen, Ernennungen) zu beteiligen, nicht jedoch bei staatlichen Lehrern und Pfarrern für RU an Gymnasien. Hier sind die Fachberater der Oberschulämter und der besondere Beauftragte des Oberkirchenrats zuständig bei benoteten Unterrichtsbesuchen.

D) Beratende Besuche und Visitationen

Beratende Unterrichtsbesuche des Schuldekans sind angebracht bei Pfarrern für Religionsunterricht im kirchlichen Dienst zum Kennenlernen (Dienstaufsicht!) und sollten auch 

den staatl. Religionslehrern angeboten werden, vor allem bei akuten Schwierigkeiten im Unterricht. Bei Eltern- und Schulleiterbeschwerden arbeitet der Schuldekan grundsätzlich mit dem Beauftragten des Oberkirchenrats zur Behebung zusammen (gegenseitige Informationspflicht!).

Bei kirchl. Hauptvisitationen informiert der Schuldekan den Beauftragten des Oberkirchenrats rechtzeitig über den Termin und spricht die Schulbesuche mit ihm ab. In geeigneten Fällen und im gegenseitigen Einvernehmen kann der Schuldekan die Visitationsbesuche bei sämtlichen Lehrkräften des Gymnasiums durchführen.
7.4
E) Fortbildung

Die Fortbildung der Lehrkräfte im Religionsunterricht des Gymnasiums wird vom Oberkirchenrat, den Oberschulämtern und dem Pädagogisch-Theologischen Zentrum federführend geplant, durchgeführt und finanziert. Zur Organisation der Regionalveranstaltungen ist in vielen Fällen die Hilfe der Schuldekane auf Anfrage des Schulreferates notwendig. Alle Schuldekane erhalten die Einladung und Übersicht zu den jährlichen Regionalveranstaltungen des Gymnasiums und sind selbstverständlich dort willkommen. Die Einladung und Teilnahme von Lehrkräften des Gymnasiums an den RPAs des Schuldekans ist grundsätzlich möglich und zu begrüßen, wenn auch selten. Eine spezielle jährliche Begegnung mit den Religionslehrern des Gymnasiums wird von vielen Schuldekanen durchgeführt (z. B. Nachmittagskaffee).

F) Die Verantwortung als kirchliche/r Beauftragte/r im Dekanat

Bei Verabschiedung und Einsetzung von Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schularten ist der Schuldekan als Repräsentant der Landeskirche beteiligt. Er ist auch verantwortlich für die ordnungsgemäße Überwachung und Durchführung der Vokationen von staatlichen Lehrkräften (Anträge, Gespräche, etc.) und für die Investitur von hauptamtlichen Pfarrern für Religionsunterricht. Kontakte zwischen Kirchengemeinderäten und den Religionslehrern am Gymnasium werden vom Schuldekan geknüpft und gefördert.

Stuttgart, Oktober 2003

(Frau Illi: Ordner: Standard Briefe / Schriftstück: Info Schuldekane)

gez.

Gebhard Böhm

StD i. K. Pfarrer
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7.5
Informationen für die Schuldekaninnen und Schuldekane

Ev. Religionsunterricht an beruflichen Schulen

Zuständigkeit, Organisation und Fachaufsicht ‑

Grundsätzliches

In der Dienstordnung für die Schuldekane (‚K. u. U.' 1990 Seite 393 ff.) wird festgehalten, dass der Schuldekan in seinem Dienstbereich „der Beauftragte der Ev. Landeskirche in Württemberg für den ev. Religionsunterricht“ ist. Im Schulreferat des Ev. Oberkirchenrats gibt es bezogen auf den Bereich der ganzen Landeskirche ebenfalls Beauftragte für den Religionsunterricht an Grund-, Haupt- und Realschulen, an allgemeinbildenden Gymnasien und an beruflichen Schulen. Diese doppelte Zuständigkeit der Schuldekane und der jeweiligen Referenten im Schulreferat darf nicht im Sinne einer Konkurrenz, sondern muss als Kooperationsmodell verstanden werden. Die Dienstordnung der Schuldekane regelt nicht alle Fragen sondern benennt nur die wichtigsten Punkte.

A. Unterrichtsversorgunq
In Ziff. V,1 der Dienstordnung für die Schuldekane wird festgelegt, dass der Schuldekan bei der Lehrerversorgung mit dem jeweiligen Schulamt kooperiert. Nicht erwähnt ist hier die Kooperation mit den Oberschulämtern, über die im Bereich der beruflichen Schulen die Lehrerversorgung fast ausschließlich läuft. Hier kooperiert der Referent im Schulreferat direkt mit den jeweiligen Oberschulämtern sowie im Kontakt mit der kath. Seite. Der Referent im Schulreferat hat den zuständigen Schuldekan über alle Änderungen in der Unterrichtsversorgung zu informieren.

Ausnahme von dieser Regel ist der Einsatz von Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern im Religionsunterricht an der beruflichen Schule. Der Schuldekan nimmt direkt mit der betroffenen Schule Kontakt auf, informiert aber vor beabsichtigten Änderungen den Referenten im Schulreferat. Die pauschale Zusendung von Fragebogen kann Irritationen bei Schulleitungen auslösen, weil man dort gewohnt ist, in Fragen der Unterrichtsversorgung nur mit den zentralen Behörden (Oberschulamt bzw. Oberkirchenrat) befasst zu sein.

Vertretungsunterricht für landeskirchlich angestellte Religionspädagoginnen und Religions-pädagogen sowie Pfarrerinnen und Pfarrer für RU regelt außer bei Gemeindepfarrern der Anstellungsträger, also die Landeskirche. Bei Vertretungsunterricht für Gemeindepfarrer sollte Kontakt mit dem Schulreferat aufgenommen werden.

Die jährliche Statistik über den Religionsunterricht an beruflichen Schulen erfolgt über Datenträger, der dem Evangelischen Oberkirchenrat von den Oberschulämtern zur Verfügung gestellt wird. Diese Daten können verglichen werden mit den Statistikbögen der einzelnen Schulen und den Personalblättern. Auf Anfrage werden die Schuldekaninnen und Schuldekane über die Statistik an den beruflichen Schulen ihres Distrikts informiert.

B. Dienstaufsicht:
Der Schuldekan hat die Dienstaufsicht bei den kirchlichen Religionspädagogen, den Gemeindepfarrern im Religionsunterricht und den hauptamtlichen kirchlichen Pfarrern für Religionsunterricht incl. Pfarrern z. A. auf Dienstaushilfe beim Schuldekan.

C. Fachaufsicht:

Der Schuldekan hat die Fachaufsicht bei den kirchlichen Religionspädagogen und den Gemeindepfarrern im Religionsunterricht. Bei den staatlichen Religionslehrern an GHRS ist er bei beurteilenden Unterrichtsstunden (Prüfungen, Ernennungen) zu beteiligen, nicht jedoch bei staatlichen Lehrern und Pfarrern für RU an beruflichen Schulen. Hier sind die Fachberater der Oberschulämter und der besondere Beauftragte des Oberkirchenrats zuständig.

7.5
D. Beratende Besuche und Visitationen:

Beratende Unterrichtsbesuche des Schuldekans sind angebracht bei kirchl. Pfarrern für Religionsunterricht zum Kennenlernen (Dienstaufsicht!) Bei Eltern‑ und Schulleiterbeschwerden arbeitet der Schuldekan grundsätzlich mit dem Beauftragten des Oberkirchenrats zur Behebung zusammen (gegenseitige Informationspflicht!). Bei kirchl. Hauptvisitationen informiert der Schuldekan den Beauftragten des Oberkirchenrats rechtzeitig über den Termin und spricht die Schulbesuche mit ihm ab. In geeigneten Fällen und im gegenseitigen Einvernehmen kann der Schuldekan die Visitationsbesuche bei sämtlichen Lehrkräften des Gymnasiums durchführen.

E. Fortbildung:

Die Fortbildung der Lehrkräfte im Religionsunterricht des Gymnasiums wird vom Oberkirchenrat, den Oberschulämtern und dem Pädagogisch-Theologischen Zentrum federführend geplant und finanziert. Zur Organisation der Regionalveranstaltungen ist in vielen Fällen die Hilfe der Schuldekane auf Anfrage notwendig. Alle Schuldekane erhalten die Einladung und Übersicht zu den jährlichen Regionalveranstaltungen der beruflichen Schulen und sind selbstverständlich dort willkommen. Die Einladung und Teilnahme von Lehrkräften der beruflichen Schulen an den RPAs des Schuldekans ist grundsätzlich möglich und zu begrüßen, wenn auch selten. Eine jährliche Begegnung mit den Religionslehrerinnen und Religionslehrern der beruflichen Schulen (möglicherweise zusammen mit dem katholischen Schuldekan und den katholischen Kolleginnen und Kollegen) kann den Bereich der Berufsschule stärker als bisher ins Bewusstsein der Kirchengemeinden bringen und eine Stärkung der Verbindung Schule/Gemeinde fördern.

F. Kirchliche Repräsentation vor Ort

Die Dienstordnung legt fest, dass der Schuldekan der kirchl. Ansprechpartner für Schulverwaltung, Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler ist. Er ist also in Schulfragen der örtliche Repräsentant der Ev. Landeskirche. Deswegen nimmt der Schuldekan in der Regel von sich aus Kontakt mit den Schulleitungen der beruflichen Schulen seines Dienstbereiches auf, auch wenn an dieser Schule kein kirchlich angestellter Religionslehrer vorhanden ist. Er informiert sich über die Belange des Religionsunterrichts an den beruflichen Schulen seines Distrikts und berichtet darüber in seinen Jahresberichten. Bei festlichen Anlässen (Schulleitereinführung und Verabschiedungen) wird in der Regel der Schuldekan als regionaler kirchlicher Vertreter eingeladen.

G. Unterschiedlicher Aufgabenbereich der kath. Schuldekane

Verwirrend ist sowohl für die schulische Seite wie manchmal für die ev. Schuldekane, dass die kath. Schuldekane einen anders gearteten Aufgabenbereich haben. Sie nehmen viele der Aufgaben wahr, mit denen bei uns die Beauftragten für den RU im Schulreferat betraut sind. Sie sind aber auch zuständig für die Erteilung des kirchlichen Einvernehmens bei Beurteilungen, während diese Aufgabe auf unserer Seite von den staatlichen Fachberatern für Religionslehre wahrgenommen wird. Gerade an beruflichen Schulen empfiehlt sich die Kooperation mit den zuständigen kath. Schuldekanen, wenn es um die Einladung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern eines Berufsschulzentrums zu einer gemeinsamen Besprechung und Informationsrunde geht.

Stuttgart, 14. Februar 2001

(Frau Illi ‑ Ordner: Standard Briefe / Schriftstück: Info für Schuldekane)

gez.

Hans-Joachim Heese

StD Pfarrer
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7.6
7.6 Fortbildung
Abrechnung der Fahrtkosten (rosa Formular) und der Honorare (blaues Formular) über Dezernat 2 aus Mitteln des Oberschulamtes.

Honorare über 30,00€ sind steuerpflichtig.
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7.7
7.7 Gremien

Kirchengemeinderat

Schuldekanin oder Schuldekan können in Dekanatsorten, in denen keine Gesamtkirchengemeinde besteht, zu Sitzungen eingeladen werden und beratend teilnehmen. (KGO 50/51, II. Kirchengemeinderat,1. Bestellung, § 11, Abs. 4,5)

Gesamtkirchengemeinderat
In Dekanatsorten wird die Schuldekanin oder der Schuldekan zu den Sitzungen des Gesamtkirchengemeinderates eingeladen und kann beratend daran teilnehmen. (KGO 50/51, § 52 Abs. 1)
Engerer Rat

(KGO 50/51, § 54 wird die Schuldekanin oder der Schuldekan nicht aufgeführt)

Bezirkssynode

Mitglied ist … die oder der für den Kirchenbezirk bestellte Schuldekanin oder Schuldekan (also mit Stimmrecht). (KBO 60/61, § 3, Abs. 2,4)

Kirchenbezirksausschuss

Zu den Sitzungen des Kirchenausschusses werden eingeladen und können beratend teilnehmen:

- die Schuldekanin oder der Schuldekan.

(KBO 60/61, § 16, Abs. 6,2)
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7.8
7.8 PE – Gespräche

Vor dem Gespräch

Dekan/Dekanin teilt dem Schuldekan die Termine für PE-Gespräche mit Pfarrerinnen und Pfarrern mit. Sollte aus Sicht des Schuldekans das Thema Religionspädagogik/Religionsunterricht bei einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrern eine hervorgehobene Rolle im PE-Gespräch spielen, weist er den jeweiligen Dekan/Dekanin in geeigneter Form, d.h. unter Benennung des Themenkreises bzw. der Gesprächspunkte hierauf hin.

Beim PE-Gespräch

Dekanin/Dekan bringen die vom Schuldekan genannten Punkte in das PE-Gespräch ein.

Sind keine speziellen Hinweise durch den Schuldekan erfolgt, achten Dekaninnen/Dekane darauf, dass über religionspädagogische Felder wie Schule, Konfirmandenunterricht, Bildung in der Gemeinde usw. im PE-Gespräch gesprochen werden kann bzw. thematisieren diesen Bereich.

Ergebnis als Zielvereinbarung

Das Ergebnis eines PE-Gesprächs kann eine formale Vereinbarung sein, die das Ziel verfolgt, den Schuldekan in das Verfahren einzubeziehen. Etwa, dass die Pfarrerin/der Pfarrer ein Gespräch mit dem Schuldekan sucht, um einen Bearbeitungsprozess mit Zielvereinbarung für die aufgeworfenen Fragen festzulegen.

PE-Gespräche bei Gemeindepfarrer/innen, die mit über 50% im religionspädagogischen Feld arbeiten.

Hier könnte eine Delegation der PE-Gespräche erfolgen. Hier wird vorgeschlagen, dass der Schuldekan die PE-Gespräche in den zahlenmäßig überschaubaren Fällen führt. 

(Direktorin Rupp, 14.06.2004, AZ 20.72 Nr. 240/5)
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7.9 Schulstatistik

EVANGELISCHER OBERKIRCHENRAT

70012 STUTTGART, 98‑09‑23





POSTFACH 10 13 42





Telefon (0711) 2149 ‑ 0





Sachbearbeiterin Durchwahl




Pfarrerin Schullehner -290

AZ 62.31-1 Nr. 364/2.1

An die

Evang. Dekanatämter

‑ Dekane und Dekaninnen

Schuldekane und Schuldekaninnen –

______________________________

Staatliche Vergütung für Religionsunterricht an öffentlichen Schulen;

hier. Stichwoche im Schuljahr 1998/99 ff.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie kurz über das geänderte Abrechnungsverfahren für die Ersatzleistungen des Landes und dessen Auswirkungen auf die Stichwoche.

Nach der seitherigen Verwaltungsvorschrift war es nicht möglich, die im Landeshaushalt vorgesehenen Mittel „auszuschöpfen“. Nun wird der im Landeshaushalt vorgesehene Planansatz (abzüglich der Ersatzleistungen für „kleinere Religionsgemeinschaften“) anhand der Unterrichtsdeputate auf die vier Kirchen in Baden-Wütttemberg verteilt. Das neue Abrechnungsverfahren bedeutet allerdings nicht, daß das Land in Zukunft die Kosten für die kirchlichen Religionslehrer voll ersetzt. Es ergibt sich nur  eine geringe Besserstellung der Kirchen.

Da nun in Zukunft für die Ersatzleistungen nicht mehr die tatsächlich in der Stichwoche gehaltenen Stunden unserer kirchlichen Lehrkräfte, sondern der in der Stichwoche gültige Lehrauftrag herangezogen wird, brauchen die tatsächlich gehaltenen Stunden auf dem Schulstatistikbogen nicht mehr erfaßt zu werden. Diese Veränderung wurde bereits auf dem Schulstatistikbogen für das Schuljahr 1998/99 vorgenommen.

Es darf nun nicht der Eindruck entstehen. daß das geänderte Abrechnungsverfahren dazu führt, daß die Vertretung für unsere kirchlichen Lehrkräfte nicht mehr ernstgenommen wird. Wie seither gilt, daß der in der Stichwoche gültige Lehrauftrag einer kirchlichen Lehrkraft im ganzen Schuljahr erteilt und ggf. eine Vertretung in den Unterricht geschickt werden muß.

Wir bitten Sie, weiterhin darauf zu achten, daß vor allem auch in der Stichwoche kein Unterricht wegen kirchlicher Fort- und Weiterbildungskurse ausfällt.

Eine Kopie dieses Schreibens erhalten: Diakonisches Werk der evang. Kirche in Württemberg, Evang. Akademie Bad Boll, Pastoralkolleg Denkendorf, Pastoralkolleg Urach, Kirchl. Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik Karlshöhe Ludwigsburg, Evang. Fortbildungsstätte Denkendorf, Pädagogisch-Theologisches Zentrum, Fachgemeinschaft evang. Religionslehrer in Württemberg, Evang. Tagungsstätte Bernhäuser Forst, Evang. Tagungsstätte Löwenstein, Evang. Gemeindedienst für Württemberg, Evang. Pfarrseminar, Stift Urach, Pfarrverein.

Mit freundlichen Grüßen

Schullehner

Pfarrerin 
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7.9.1
7.9.1 Schulstatistik: Religionsunterricht

2003:

Die bisherige Spalte „tatsächlich erteilter Unterricht“ entfällt aufgrund der Neuregelung der Berechnung der Ersatzleistungen an die Kirche.

Amtliche Schulstatistik 2003. Erläuterungen und Anleitungen zum Ausfüllen der Erhebungsbelege einschließlich Schuldatei (SCD) und Lehrerindividualdatei (LID), hrsg. vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, S. 48

Religionsunterricht 2004
… Die Erhebung dient der Information über die Situation im Religionsunterricht für Schulaufsicht und Kirchen, sowie als Berechnungsgrundlage für die finanziellen Ersatzleistungen an die Kirchen (für öffentliche Schulen).

…

In den Spalten „Unterrichtsstunden nach Stundenplan“ wird wie in der LID und im Lehrerverzeichnis von einer normalen Unterrichtswoche laut Stundenplan ausgegangen. 

Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht ist als Unterricht der Konfession des Religionslehrers zu melden. Wird Religionsunterricht in zeitlich größeren Perioden als wöchentlich (z.B. 14-tägig) unterrichtet, ist er auf Wochenstunden umzurechnen.

Wird Religionsunterricht als Epochenunterricht nur in einem Schulhalbjahr erteilt (z.B. wegen Einstündigkeit in Klasse 8), so ist der Epochenunterricht auf das ganze Jahr umzurechnen und in der Stichwoche anzugeben.

Religionsunterricht oder Unterricht von Religionslehrern im Rahmen von fächerübergreifenden Projekten werden mit ihrem Anteil als Religionsunterricht der jeweiligen Konfession eingetragen. Wenn im Rahmen der Kontingentstundentafel die bisherige Stundenzahl für eine Klasse reduziert wird, muss auf einen späteren Ausgleich geachtet werden. Bei der Umrechnung der Wochenstunden können ggf. Dezimalstellen angegeben werden.

Amtliche Schulstatistik 2004. Erläuterungen und Anleitungen zum Ausfüllen der Erhebungsbelege einschließlich Schuldatei (SCD) und Lehrerindividualdatei (LID), hrsg. vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, S. 50
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7.10
7.10 Vocatio
7.10.1
7.10.1 Vokationsordnung

780. 
Kirchliche Verordnung über die Bevollmächtigung zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen 

781 
Ausführungsbestimmungen zur Vokationsordnung

782 
Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium…und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg …
780 Kirchliche Verordnung über die Bevollmächtigung zur Erteilung von Religionsunterricht an den Schulen

§ 1 Allgemeines

(1) Die Beauftragung zur Erteilung von Religionsunterricht setzt die Kirchliche Bevollmächtigung voraus.

(2) Die Vocatio begründet ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Verpflichtung zwischen der Landeskirche und den von ihr beauftragten Lehrerinnen und Lehrern …

(3) Als bevollmächtigt im Sinne dieser Ordnung gilt auch, 

1. wer durch Ordination zur öffentlichen Wortverkündigung, zur Sakramentsverwaltung und zur Vornahme von Amtshandlungen ermächtigt ist.

2. wer als Katechet im Auftrag der Landeskirche in das Amt des Diakons berufen worden ist und

3. wer von einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Religionsunterricht bevollmächtigt worden ist und bereit ist, diesen nach den Grundsätzen und der Ordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu erteilen.
§ 2: Voraussetzungen
(1) Bevollmächtigt werden kann werden, wer
1. wer der evangelischen Kirche angehört

2. die für die Erteilung von Religionsunterricht erforderliche Vorbildung besitzt

3. bereit ist, die mit der Wahrnehmung eines Lehrauftrags im evangelischen Religionsunterricht verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen (§1 Abs 2. nach den Grundsätzen und der Ordnung der evangelischen Landeskirche in Württemberg und nach den amtlichen Lehrplänen. Kirchlich Bevollmächtigte sind darauf bedacht, dass ihr ganzes Verhalten mit ihrem Auftrag als evangelische Religionslehrer in Einklang steht.)
(2) Vokationsverprechen

Vokationsversprechen:

„Ich bin bereit, meinen Dienst als evangelischer Religionslehrer/als evangelische Religionslehrerin am Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, auszurichten. Ich werde die Ordnung unserer Landeskirche beachten. Ich will darauf bedacht sein, dass mein ganzes Verhalten mit meinem Auftrag in Einklang steht.“

§ 4 Beendigung der Vocatio

(1) Die Bevollmächtigung erlischt, wenn 

1. Bevollmächtigte auf die sich aus ihr ergebenden Rechte verzichten

2. Bevollmächtigte aus der Landeskirche austreten oder die Mitgliedschaft in der evangelischen Landeskirche auf andere Weise verlieren oder

3. der Evangelische Oberkirchenrat sie widerruft.

(2)
Die Bevollmächtigung kann widerrufen werden, wenn Bevollmächtigte ihren Pflichten (vgl. § 1) in erheblicher und nachhaltiger Weise nicht nachkommen.
(3)
Das Erlöschen der Bevollmächtigung ist dem oder der Bevollmächtigten schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Die Vokationsurkunde ist zurückzugenben.
(4)
Die Bevollmächtigung kann auf Antrag wieder erteilt werden.

§ 5: Vorläufige Vocatio

Personen, die die Voraussetzung des § 2 Abs. 1 (s.o.) erfüllen, können für begrenzte Zeit zur Erteilung von Religionsunterricht bevollmächtigt werden (vorläufige Vocatio). Die Bereitschaft nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 (Wahrnehmung eines Lehrauftrages) ist schriftlich zu erklären. Die vorläufige Vocatio wird in der Regel zum Zwecke des Abschlusses der Ausbildung erteilt. Sie kann mit weiteren Einschränkungen und mit Auflagen verbunden und jederzeit widerrufen werden.
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7.10.2
7.10.2 Ausführungsbestimmungen zur Vocationsordnung

781. Ausführungsbestimmungen zur Vokationsordnung

Zu § 2

Vorbildung: Wer die für die Erlangung der Lehrbefähigung im Fach evangelische Religionslehre erforderlichen Prüfungen abgelegt oder auf andere Weise gegenüber der Landeskirche nachgewiesen hat, dass er/sie zu dem Personenkreis gehört, der nach § 97 Abs. 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg zur Erteilung von Religionsunterricht zugelassen ist.

Schulgesetz von Baden-Württemberg § 97 Abs. 1: Zur Erteilung von Religionsunterricht und zur religiösen Unterweisung können neben Geistlichen und staatliche ausgebildeten Lehrern, Diplomtheologen und graduierten Religionspädagogen, die zur Erteilung des Unterrichts bereit und von der Religionsgemeinschaft dazu bevollmächtigt sind, nur solche Personen zugelassen werden, die eine katechetische Ausbildung erhalten haben.

Zu § 3

6. Der Antrag auf Erteilung der Kirchlichen Bevollmächtigung (vocatio) ist rechtzeitig vor Übernahme eines Lehrauftrags in evangelischer Religionslehre beim Evangelischen Oberkirchenrat zu stellen.

7. Vor der Erteilung der Kirchlichen Bevollmächtigung (vocatio) führt der zuständige Schuldekan oder eine andere vom Oberkirchenrat beauftragte Person ein persönliches Gespräch mit den zu Bevollmächtigenden (Vokationsgespräch). Wenn möglich, soll eine gemeinsame Vorbereitung mit den zu Bevollmächtigenden stattfinden.

8. Die Kirchliche Bevollmächtigung erfolgt in der Regel in einem Gottesdienst. In Frage kommen zum Beispiel ein Gottesdienst anlässlich der Vokationsvorbereitung im PTZ, ein Schulgottesdienst, ein Gottesdienst der Kirchengemeinde, in der der Lehrauftrag wahrgenommen wird, oder ein Gottesdienst in der Heimatgemeinde. Die gottesdienstliche Einführung erfolgt in Anlehnung an die geltende Gottesdienstordnung für die Einführung von Mitarbeitern in ihren Dienst (Kirchenbuch „Einführungen“ S. 57ff.).

Auf die Kirchliche Bevollmächtigung (vocatio) im Gottesdienst kann ausnahmsweise verzichtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um eine Wiedererteilung der Kirchlichen Bevollmächtigung (vocatio) handelt (vgl. § 4 Abs. 4 der Vokationsordnung).

9. Eine Vereinbarung im Sinne des § 3 Abs. 2 ist mit dem Bund Freier evangelischer Gemeinden, dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und der Evangelisch-methodistischen Kirche geschlossen worden (Abl. 51 S. 24) …In der Regel wird vorausgesetzt, dass die evangelische Freikirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört.

11. Von der Kirchlichen Bevollmächtigung (vocatio) ist die für die Dienstaufsicht zuständige kirchliche oder staatliche Stelle zu benachrichtigen.

Zu § 5 Vorläufige Vocatio

15. Die vorläufige Bevollmächtigung erteilt der Oberkirchenrat. Er kann den Schuldekan beauftragen. Sie erfolgt schriftlich nach dem in Anlage 2 beigefügten Muster.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
7.10.3
7.10.3 RU ohne Vocatio

RU unter ephoraler Aufsicht des Schuldekans

Wenn Lehrerinnen oder Lehrer fachfremd Religionslehre unterrichten, muss geklärt sein

1. ob Interesse am Fach besteht

2. welche Voraussetzungen (z.B. Erfahrungen in der Jugendarbeit) gegeben sind und welches Vorwissen vorliegt

3. ob die Bereitschaft an einer Teilnahme an einem Vokationskurs besteht

4. dass der SD zu einem Unterrichtsbesuch kommt

5. dass nur unter 6 Stunden unterrichtet werden dürfen 

6. der Unterricht bis zum Erwerb der eigenen Vocatio „unter ephoraler Aufsicht des Schuldekans“ gehalten wird.
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8.
8. Schulen
8.1
8.1 Kontingentstundentafeln

Wochenstunden Religionslehre

Grundschulen (Klassen 1-4)
8

Hauptschulen (Klassen 5-9)
9, 
Werkealschule Klasse 10 
2

Realschulen (Klassen 5-10)
11
Ethik von Klasse 8-10: 
5

Gymnasien (Klassen 5-10)
11
Ethik von Klasse 7-10:
7

Aus: K.u.U. Nr. 5 vom 3. März 2004, S. 43-47
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8.2
8.2 Notenbildungsverordnung

Siehe: K.u.U. Nr. 5 vom 3. März 2004, S. 49-50
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8.3
8.3 Organisationserlass 2004

2004 

Klassenteiler Religionslehre, Ethik, Sport

	
	Mindestzahl
	Klassen-/

Gruppenteiler
	Bei kombinierten Klassen

	Grundschulen


	8
	31
	28

	Hauptschulen
	8
	33
	28

	Realschulen
	8
	33
	

	Gymnasien
	8
	33
	


K u U 5/2004, 3.03.2004, 55f.

Schreiben von Herrn Thomas Halder vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vom 30.01.2004, A: 22-6740.3/1114/2 an Herrn Kirchenrat Greiling vom Evang. Oberkirchenrat in Karlsruhe:

Bei jahrgangsübergreifenden Gruppen über mehr als zwei Jahrgänge hinweg … wird in den Programmen für die Berechnung der Direktzuweisung der Gruppenteiler 16 berücksichtigt.

… Die Schulen werden durch den Infodienst Schulleitung auf diesen Sachverhalt hingewiesen…

Das Kultusministerium hat gegen die beabsichtigte Information der Schuldekane über die Möglichkeiten bei Kombinationsklassen an Realschulen und Gymnasien keinerlei Bedenken und wird in Dienstbesprechungen die Oberschulämter und die Staatlichen Schulämter auf diese Problematik hinweisen.
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8.4
8.4 Schulbuchlisten

Veröffentlichung zugelassener Schulbücher (Schulbuchlisten) über die Internetadresse des Landesbildungsservers. Unter www.schulbuchlisten-bw.de können die Listen eingesehen und heruntergeladen werden.

Az.: 32-6551.2/74

Aus: K.u.U. 14-15/2004 vom 10. September 2004, S. 223 und 239
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8.5
8.5 Schulbuchzulassungsverordnung

Verordnung des Kultusministeriums über die Zulassung von Schulbüchern

Schulbuchzulassungsverodnung

Vom 4. Juni 2004

§ 1 Zulassungspflicht

(1) Schulbücher und ihnen gleichgestellte Druckwerke, die in der Lernmittelvorordnung vom 19. April 2004 (GBl. S. 368, K. u. U. S. 152) in ihrer jeweils geltenden Fassung vorgesehen sind, dürfen an öffentlichen Schulen nur verwendet werden, wenn sie zum Gebrauch zugelassen wurden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die Zulassung von Schulbüchern für das Fach Religionslehre; diese werden von den zuständigen Kirchenbehörden zugelassen.

Aus: K. u. U. 13/2004 (14. Juli 2004), 149
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8.6
8.6 Versetzungsordnung

§ 1 der Versetzungsordnungen für die verschiedenen Schularten wird jeweils geändert:

Hauptschulversetzungsordnung § 1 Abs 9

Die Klassenkonferenz kann im Einvernehmen mit dem Schulleiter nicht versetzten Schülern für einen Zeitraum von etwa vier Wochen die Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse gestatten, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass die Schüler die Mängel in den unter „ausreichend“ bewerteten Fächern oder Fächerverbünden in absehbarer Zeit beheben werden. Die Aufnahme setzt eine Zielvereinbarung voraus. Zum Ende der Probezeit werden die Schüler in den für die Versetzung maßgebenden Fächern oder Fächerverbünden, in denen die Leistungen im vorausgegangenen Jahr geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet worden sind, jeweils von einem vom Schulleiter beauftragten Lehrer schriftlich und mündlich geprüft. Die Prüfung erstreckt sich auf Unterrichtsinhalte der Probezeit und des vorangegangenen Schuljahres. Das Ergebnis ersetzt in dem entsprechenden Fach die Note des vorangegangenen Jahreszeugnisses. Wenn dieses Zeugnis unter Berücksichtigung der neuen Noten den Anforderungen nach Absatz 2 entspricht, ist der Schüler versetzt und die am Ende des vorangegangenen Schuljahres getroffene Nichtversetzung gilt rückwirkend als nicht getroffen.“

§ 2 Maßgebende Fächer

Maßgebende Fächer sind, sofern sie in der schuleigenen Stundentafel für die jeweilige Klasse ausgewiesen sind, Religionslehre, Ethik, Deutsch, Fremdsprache und Mathematik …

K.u.U. Nr. 5 vom 3. März 2004, S. 45

Realschulen

§ 2 Abs 1

(1) Als maßgebliche Fächer für die Versetzung in die nächsthöhere Klasse gelten

Im Pflichtbereich, sofern sie in der schuleigenen Stundentafel für die jeweilige Klasse ausgewiesen sind, Religionslehre oder Ethik, Deutsch, Geschichte, Erdkunde – Wirtschaftskunde – Gemeinschaftskunde, Pflichtfremdsprache, Mathematik, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Sport, Musik und Bildende Kunst. 

K.u.U. Nr. 5 vom 3. März 2004, S. 46

Gymnasien

§ 2 Maßgebende Fächer

Maßgebende Fächer für die Versetzung sind, sofern sie in der schuleigenen Stundentafel für die jeweilige Klasse ausgewiesen sind, Religionslehre, Ethik, Deutsch, Geographie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, die Pflichtfremdsprachen, Mathematik, Naturphänomene, Biologie, Physik, Chemie, Naturwissenschaft und Technik, Sport, Musik und Bildende Kunst. 

K.u.U. Nr. 5 vom 3. März 2004, S. 48
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� Widerruf bzw. Abmeldung muß spätestens zwei Wochen nach Beginn des Unterrichts des Schulhalbjahres erklärt werden, zu dem sie wirksam werden soll.





� Antragsteller(in), wenn sie / er das 14. Lebensjahr vollendet hat





� mit dieser Fassung ist die Fassung vom 9. Juni 1997 außer Kraft gesetzt


� Erklärung der Schulreferenten der baden-württembergischen Landeskirchen und katholischen Diözesen zur konfessionellen Kooperation an den Schulen vom 17. Februar 1993


� Teilnahme am Religionsunterricht. Verwaltungsvorschrift vom 31.März 1983; K. u. U. S. 423/1983 geändert K. u. U. S. 36511986; neu erlassen 12.8.1993, K. u. U. S. 411/1993 Vl�1�1018-3 / 100


� Siehe Anm. 1) auf S. 2.


� Vgl. Übergangsbestimmung in § 2 Abs. 2 der Änderungsverordnung vom 23. Mai 1995 (Abl. 56 S. 395):


„(2) Herabsetzungen und Erlässe vorn Religionsunterricht, die aufgrund des Alters eines Pfarrers vor dem Schuljahr 1994/95 gewährt wurden, bleiben bis zum ausdrücklichen Widerruf unberührt.“


� Vgl. hierzu Nummer 16 der Verordnung des Oberkirchenrats über Urlaub, Dienstbefreiung und Stellvertretung der Pfarrer (Urlaubs� und Stellvertretungsverordnung) vom 1. Juni 1993 (Abl. 55 S. 645), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Februar 1995 (Abl. 56 S. 336), abgedruckt unter Nr. 540 dieser Sammlung.�





� Vgl. Übergangsbestimmungen (Abl. 57 S. 43):


„Bei vollbeschäftigten Lehrern, die vor dem 1. August 1996 das 55. Lebensjahr vollendet haben, bleibt das Wochendeputat weiterhin um zwei Wochenstunden ermäßigt, bei teilzeitbeschäftigten Lehrern mit mindestens einem halben Lehrauftrag beträgt die Ermäßigung eine Wochenstunde.“


� Die Worte „- das 55. Lebensjahr vollenden, um 1 Wochenstunde“ wurden zum 1. Februar 2004 gestrichen (Abl 60 S. 346)


� Schon um der Planung des Religionsunterrichts willen wird die Schuldekanin oder der Schuldekan über Änderungen auf den Pfarrstellen wie Stellenwechsel, Vakaturvertretung, Änderung des Dienstauftrages und Neubesetzung frühzeitig unterrichtet. In Abstimmung mit der Dekanin oder dem Dekan kann die Schuldekanin oder der Schuldekan Unterrichtsaufträge auf Antrag einzelner Pfarrerinnen oder Pfarrer jährlich aus dienstlichen oder persönlichen Gründen herabsetzen oder erlassen. Urlaubsgesuche werden von der Dekanin oder dem Dekan, falls der Religionsunterricht betroffen ist, im Einvernehmen mit der Schuldekanin oder dem Schuldekan genehmigt. 
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